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Begrüßung und Einführung 
Arbeitspolitik mit Partnern gestalten –  

Strategische Handlungsansätze des Landes

Dagmar Ziegler
Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 
des Landes Brandenburg

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
nachdem es im Vorjahr zur Auftaktveranstal-
tung der neuen Förderperiode nicht geklappt 
hat, freue ich mich sehr, Sie heute zur ESF-
Jahrestagung persönlich begrüßen zu dürfen. 
Ich sehe hier viele bekannte Gesichter – was 
ja bei diesem Thema und den vielen ESF-
Partnern nicht verwundert. Ich freue mich 
darauf, mit Ihnen auch im Rahmen dieser 
Veranstaltung ins Gespräch zu kommen und 
gemeinsam die bisherigen Ergebnisse unserer 
Zusammenarbeit begutachten zu können. 
Das ist nicht wenig – und wir haben reichlich 
Gesprächsstoff, meine ich.
Besonders herzlich begrüße ich die Vertreter 
der EU-Generaldirektion Beschäftigung, Frau 
Referatsleiterin Hélène Clark, Herrn Wenne-
mar de Weldige und Herrn Thomas Bender. 
Keine Unbekannten in Brandenburg, denn wir 
hatten in Vorbereitung des Programms oft mit 
ihnen zu tun. Das verbindet und wir freuen uns, 
dass Sie da sind.

Ein solch umfangreiches, kompliziertes Pro-
gramm in die richtigen Bahnen zu lenken – es 
zu „händeln“, wie man so schön sagt –, das 
braucht eine verlässliche Partnerschaft. Es 
ginge gar nicht ohne Sie, meine Damen und 
Herren – die Vertreter der anderen Ressorts, 
der Bundesagentur/Regionaldirektion für Ar-
beit, der Sozialpartner, Weiterbildungs- und 
Beschäftigungsträger, der Träger der Grund-
sicherung, der Unternehmen, Betriebsräte und 
Gewerkschaften, Landtagsabgeordneten. Sie 
alle haben sich engagiert in die Diskussions-
prozesse um das Operationelle Programm 
eingeschaltet und aktiv eingebracht. Ihre 
Stellungnahmen, Hinweise, Vorschläge sind 
in seine Erarbeitung eingeflossen. Und wie 
groß das Interesse an der Ausrichtung der 
ESF-Förderung ist, unterstreichen auch Zahl 
und Qualität der Zugriffe auf das ESF-Inter-
netforum.
Das alles haben wir, das MASGF, mit dem 
jetzt vorliegenden Gesamtentwurf des Ope-
rationellen Programms berücksichtigt und ihn 
– nachdem er im September vom Kabinett 
bestätigt worden war – im Internet veröffent-
licht. Inzwischen haben Sie sich intensiv da-
mit auseinander gesetzt – geht es doch um 
entscheidende Weichenstellungen für unsere 
künftige Handlungsfähigkeit. Intensiv damit 
beschäftigt hat sich natürlich auch die EU-
Kommission; und hier insbesondere das für 
den ESF in Brandenburg zuständige Referat 
von Frau Clark.
Wir hatten von Anfang an einen „guten Draht“ 
nach Brüssel und haben das neue Operatio-
nelle Programm in enger Kommunikation 
beraten. Weil wir das auch kritisch und ehrlich 
tun, bin ich recht zuversichtlich, dass uns im 
Genehmigungsverfahren keine allzu bösen 
Überraschungen drohen. Diese Zuversicht 
nährt sich übrigens auch aus einem Gespräch, 
das ich anlässlich der Eröffnung unserer EU-
Landesvertretung in Brüssel Mitte Oktober mit 
Herrn Nikolaus van der Pas hatte. Der Gene-
raldirektor der Generaldirektion Beschäftigung 
bei der Europäischen Kommission bestätigte 
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mir, dass strategische Ansätze und Ausrich-
tung unseres Operationellen Programms in 
Brüssel sehr begrüßt würden. Aus seiner Sicht 
sei Brandenburg eine der ersten Regionen, die 
für die neue Förderperiode einen ausgereiften 
OP-Entwurf formal in Brüssel einreichen wird; 
somit wäre es so gut wie sicher, dass einer 
Förderung ab Januar 2007 nichts im Wege 
stünde.

Meine Damen und Herren,
Sie werden bis in den späten Nachmittag 
hinein ausführlich über den ESF 2007–2013 
debattieren. Ich will daher nur zusammenfas-
send darauf eingehen, welche Veränderungen 
den kommenden ESF-Einsatz prägen und 
welche Kontinuitäten es gibt: Was also wird 
anders sein und was bleibt? – Das sind die 
Kardinalfragen überhaupt.
Die Bevölkerungsstruktur unseres Landes 
verändert sich gravierend – nicht erst irgend-
wann, sondern heute. Wir sind mittendrin. Man 
muss nicht erst „Wege übers Land“ machen, 
um zum Beispiel die Folgen demografischer 
Entwicklungen zu erleben. Solche schwer wie-
genden Veränderungen wirken natürlich auch 
auf die Programmausgestaltung; und weil die 
ESF-Förderung schließlich auch nachhaltig 
sein soll, müssen wir das berücksichtigen. 
Nur ein Beispiel dafür: Die Stadt Frankfurt 
(Oder) hatte 1989 rund 86.000 Einwohner; 
im letzten Jahr waren es noch 63.000; und für 
2020 werden nur noch 51.000 prognostiziert. 
Hauptursachen dafür sind weiter sinkende 
Geburtenraten; doch die anhaltende Abwan-
derung junger Menschen, vor allem auch 
junger Frauen – und damit von potenziellen 
Müttern! – beschleunigt diese Entwicklung. 
Und weil häufig gerade die Gut- und Hochqua-
lifizierten gehen, fehlt den Betrieben bald der 
Nachwuchs, fehlen insbesondere Fachkräfte 
– mit allen folgenreichen Nachteilen für Wett-
bewerbsfähigkeit und Wirtschaftskraft.
Das sind dramatische Veränderungen für ein 
Gemeinwesen, die – wohlgemerkt – nicht au-
tomatisch negative Folgen nach sich ziehen 

müssen. Doch muss man die Prioritäten ganz 
klar anders setzen, was auch andere Ansätze 
für Haushalt und Förderung einschließt. Wo 
weniger Menschen leben und sich gleichzeitig 
die Altersstruktur ändert, muss die Infrastruk-
tur eine andere Qualität bekommen. Und wir 
sind geradezu gezwungen, Mädchen, Frauen, 
Familien größere Chancen zu geben, wenn 
wir Kinder und Zukunft haben wollen. Es ist 
also nicht so, dass in diesem Wandel nicht 
auch Chancen lägen. Vorausgesetzt, wir sind 
langfristig auf die heute absehbaren Folgen 
vorbereitet und lernen, mit ihnen aktiv umzu-
gehen.
Dabei können uns die Mittel aus dem ESF hel-
fen; vorausgesetzt, wir setzen sie zielgerecht  
– und das heißt in diesem Falle „demografie-
gerecht“ –  ein. Was aber heißt „demografie-
gerecht“? Ein Riesenthema, das mit gleichen 
Bildungs-, Ausbildungs-  und Arbeitsplatzchan-
cen beginnt und sich über eine ausgewogene 
Familienpolitik fortsetzt. Demografiegerecht 
arbeiten, das heißt, Bildung, Ausbildung, Ar-
beitsplatzchancen zu berücksichtigen und die 
Familienpolitik darauf einzustellen. Das reicht 
bis zur Rentenpolitik und dem, was wir für 
unsere ältere Generation in der Gesellschaft 
tun. Bei allem geht es um den Erhalt und den 
Ausbau unserer Wirtschaft, um die Erhöhung 
unserer Innovationskraft, um den Erhalt und 
Ausbau von Arbeitsplätzen. Unser gesell-
schaftliches Ziel ist es, dass wir auch morgen 
noch sozial miteinander agieren können. Wir 
wollen eine Gesellschaft, die heute und in der 
Zukunft funktionieren kann.
Wir dürfen die Perspektiven unserer Jugend 
nicht vernachlässigen. Die alte Forderung 
„Lernen, lernen, lernen“ hat nach wie vor ihre 
Berechtigung. Wir brauchen eine sehr gute 
Bildungspolitik mit vielen Facetten, und wir 
brauchen zukunftsträchtige Ausbildungsbe-
rufe, die die Chancen auch auf dem Markt in 
der Zukunft sichern, und das heißt, wir müs-
sen in die Köpfe investieren. Dabei dürfen wir 
nicht nachlassen in dem Bemühen, Mädchen 
und jungen Frauen berufliche Perspektiven 
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in Brandenburg zu geben. Berufskarrieren, 
Zukunft und Familie beginnen in der Schule. 
Hier müssen wir ansetzen und Mädchen zum 
Beispiel darin bestärken, sich mehr auch auf 
technische und naturwissenschaftliche Berufe 
zu orientieren. Das ist so neu nicht, und viele 
bemühen sich darum. Doch nach wie vor 
finden sich gerade in den zukunftsträchtigen 
Ausbildungsberufen leider immer noch deut-
lich mehr junge Männer als junge Frauen. 
Das müssen wir ändern, damit mehr Frauen 
in Berufe kommen, die Zukunft haben und 
Chancen geben. Die Arbeitswelten ändern 
sich in einem dramatischen Tempo, und die 
Frauen müssen da mithalten können! Das 
können sie besser, wenn sie beispielsweise 
ihre beruflichen Pflichten besser mit den fami-
liären vereinbaren können. Arbeitsplätze, die 
das ermöglichen, sind attraktiv für Frauen, für 
Mütter und junge Familien.
All das zeigt schon, wie wichtig Chancen-
gleichheit ist und Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. Gerade gestern haben wir im Parla-
ment darüber beraten. Mir scheint, das ist noch 
nicht in allen Köpfen, obwohl es uns nichts 
kostet, noch nicht einmal ESF-Gelder, Frau 
Clark. Es braucht jeder nur sein Gehirn ein-
zuschalten und sich zu fragen, wie wirkt sich 
das, was ich gerade tue oder gerade machen 
möchte, auf die Chancengleichheit aus und 
welche Chancen verbergen sich darin. Das 
Mitdenken von Chancengleichheit von Frauen 
und Männern muss täglich gelebt werden. In 
dieser Dimension haben wir das Thema noch 
nicht behandelt. Wir hatten im Operationellen 
Programm immer einen separaten Schwer-
punkt „Chancengleichheit“. Heute wissen 
wir, dass ein gesonderter Schwerpunkt dem 
Thema nicht gerecht wird und es zur echten 
Querschnittsaufgabe werden muss.

Meine Damen und Herren,
mit Blick auf unsere angespannten Arbeits-
markt- und Ausbildungsverhältnisse könnte 
man die demografische Entwicklung positiv 
sehen und sagen: Weniger Jugendliche heißt, 

dass es bald keine Probleme mehr auf dem 
Ausbildungsmarkt geben wird; Rückgang 
der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter be-
deutet, dass wir weniger Arbeitslose haben 
werden und die verbliebenen Arbeitslosen die 
Arbeitsplätze erhalten, die demnächst durch 
die Renteneintritte frei werden. Das stimmt lei-
der so nicht. Denn wir wissen, dass uns gerade 
gut qualifizierte Fachleute fehlen, und es feh-
len uns gut qualifizierte Schulabgängerinnen 
und Schulabgänger. Dieser Trend wird sich in 
den nächsten Jahren verstärken. Wir werden, 
wenn wir nicht gegensteuern, einen großen 
Bedarf an Fachkräften haben und parallel ei-
nen nicht kleiner werdenden Bestand an Lang-
zeitarbeitslosen. Das ist eine große Sorge, die 
uns umtreibt. Dagegen müssen wir etwas tun 
durch die Qualifizierung der Menschen, damit 
sie zukünftig den Qualifikationsanforderungen 
der Unternehmen gerecht werden, die Fach-
kräfte dringend suchen werden.
Ich kann mich sehr gut erinnern, wie das The-
ma belächelt wurde, als wir die Diskussion 
um den zunehmenden Fachkräftebedarf be-
gannen. Mittlerweile nehmen es alle wahr, 
sei es am Alter der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Betrieb oder dass es weniger junge 
Menschen, weniger Nachwuchskräfte in der 
Region gibt. Auf welches Reservoir kann man 
in Zukunft zurückgreifen? Das Nachdenken 
hat eingesetzt, und das ist eine positive Wir-
kung der Diskussion. Wir hoffen, dass wir mit 
dem neuen Operationellen Programm etwas 
erreichen können, um Menschen, Unterneh-
men, Regionen fit zu machen, fit zu halten 
für das, was die Gesellschaft in Zukunft an 
Anforderungen stellen wird.

Meine Damen und Herren,
auf dem Gebiet der Bildung und Qualifizie-
rung wird sich vieles ändern, wir werden die 
Möglichkeiten des Operationellen Programms 
für Investitionen in die Köpfe nutzen und eine 
nachhaltige Fachkräftesicherung betreiben. 
Wir werden natürlich nicht nur Brandenburg 
allein sehen, sondern den gemeinsamen 
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engen Verflechtungsraum mit Berlin. Er wird 
in Zukunft stärker werden müssen: Bei den 
meisten wirtschaftsbezogenen Themen, im 
Bereich der Wissenschaftspolitik oder beim 
Fachkräftemonitoring sind wir auf eine sehr 
gute Zusammenarbeit mit der Hauptstadtme-
tropole angewiesen.
Das neue Operationelle Programm wird auch 
den Ansatz der Regionalisierung weiter entwi-
ckeln. Wir haben das ja schon seit einigen Jah-
ren erfolgreich erprobt und setzen weiter auf 
die Verzahnung von regionaler Struktur- und 
Arbeitsmarktpolitik. Ich bin davon überzeugt, 
dass wir die Planungs- und Problemlösungs-
kompetenz der Gebietskörperschaften als Teile 
des demokratischen Gemeinwesens auf allen 
Ebenen für innovative und effektive Arbeitspo-
litik nutzen müssen. Es gibt Programme, die 
sich am besten auf Landesebene entwickeln 
und steuern lassen. Aber die Landesebene 
muss in der Arbeitspolitik ergänzt werden um 
Projekte, die auf kleinere Räume passgenau 
zugeschnitten sind.
Begonnen haben wir mit unserem Modell-
projekt „Regionalbudget“. Bisher sehen wir 
sehr gute Ergebnisse in drei Landkreisen 
und einer kreisfreien Stadt. Wir stellen fest, 
dass die neuen vor Ort eröffneten Entschei-
dungsspielräume tatsächlich genutzt werden 
und Ergebnisse bringen. Deshalb wollen wir 
das „Regionalbudget“ ab dem nächsten Jahr 
flächendeckend einführen. Jeder Landkreis, 
jede kreisfreie Stadt hat dann die Möglichkeit, 
einen Antrag auf diese Art von Förderung zu 
stellen. Ich glaube, in der Regionalisierung 
liegt eine riesengroße Chance. Von meinen 
Fachkollegen aus den anderen Ländern und 
auch vom Bund höre ich, dass sie unser Vor-
haben mit regem Interesse verfolgen und es 
möglicherweise auch in anderen Ländern 
praktizieren wollen.

Was ist nun neu in der neuen Förderperiode, 
was nehmen wir uns vor? Neu ist der Schwer-
punkt zum Thema „Transnationalität“. Erstmals 
ab 2007 werden transnationale Maßnahmen in 

allen Aktivitäten des ESF berücksichtigt. Frau 
Clark, das ist das Verdienst der Europäischen 
Kommission, die das Anliegen, Transnationa-
lität im Operationellen Programm „abrechen-
bar“ zu verankern, mit großer Beharrlichkeit 
verfolgt hat.
Inzwischen bin ich überzeugt davon, dass es 
eine politisch richtige Entscheidung ist, dem 
transnationalen Erfahrungsaustausch und 
der Vermittlung interkultureller Kompetenzen 
– gerade im Hinblick auf die Nähe Branden-
burgs zu Polen – im Operationellen Programm 
einen besonderen Stellenwert zu geben; darin 
liegen große Chancen. Wir werden damit 
den Horizont der Brandenburgerinnen und 
Brandenburger weiten. Andererseits sollen 
auch die Träger, die Sozialpartner, die Ver-
antwortlichen in den Fondsverwaltungen und 
in der Politik den transnationalen Austausch 
nutzen. Diese beiden Schwerpunkte sehen wir 
in der Transnationalität und werden sie gerne 
umsetzen. Wir wissen, es ist ein schwieriges 
Thema, in das wir noch viel Entwicklungsarbeit 
stecken müssen. Das ESF-Geld soll dort nicht 
versickern, sondern die Menschen und das 
Land voranbringen.

Das Land Brandenburg muss sich, was die 
Arbeitsmarktpolitik angeht, im bundesweiten 
Vergleich nicht verstecken. Unseren neuesten 
Impuls, das Regionalbudget, habe ich bereits 
genannt. Ich lade Sie alle gern dazu ein, neue 
Ideen zu entwickeln, wie wir vorankommen 
können, wie wir den Austausch mit unseren 
Partnern in anderen Bundesländern und über 
die Bundesrepublik Deutschland hinaus weiter 
entwickeln können. Tragen Sie alle Ideen aus 
dem Land zusammen, und lassen Sie uns von 
den Erfahrungen in Deutschland und Europa 
profitieren!

Abschließend will ich noch einmal nachdrück-
lich darauf hinweisen, dass der demografische 
Wandel, der Fachkräftebedarf, die sich ver-
ändernden Qualifikationsanforderungen nicht 
durch das MASGF allein bewältigt werden 
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können. Deshalb haben wir einen großen 
Anteil der ESF-Gelder an andere Ressorts 
abgegeben. Das heißt mehr Verantwortung 
für die Partnerressorts, aber auch größere 
Handlungsmöglichkeiten denn je. Wichtigste 
Partner sind natürlich unser Bildungsminis-
terium und unser Wissenschaftsministerium, 
aber auch mit dem Umwelt-, dem Justiz- und 
dem Infrastrukturministerium arbeiten wir in 
bewährter Weise zusammen. Es ist klar, „In-
vestition in die Köpfe“ kann nur gemeinsam 
gelingen. Die geteilte Verantwortung für die 
Programmgestaltung ist für alle Beteiligten ein 
nicht ganz reibungsloser Lernprozess. Das ist 
mein Ziel: Ich will, dass die Arbeitsmarktpolitik 
abgelöst wird durch eine vorsorgende Arbeits-
politik, zu der alle benachbarten Politikfelder 
ihren Beitrag leisten. Die europäischen Gelder 
helfen uns dabei. Gegenüber der EU-Kommis-
sion bleibt die letzte Verantwortung dafür, was 
in den anderen Ressorts mit den ESF-Geldern 
passiert – sowohl hinsichtlich der Förderfä-
higkeit der Maßnahmen wie auch im Hinblick 
auf die Erreichung unserer strategischen Ziele 
– beim MASGF.

Künftig werden wir die ESF-Förderung vorwie-
gend auf die Jugend fokussieren. Wir haben 
nach wie vor eine große Ausbildungsplatzlücke 
und diese schließen wir mit dem Löwenanteil 
unserer ESF-Gelder. Wir wollen weiterhin die 
betrieblichen Ausbildungskapazitäten deutlich 
steigern und arbeiten dabei mit den Partnern 
im Ausbildungspakt gut zusammen. Davon 
werden wir nicht ablassen. Dabei hilft uns, 
dass wir im Zuge der Umsetzung unserer För-
derpolitik viel gelernt haben über die Erfolgs-
faktoren. So müssen wir uns darum bemühen, 
die Motivation und Leistungsbereitschaft der 
Jugendlichen auf breiter Front zu erhöhen und 
die Ausbildungsfähigkeit der „schwächeren 
Kandidaten“ zu verbessern. Wie uns das ge-
lingen kann, dazu sind wir mit allen Partnern, 
den Unternehmen und dem Bildungsressort 
im Gespräch. Die Ursachenforschung ist 
sehr komplex, warum Jugendliche nicht die 

Leistungen zeigen, die Unternehmen von 
ihnen erwarten, warum sie – teils mehrfach 
– die Ausbildung abbrechen. So beginnt dann 
die Berufsbiografie mit einem Misserfolg. Auf 
diese Weise – nicht nur durch Abwanderung 
– gehen uns Fachkräfte verloren. Hier müssen 
wir uns – auch die Bildungspolitik – engagie-
ren, damit unsere Jugendlichen die Leistungen 
erbringen, die wir von ihnen abfordern. Aber 
man muss die Jugendlichen mitnehmen. Man-
che wuchsen in den letzten zehn bis 15 Jahren 
in einem sozialen und wirtschaftlichen Umfeld 
auf, in dem Motivation wenig Nahrung findet. 
Denken wir nur an Familien, in denen beide 
Eltern möglicherweise schon lange arbeitslos 
sind.
Darüber hinaus hat die Schule den Auftrag 
zur sozialen Entwicklung der Kinder nach der 
Wende nicht in der Form wahrgenommen, 
wie das wünschenswert gewesen wäre. Die 
erzieherischen Kompetenzen in der Schule 
müssen wieder einen Vorrang bekommen, es 
geht dort nicht nur um reine Wissensvermitt-
lung. Ich kann in dieser Frage sehr emotional 
werden, weil dieses vielerorts praktizierte 
Schimpfen auf die jungen Menschen mich sehr 
betroffen macht. Es sind doch unsere Kinder 
oder Enkelkinder oder Nichten und Neffen und 
wir haben die Verantwortung dafür, was aus 
ihnen wird. Lassen Sie uns deshalb mehr für 
die Kinder tun!

Insgesamt werden wir leider weniger ESF-
Gelder zur Verfügung haben. Das heißt, wenn 
wir aus gutem Grunde weiter die Ausbildung 
umfänglich sichern, müssen wir unsere För-
derpolitik an anderen Stellen beschränken. 
Wie bisher wird nicht alles Wünschenswerte 
finanzierbar sein, aber auch auf einiges, was 
bisher machbar war, muss künftig verzichtet 
werden. Diese Ehrlichkeit gehört dazu. Ich 
gehe jedoch fest davon aus, dass wir auch 
mit weniger Geld ein erfolgreiches Programm 
gestalten können, wenn uns die Verzahnung 
zwischen den Ressorts und die Zusammenar-
beit mit Ihnen, die als Sozialpartner im Lande 
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agieren, so gut gelingt, wie wir uns das im 
Programm vorstellen. Statt zu jammern, dass 
der ESF knapper wird, sollten wir die ja immer 
noch nicht unerhebliche Summe von 620 
Millionen Euro über die gesamte neue Förder-
periode noch zielgenauer einsetzen. Am Ende 
der nächsten Förderperiode wollen wir sagen 
können: „Trotz des knappen Geldes haben wir 
viel bewirkt, wir haben die Ausbildungsplatzlü-
cke schließen können; Brandenburg ist auch 
aufgrund seiner hervorragend qualifizierten 
Fachkräfte ein attraktiver Wirtschaftsstandort; 
unsere Wirtschaftsunternehmen sind erfolg-
reich, nicht zuletzt, weil sie eine vorausschau-
ende Personalpolitik betreiben, die Menschen 
stehen füreinander ein…“ So wünsche ich mir 
das, dafür wollen wir Ideen entwickeln und 
Grundlagen legen.

Wir werden neben der Information über den 
Inhalt des neuen Operationellen Programms 
heute Nachmittag über die Weiterentwicklung 
unseres Landesprogramms beraten. Überall 
werde ich gefragt, wie es in 2007 weitergeht. 
Ja, das Landesprogramm wird es weiter ge-
ben, es ist ein erfolgreiches Instrument. Aber 
es muss den neuen Bedingungen angepasst 
werden. Dazu werden Sie heute einiges er-
fahren.
In diesem Sinne kann ich Ihnen nur wünschen: 
Bleiben Sie motiviert, gutgelaunt und fröhlich 
bei der Sache. Am Mute hängt der Erfolg! 
Die Probleme stellen sich uns gemeinsam 
und deshalb sollten wir sie auch gemeinsam 
angehen und sie bewältigen.

Da wir wie jedes Jahr zur gleichen Zeit vom 
nahenden Weihnachten und der Jahreswende 
überrascht sind, häufen sich auch wie jedes 
Jahr die Einladungen für die Minister und Mi-
nisterinnen aus dem ganzen Land. „Also vor 
Weihnachten muss es doch noch mal gelin-
gen“, das höre ich dann jeden Tag zehn Mal, 
und vor Weihnachten noch hierhin und dorthin, 
und deshalb bin ich jetzt schon siebeneinhalb 
Minuten über die Zeit. Ich muss um halb zwölf 

in Pritzwalk sein und bitte um Entschuldigung, 
dass ich jetzt den Saal verlasse. Ich weiß Sie 
in guten Händen und wünsche Ihnen eine 
interessante Diskussion und viel Erfolg. Falls 
wir uns nicht alle wiedersehen in diesem Jahr, 
ein gesundes Wiedersehen im nächsten!

Vielen Dank! 

Potsdam, den 30.11.2006

Dagmar Ziegler
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Hélène Clark
Generaldirektion Beschäftigung,  
Soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit 
Europäische Kommission, Brüssel

Sehr geehrte Frau Ministerin,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
viele von Ihnen waren auf der letzten Jahres-
tagung. Dort stand die allgemeine Strategie 
für das künftige Operationelle Programm (OP) 
des Landes Brandenburg im Mittelpunkt. Die 
Veranstaltung von 2005 war der Auftakt für 
die partnerschaftliche Beteiligung an der Pro-
grammentwicklung. Heute, ein Jahr später, 
treffen wir uns zum Abschluss der partner-
schaftlichen Beteiligung. Ihre Anregungen 
auf der heutigen Veranstaltung sollen letzte 
Hilfestellungen sein, um die Fertigstellung des 
Programms zu erreichen.

Vielen Dank für Ihre Einladung zur heutigen 
Jahrestagung. Ich freue mich, Ihnen noch 
einmal die europäische Sicht auf die Kohä-
sionspolitik und die Ausrichtung des ESF 
für die kommende Periode 2007 bis 2013 
darstellen zu dürfen. Als Erstes werde ich 
die relevanten europäischen Strategien in 
Erinnerung rufen. Als Zweites wollen wir dann 
untersuchen, ob das, was Brandenburg für die 
kommende Periode plant, diesen Strategien 
entspricht. Zum Abschluss möchte ich kurz 
auf die nächsten Schritte eingehen: Was ist 
in Brandenburg und in Brüssel noch zu tun, 
damit sobald wie möglich ein genehmigtes 
Operationelles Programm vorliegt?

Zunächst zur
1. Kohäsion am Wendepunkt und zur 

Neuausrichtung des ESF
Wenn wir von „Wendepunkt“ und „Neuaus-
richtung“ sprechen, dann müssen wir uns 
zunächst noch einmal an den Ausgangspunkt 
erinnern:

Die „Kohäsion am Wendepunkt“ und  
die Ausrichtung des ESF 2007– 2013  

aus europäischer Sicht

1.1 Die Lissabon-Strategie
entstand im Kontext einer dynamischen Wirt-
schaftsentwicklung. Die allgemeine Stimmung 
war von geradezu euphorischen Wachstums-
erwartungen geprägt. Diese Erwartungen wur-
den auf dem Europäischen Gipfel von Lissa-
bon im März 2000 in die Zukunft projiziert: Die 
europäischen Staats- und Regierungschefs 
setzten für Europa das Ziel, bis 2010 zum 
„wettbewerbsfähigsten und dynamischsten 
Wirtschaftsraum der Welt“ zu werden – zu 
„einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dau-
erhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und 
besseren Arbeitsplätzen und einem größeren 
sozialen Zusammenhalt zu erzielen“, und der 
gleichzeitig dem Umweltschutz verpflichtet 
ist. Ehrgeizige Ziele wurden gesetzt, darunter 
Beschäftigungsquoten von 70 Prozent insge-
samt, von 60 Prozent für Frauen und von 50 
Prozent für ältere Arbeitnehmer. Die Voraus-
setzung dafür war ein Wirtschaftswachstum 
von drei Prozent für die EU insgesamt.
Vier Jahre später legte der ehemalige nieder-
ländische Premier Wim Kok als Vorsitzender 
einer Expertengruppe, die vom Europäi-
schen Rat mit der Zwischenbewertung der 
Lissabonstrategie beauftragt war, einen er-
nüchternden Bericht vor: Auf dem Weg zur 
Verwirklichung der Lissabon-Strategie wurde 
keines der Zwischenziele erreicht, die Endziele 
waren in weiter Ferne. Natürlich hatten sich 
die allgemeinen Bedingungen geändert, kaum 
dass die Lissabon-Ziele veröffentlicht waren: 
Ich erinnere an die weltweite Aktienbaisse, an 
die Terroranschläge vom 11. September, an 
die von den USA auf die Tigerstaaten in Asien 
und auf die EU übergreifende Rezession und 
den Rückgang des Welthandels. Als in der 
EU im Jahr 2004 noch weitgehend Stagnation 
herrschte, hatten sich die weltweiten Trends 
bereits umgekehrt. Die Wachstumslücke im 
Vergleich zu Nordamerika und Asien vergrö-
ßerte sich...
Zu groß war nach Ansicht der Kok-Gruppe 
weiterhin die Belastung der Unternehmen, 
verschleppt war die Vollendung des Binnen-
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marktes, kaum Fortschritt habe es bei der 
Reform der Sozialsysteme und der Moder-
nisierung der Arbeitsmärkte gegeben. Sehr 
eindeutig stellte der Kok-Bericht klar, dass der 
wirkliche Wille zur Modernisierung auf allen 
Ebenen fehlte – bei der EU, bei den Mitglied-
staaten und auch in den Gesellschaften der 
Mitgliedstaaten.

Meine Damen und Herren,
jeder – auch die EU-Kommission – spricht 
lieber über Erfolge. Aber wir dürfen die Schwie-
rigkeiten und Probleme mit der ambitionierten 
Lissabon-Strategie nicht einfach übergehen. 
Sonst unterschätzen wir die Herausforderung 
und lernen nicht aus den Fehlern der Vergan-
genheit. Nur kurz wurde in Brüssel diskutiert, 
ob die Lissabon-Ziele zu ehrgeizig und die Frist 
zu knapp bemessen sei. Mittlerweile war aber 
die EU um zehn Staaten auf nun 25 erweitert 
und die Gefahr unkoordinierten Handelns 
war vergrößert. Sehr schnell stellte man also 
fest, dass im globalen Wettbewerb die Kosten 
eines Untätigbleibens weitaus höher wären als 
ein fortgesetzter und verstärkter Aufwand für 
Europas Wettbewerbsfähigkeit.

Die Staats- und Regierungschefs bestätigten 
deshalb im März 2005 auf dem Europäischen 
Rat in Brüssel eine konzentrierte,
1.2. überarbeitete Lissabon-Strategie
Die drei Dimensionen der Lissabon-Strategie 
(Wirtschaft–Soziales–Umwelt) wurden nach 
intensiver Debatte beibehalten. Aber drei 
Handlungsfelder haben jetzt die absolute 
Priorität:

Wissen und Innovation für nachhaltiges 
Wachstum,
ein attraktiver Raum für Investitionen und 
Arbeit,
Wachstum und Zusammenhalt im Dienste 
des sozialen Zusammenhalts.

Zur organisatorischen Verwirklichung der Lis-
sabon-Strategie wurden die verschiedenen 
politischen Leitlinien der EU zu „Integrierten 
Leitlinien“ des Europäischen Rates zusam-

1.

2.

3.
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mengefasst. Zur Umsetzung dieser Leitlinien 
erstellten die Mitgliedstaaten bis zum Herbst 
2005 „Nationale Reformprogramme“. Denn die 
Verwirklichung der Lissabon-Strategie steht 
vorrangig in Verantwortung der Mitgliedstaa-
ten. Sie müssen mit den Reformprogrammen 
ihre nationale Politik und ihre nationalen 
Budgets auf Wachstum, Wissen und Beschäf-
tigung ausrichten.
Die finanzielle Verwirklichung der Lissabon-
Strategie beruht, was die EU insgesamt be-
trifft, auf dem Budgetrahmen für 2007– 2013, 
der so genannten „Finanziellen Vorausschau“. 
Hier sind zwei Budgetlinien von Bedeutung:

Die Linie „Wettbewerbsfähigkeit für Wachs-
tum und Arbeit“ dient vor allem der Förde-
rung der Forschung und Entwicklung.
Die andere Linie „Kohäsion“ enthält im 
Wesentlichen die Strukturfondsmittel für 
die Periode 2007– 2013.

Damit komme ich zur
2. Neuausrichtung der Strukturfonds, 

speziell des ESF
Die Revision der Lissabon-Strategie enthält 
eine klare Botschaft: Die Strukturfonds – als 
wichtigste Finanzinstrumente der EU – sind auf 
die Lissabonziele auszurichten. Das bedeutet 
klare Orientierungen auf die Ziele „Wachstum, 
Innovation und Arbeit“. Die Kommission und 
die Mitgliedstaaten stimmen überein, dass 
Konzentration im Einsatz der Strukturfonds 
geboten ist.

Die Gemeinschaftsinitiativen EQUAL, 
URBAN, INTERREG und die innovativen 
Artikel-6-Projekte mit der Möglichkeit, eine 
Förderung mehr oder weniger direkt aus 
Brüssel zu erhalten, fallen weg.
Die Strukturfonds werden auf drei Zielge-
biete reduziert.
81,5 Prozent der Strukturfondsmittel wer-
den im Zielgebiet „Konvergenz“ eingesetzt. 
Diese Förderung betrifft Gebiete, deren 
Bruttoinlandprodukt (BIP) unterhalb 75 
Prozent des Gemeinschaftsdurchschnitts 
liegt, also fast das gesamte Gebiet der 

1.

2.
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•

•
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zehn neuen Mitgliedstaaten und der deut-
sche Osten.
Knapp 16 Prozent sind für das Ziel 2 „Wett-
bewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ vor-
gesehen. Zielgebiet ist die ganze EU mit 
Ausnahme der Ziel-1-Gebiete. Auch in den 
entwickelten Gebieten wird nämlich Bedarf 
für Strukturförderung gesehen.
Für territoriale Zusammenarbeit sind 2,5 
Prozent vorgesehen und gut ein Prozent 
geht noch einmal zusätzlich an besonders 
benachteiligte Gebiete.

Eine weitere Neuausrichtung liegt im deut-
lichen strategischen Ansatz für die Struktur-
fonds.

Zu beachten sind zwölf „Strategische Leit-
linien für die Kohäsionspolitik“, welche die 
Lissabon-Strategie in die Kohäsionspolitik 
übertragen.
Die Mitgliedstaaten werden zur Verwen-
dung der Strukturfondsmittel „Nationale 
Strategische Rahmenpläne“ aufstellen.
Aus diesen Rahmenplänen werden dann 
die „Operationellen Programme“ für die 
Förderperiode 2007– 2013 entwickelt.
Auch die Programme selbst werden strate-
gischer: Es geht weniger um Maßnahmen 
und Instrumente und mehr um die strate-
gischen und speziellen Ziele. In den Opera-
tionellen Programmen ist festzulegen, was 
bis zum Jahre 2013 erreicht werden soll.

Strategische Ansätze bedeuten nicht nur finan-
zielle, sondern auch sachliche Konzentration. 
Nicht alle Handlungsfelder der Kohäsionspolitik 
müssen immer und durch jeden Mitgliedstaat 
abgedeckt werden. Nicht alles, was förderbar 
ist, muss auch gefördert werden.
Ein wichtiges Ziel der Verordnungen über die 
neue Strukturförderung ist außerdem Verein-
fachung.

Auf zwei der jetzigen Ebenen der Programm-
planung wird verzichtet.
Nur die Schwerpunkte des Programms 
werden beschrieben.

•

•

•

•
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Es gelten die nationalen Regeln über die 
Förderfähigkeit.
Künftig muss nicht mehr jede Änderung 
in der Förderung mit Brüssel abgestimmt 
werden.

Das alles schafft mehr Flexibilität und bedeu-
tet weniger Bürokratie aus Brüssel. So soll 
ein breiteres Spektrum von Initiativen und 
Maßnahmen auf nationaler, regionaler und 
lokaler Ebene mobilisiert werden. Aber damit 
mehr Beiträge zur Kohäsionspolitik und zu 
den Lissabon-Zielen entstehen, ist auch mehr 
Transparenz notwendig.
Aus diesem Grund schlägt die Kommission 
eine verbesserte Öffentlichkeitsarbeit  und ein 
verbessertes Partnerschaftsprinzip mit Einbin-
dung der Wirtschafts- und Sozialpartner, der 
Kreise und Kommunen, der Wohlfahrtsverbän-
de und Nichtregierungsorganisationen vor.

Kommen wir nun zu einer kurzen
3. Bewertung der deutschen und 

speziell der Brandenburger Beiträge 
zur Kohäsionspolitik und zu den 
Lissabon-Zielen im Rahmen der ESF-
Förderung

Vorweg ist allerdings klarzustellen, dass hier 
und heute keine Diskussion um die Genehmi-
gung des Brandenburger ESF-OP im Detail 
geführt werden kann. Die Genehmigung ist 
ein eigenständiges Verfahren. Dazu komme 
ich später noch.
Es geht heute darum, Ihnen meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren, noch einmal einige 
Anregungen zur Diskussion des Operatio-
nellen Programms zu geben: Zunächst

a) zur allgemeinen Strategie für den ESF 
in Deutschland

Wir, die am Einsatz der Strukturfonds in 
Deutschland interessiert sind, müssen uns 
fragen, ob die Ziele „Wissensgesellschaft“ und 
„Wachstum durch Innovation und Verbesse-
rung der Anpassungsfähigkeit“ in Deutschland 
hinreichend aufgegriffen worden sind. Wird 
die eigentliche europäische Herausforde-

•

•
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rung beantwortet? Kann Deutschland und 
auch Ostdeutschland wirklich behaupten, in 
der Infrastruktur gegenüber unseren neuen 
Wettbewerbern China, Südostasien oder 
Indien benachteiligt zu sein? Ist Europa mit 
einer alternden und immer schlechter ausge-
bildeten Bevölkerung richtig ausgerichtet im 
Wettbewerb mit einer hoch ambitionierten, 
wachsenden Bevölkerung in Asien? Wir 
müssen uns fragen, ob der Fokus weiter 
vorrangig auf das Investieren in öffentliche 
oder betriebliche Sachanlagen gerichtet sein 
kann. Liegt mangelnde Wettbewerbsfähigkeit 
in Europa immer an mangelnder Infrastruktur 
und technischer Ausstattung? Oder ist die 
Bildung von Humankapital, also das Potenzial 
an innovativen Forschern, Entwicklern und In-
genieuren, an gut ausgebildeten Arbeitskräften 
sowie an flexiblen Unternehmensführern das 
Wesentliche?
Die Kommission hatte vorgeschlagen, dass 
Deutschland 50 Prozent der Strukturfonds-
mittel im besser entwickelten Westen und 33 
Prozent der Mittel im Osten mit dem ESF für 
die Entwicklung der Humanressourcen und 
von anpassungsfähigeren Unternehmen und  
Arbeitsmärkten einsetzt. Im Zuge der Verhand-
lungen hat sich Deutschland von diesen Zielen 
leider immer weiter entfernt. Lobenswert ist, 
dass Brandenburg fast 30 Prozent der Mittel 
im ESF einsetzt. Sie müssen diskutieren, ob 
das ausreicht.

b) Zur strategischen Ausrichtung des 
ESF in Brandenburg

Wir müssen uns fragen, ob wir wirklich schon 
eine Neuausrichtung im Sinne der Lissabon-
Strategie erreicht haben. Sicherlich, man 
richtet ein großes ESF-Förderprogramm von 
mehr als 600 Millionen Euro nicht innerhalb 
eines Jahres neu aus. Aber finden wir im 
neuen Operationellen Programm die Ansätze, 
die mittelfristig eine Neuausrichtung erwarten 
lassen? Herr Kjellström hatte auf der letzten 
Jahrestagung die strategischen Ansätze der 
Brandenburger Förderung analysiert.

Die „Kohäsion am Wendepunkt“ und  
die Ausrichtung des ESF 2007– 2013  
aus europäischer Sicht

Er hatte den breiteren Ansatz zur Förde-
rung, der mit dem Begriff „Arbeitspolitik“ 
gefunden wurde, hervorgehoben.
Er hatte hervorgehoben, dass Sie mit den 
Dimensionen „Individuum–Wirtschaft–Ge-
sellschaft“ dem Einsatz des ESF größere 
Reichweite verschaffen.
Herr Kjellström hatte festgestellt, dass Ihre 
Konzepte auch die räumliche Dimension 
erfassen und damit auf die beachtlichen 
regionalen Unterschiede in Ihrem Land 
reagieren können,
dass sie auch die zeitliche Dimension 
erfassen: zum einen den demografischen 
Wandel – dazu hören wir ja nachher noch 
mehr; zum anderen den individuellen Le-
benszyklus, der eine die verschiedenen 
Lebensphasen erfassende Förderung 
sinnvoll macht.
Schließlich hatten wir auf der letzten 
Jahrestagung das Politikkonzept Risiko-
management mit Ihnen untersucht. Wir 
hatten festgestellt, dass dieses Konzept 
dazu geeignet sein könnte, Verantwortung 
aufzuteilen und die Chancen und Risiken 
im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Wandel gemeinsam aktiv zu managen, also 
beherrschbar zu machen.

Meine Damen und Herren,
wir hatten im letzten Jahr schon festgestellt, 
dass die Abteilung Arbeit von Frau Hübner 
gute konzeptionelle Ansätze gefunden hat. 
Jetzt steht die Frage an, ob diese Ansätze 
auch in ein gutes, verständliches und sinn-
volles ESF-OP umgeformt wurden. Im Kapitel 
„Analyse“ könnten die Herausforderungen bis 
2013 vielleicht noch etwas deutlicher darge-
stellt werden. Die Analyse des demografischen 
Wandels, der regionalen Unterschiede, des 
wirtschaftlichen Wandel zur Wissensgesell-
schaft und der sozialen Eingliederung der 
schwächsten Mitglieder der Gesellschaft sollte 
die Probleme zeigen, auf die der ESF zu re-
agieren hat. Denn wo keine Analyse ist, kann 
auch keine angemessene Reaktion folgen.

•

•

•

•

•
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Bei den Erfahrungen aus der letzten Periode 
finde ich kaum Negatives. Vielleicht hatten Sie 
keine schlechten Erfahrungen? In der Tat gab 
es viel Positives! Wenn es aber Erfahrungen 
gibt, die man nicht fortsetzen will, dann sollten 
sie deutlicher benannt werden.
In der grundsätzlichen Bewertung Ihrer kon-
zeptionellen Ansätze stimme ich mit der posi-
tiven Bewertung von Herrn Kjellström vollkom-
men überein. Aber für mich ist der Teil Strate-
gie etwas kompliziert ausgedrückt. Könnten 
wir die Ziele nicht einfacher formulieren? Das 
Operationelle Programm soll doch öffentlich 
wirksam werden. Es soll in allen Verwaltungen 
und auch bei den Wirtschafts- und Sozial-
partnern verstanden werden und zum part-
nerschaftlichen Mitwirken anregen. Die ESF-
Fondsverwaltung hat doch in Brandenburg 
einen Partnerschaftsprozess mit Workshops, 
Websites und Kongressen organisiert, der eine 
deutschlandweit vorbildliche Kommunikation 
zur neuen Förderperiode 2007– 2013 darstellt. 
Nur die Sprache des neuen Förderprogramms 
stellt vielleicht manchmal für das Verständnis 
noch Hürden auf, die nicht nötig wären – aber 
das können Sie besser beurteilen...
Im Kapitel „Ausgestaltung der einzelnen För-
derschwerpunkte“ wird die neue Förderung 
klarer. Wir finden hier strategische Ziele, 
spezifische Ziele und operative Ziele. Genau 
so sollen die neuen Programme aufgebaut 
sein. Aber sind die Ziele schon hinreichend 
genau? Erklärt und definiert das Operationelle 
Programm nachvollziehbar, wann ein Ziel 
erreicht ist und wie das gemessen werden 
soll? Wir finden im Operationellen Programm 
auch eine wichtige Tabelle mit der Verteilung 
der Finanzen auf verschiedene Schwerpunkte 
und Förderinhalte. Doch wie ergibt sich diese 
Verteilung der Mittel aus den Konzeptionen 
und der Strategie?

Meine Damen und Herren,
ich möchte mit meinen Fragen nicht den Ein-
druck vermitteln, die Kommission stehe nur 
kritisch zum Brandenburger ESF-OP. Ganz im 
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Gegenteil: Wir sind grundsätzlich sogar sehr 
zufrieden mit dem jetzt schon erreichten Stand 
der Programmierung! Wir verhandeln und dis-
kutieren alle noch offenen Fragen sehr kons-
truktiv mit der ESF-Fondsverwaltung. Aber 
Sie als Brandenburger wissen viel mehr über 
die ESF-Förderung im Lande als wir bei der 
Kommission. Deshalb möchte ich Sie dringend 
bitten, Ihre Anregungen für das Operationelle 
Programm heute in allen Arbeitskreisen ein-
zubringen: Manches, was schwer verständlich 
ist, wird, wenn es heute diskutiert worden ist, 
klarer werden können. Manches, was noch 
wenig konkret ist – ich denke da auch an den 
Schwerpunkt „Transnationalität“ – wird noch 
konkreter werden.
Wir und Sie haben mit der ESF-Fondsverwal-
tung unter Herrn Fischer und der Abteilung 
Arbeit von Frau Hübner sehr kompetente 
Gesprächspartner. Nicht nur bei der Pro-
grammierung des neuen Operationellen 
Programms, auch bei der Umsetzung des 
laufenden Operationellen Programms gehört 
die Brandenburger Fondsverwaltung zu den 
besten in Deutschland.

Aber für Brandenburg und für die Kommission 
gibt es noch einiges zu tun. Damit Sie wissen, 
wann Sie mit einer Förderung aus dem neuen 
Operationellen Programm rechnen können, 
zum Abschluss noch kurz

4. Die nächsten Schritte
Wir erwarten von Brandenburg noch die 
Ergebnisse aus der Ex-ante-Bewertung im 
Operationellen Programm. Ansonsten ist 
das Operationelle Programm bis auf einige 
Tabellen und weitere Informationen weitge-
hend vollständig. Wir rechnen deshalb damit, 
dass Brandenburg zu den Ersten gehört und 
ein Operationelles Programm am Ende des 
Jahres oder ganz zu Anfang 2007 einreicht. 
Ab Einreichen läuft eine zweimonatige Frist 
für Kommentare der Kommission. Insgesamt 
hat die Kommission für die Genehmigung vier 
Monate Zeit ab Einreichen des Operationellen 
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Programms. Im Verfahren werden wir interne 
Stellungnahmen aus unserer Generaldirektion 
Beschäftigung, aber auch externe von anderen 
Generaldirektionen zum Beispiel DG REGIO, 
DG Umwelt, DG Erziehung und Kultur, DG 
Unternehmen, DG Budget einholen.
Die Stellungnahmen werden wir dann zusam-
menfassen und nach Brandenburg leiten mit 
der Bitte um Änderungen und Ergänzungen 
des Operationellen Programms. Der Lauf der 
Genehmigungsfrist wird angehalten, bis Bran-
denburg nachliefert. Aber vielleicht arbeiten 
Sie ja so gut, dass es gar keinen Änderungs-
bedarf gibt...
Das ergänzte Operationelle Programm wird 
dann mit einem Entscheidungsvorschlag er-
neut in die Konsultation gegeben. Wenn es 
dann keine Einsprüche mehr gibt, wird Herr 
Spidla die Genehmigung erteilen. Die För-
derfähigkeit aus dem neuen Operationellen 
Programm wird in jedem Fall am 1.1.2007 
beginnen. Die Mitgliedstaaten sollen durch den 
Prozess der Genehmigung keinen Zeitverlust 
erleiden.

Meine Damen und Herren,
ich erinnere mich noch, wie ich vor zwei Jahren 
auf Ihrer Jahrestagung eine Rede zum Thema 
Regionalisierung gehalten habe. Die Regio-
nalisierung ist mittlerweile kein Pilotprojekt 
mehr – die Regionalisierung ist eine erprobte 
und bewährte Realität geworden. Ich hoffe, 
dass ich dasselbe in zwei Jahren auch über 
Ihr neues ESF-OP sagen kann.

Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wün-
sche Brandenburg für die letzte Etappe bei 
der Erstellung des Operationellen Programms 
viel Erfolg!

Die „Kohäsion am Wendepunkt“ und  
die Ausrichtung des ESF 2007– 2013  
aus europäischer Sicht
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Gerhard Ringmann
Staatskanzlei des Landes Brandenburg, Abteilung 
Europa und Internationales

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich arbeite seit dem 3. Oktober 1990 in der 
Landesregierung. In verschiedenen Funktio-
nen habe ich einen besonderen Augenmerk 
kraft Amtes und kraft Funktion auf die Zusam-
menarbeit zwischen den Ministerien gelegt. 
Heute kann ich sagen, dass es noch nie 
eine so gute und intensive Zusammenarbeit 
gegeben hat wie in den letzten zwei Jahren. 
Manch einer, der heute in die Zeitung schaut, 
wird äußern: Was für eine kühne Behauptung! 
Ich will versuchen zu begründen, wie ich zu 
dieser Schlussfolgerung komme.

Es gibt einen ganz klaren gemeinsamen Blick 
dieser Landesregierung auf die Herausforde-
rungen, vor denen wir hier im Lande stehen. 
Das ist bereits alles in der Koalitionsverein-
barung aufgeschrieben und in der ersten 
Regierungserklärung des Ministerpräsidenten 
ausgesprochen.

Es gibt im Wesentlichen drei Punkte, die uns 
Sorgen machen, und drei Herausforderungen, 
denen wir ins Auge sehen müssen. Der erste 
Punkt ist der, dass wir in Zeiten der Globalisie-
rung sehen müssen, wie diese Region wettbe-
werbsfähig bleibt bzw. wettbewerbsfähig wird 
im europäischen und internationalen Rahmen. 
Und da Brandenburg außer der Kohle in der 
Lausitz wenige Rohstoffe hat, geht es darum, 
wettbewerbsfähige wissensbasierte Produkte 
zu kreieren. Wir müssen innovativ sein, wir 
müssen die Chancen wahrnehmen durch hohe 
Produktivität in den Betrieben, sonst haben wir 
im internationalen Vergleich keine Chance.
Der zweite Punkt ist: Wie schaffen wir es, un-
sere finanziellen Ressourcen so konsequent 
einzusetzen, dass sie wirklich wirken? Auf 
der heute tagenden Ostdeutschen Minister-
präsidentenkonferenz wird über den Einsatz 
der Mittel aus dem Solidarpakt II gesprochen. 
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Das ist ein wichtiger Teil der Finanzhilfe, den 
wir vom Bund und von den Ländern bekom-
men. Wir haben im Moment in Brandenburg 
einen Landeshaushalt, der vom Volumen her 
etwa 130 Prozent dessen umfasst, was einen 
vergleichbaren Haushalt eines westdeutschen 
Flächenlandes wie Niedersachsen oder 
Schleswig-Holstein ausmacht. Wir wissen, 
dass es weniger werden wird. Bis 2019 laufen 
die Bundes- und Länderhilfen aus, einen „Soli-
darpakt III“ gibt es nicht. Auch die erheblichen 
Finanzmittel, die wir von der Europäischen 
Union erhalten, gehen zurück. Auf der einen 
Seite also weniger Geld in den Kassen, auf 
der anderen Seite ein hoher Konsolidierungs-
druck. Der Finanzminister verfolgt deshalb das 
ambitionierte Ziel, die Neuverschuldung bis 
zum Jahre 2010 auf Null herunterzufahren. 
Im Ergebnis wird in den nächsten Jahren 
sehr viel weniger Geld im Haushalt sein, und 
das werden wir für zukunftsfähige Strukturen 
einsetzen. Das Land muss in der Lage sein, 
ohne Finanzhilfe von außen auf eigenen Bei-
nen zu stehen.
Die dritte Herausforderung, die uns alle um-
treibt, ist die demografische Entwicklung. Es 
gibt das allgemeine Problem einer immer 
älter werdenden Gesellschaft in Deutschland, 
und es gibt Sonderfaktoren, die uns hier in 
Ostdeutschland besonders treffen. Das eine 
hat mit dem politischen Umbruch 1990 zu 
tun. Sie alle wissen, wie die Geburtenraten in 
den Keller gegangen sind und wir im Augen-
blick noch 40 Prozent der Jahrgangsstärken 
haben im Vergleich zu DDR-Zeiten. Und wir 
sehen auf der anderen Seite auch, dass der 
wirtschaftliche Umbruch 1990 dazu geführt 
hat, dass viele damals über 50-Jährige aus 
dem Berufsleben ausgeschieden bzw. in 
Beschäftigungsmaßnahmen gegangen sind, 
aber auch die Betriebe letztlich gemeinsam alt 
geworden sind. In vielen Betrieben kommen 
die damals 30- bis 50-jährigen Leistungsträ-
ger nun langsam an die Altersgrenze. Große 
Schwierigkeiten ergeben sich daraus sowohl 
bei der Unternehmensnachfolge als auch 
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beim Facharbeiternachwuchs. Sie kennen 
die Zahlen und wissen, welche Lücken auf 
uns zukommen.

Wie reagiert die Landesregierung auf diese 
drei großen Herausforderungen? Es gibt eine 
abgestimmte Strategie, die von allen Ministeri-
en getragen wird, und das Motto ist Ihnen auch 
geläufig: „Stärken stärken“. Dieses Prinzip der 
Stärkung der Stärken wird vorangetrieben, 
koordiniert nicht zuletzt durch die Staats-
kanzlei. Es gibt eine Arbeitsgruppe „Aufbau 
Ost“, in der alle Ressorts vertreten sind und 
in der man versucht, abgestimmt gemeinsam 
voranzugehen. Dabei sind uns verschiedene 
Aspekte wichtig, von denen ich einige her-
vorheben möchte. Der eine ist: Wie schaffen 
wir es eigentlich, unseren Wirtschaftsstandort 
Brandenburg vor Abwanderung zu schützen, 
nicht nur von Arbeitskräften, sondern auch von 
Unternehmen? Sie alle kennen das Beispiel 
der Firma GROHE in Herzberg. Dort gab es 
eine mit Fördermitteln des Landes entstande-
ne Armaturenfabrik, in der 300 Arbeitskräfte 
hoch produktiv gearbeitet haben. Die Fabrik 
schrieb richtig schwarze Zahlen. Und trotzdem 
wurde sie im letzten Jahr geschlossen, weil die 
Unternehmensführung von GROHE meinte, 
mit einer vergleichbar produktiven Fabrik 
in China mehr Gewinn machen zu können. 
Wir stellen uns daher die Frage: Wie können 
andere Unternehmen in Zeiten der Globalisie-
rung im Lande gehalten werden? Es gibt eine 
Erfahrung oder Einsicht, die trägt und greift: Je 
stärker ein Unternehmen regional vernetzt ist 
durch Zulieferungen, durch wissenschaftliche 
Zusammenarbeit mit Instituten, je stärker also 
ein regionaler Bezug vorhanden ist, eine Ver-
ankerung in der Region stattfindet, desto grö-
ßer ist auch die Chance, ein entsprechendes 
Unternehmen zu halten. Man kann global 
agieren, global denken, aber man kann auch 
regional vernetzt zusammenarbeiten.
Es ist daher das Bestreben der Landesre-
gierung, die regionale Zusammenarbeit, die 
Vernetzung von Unternehmen zu fördern. 16 
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Zukunftsbranchen mit hohen Entwicklungs-
potenzialen wurden identifiziert, die zugleich 
Chancen bieten, Arbeitsplätze zu halten und 
weiterzuentwickeln. In diesem Zusammenhang 
gibt es schon gute Erfolge zu vermelden.
Ein Beispiel ist die Luft- und Raumfahrtindus-
trie, die hier in Brandenburg vor 15 Jahren 
noch gar nicht vertreten war. Mittlerweile 
haben wir in der Region 5000 qualifizierte 
Arbeitsplätze bei großen Unternehmen, wie 
Rolls-Royce, MTU, Lufthansa und einer 
Reihe weiterer kleiner Unternehmen. Das 
Problem ist, dass Rolls-Royce zum Beispiel 
tolle Triebwerke produziert, aber 95 Prozent 
aller Zulieferungen von weit her kommen, 
jedenfalls nicht aus der Region. Durch die 
Wirtschaftsförderung versuchen wir, hier in der 
Region Zuliefererstrukturen zu schaffen bzw. 
weiterzuentwickeln und gezielt Investoren 
für Betriebe zu werben, die in eben diesen 
Zuliefererstrukturen noch fehlen. Ich glaube 
schon, dass das ein gutes Beispiel ist, trans-
parent zu machen, wie eine klare Strategie 
Schwächen und Interventionsbedarfe erken-
nen hilft. Die Luft- und Raumfahrt ist eine von 
drei Branchen, in denen wir in der „Champions 
League“ mitspielen wollen. Das heißt, in der 
Bundesliga in Deutschland unter den ersten 
drei Standorten zu sein. Die zweite Branche 
ist die grüne Biotechnologie mit einem er-
folgreichen Netzwerk in Berlin, Luckenwalde, 
Potsdam-Hermannswerder und Oranienburg. 
Die dritte ist der Bereich Medien, Informations- 
und Kommunikationstechnologie.
Das sind die drei Zugpferde, mit denen wir 
auch bundesweit gut aufgestellt sind. Wenn 
Sie genauer hinschauen, stellen Sie fest, 
dass das auch drei Bereiche sind, in denen 
die Zusammenarbeit mit Berlin besonders 
gut klappt. Wir sind hier in Brandenburg nur 
stark, wenn wir uns als Teil einer Region ver-
stehen, die sich aus Berlin und Brandenburg 
zusammensetzt. Mit dieser Einsicht haben 
wir es im letzten Jahr geschafft, das Leitbild 
der Hauptstadtregion nicht nur zu diskutieren, 
sondern auch zu verabschieden. Nur mit Berlin 
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zusammen sind wir zukunftsfähig und stark, 
unabhängig davon, ob wir fusionieren oder 
nicht. Schauen Sie nur auf die Fortschritte 
bei der gemeinsamen Entwicklung des neuen 
Flughafens.

Die wirtschaftliche Entwicklung läuft in ver-
schiedenen Bereichen ganz gut, aber reicht 
das aus, um die Menschen in der Region 
zu halten? Die Landesregierung weiß, dass 
dazu neben qualifizierten Arbeitsplätzen auch 
und immer stärker ein lebenswertes Umfeld 
gehört. Wir brauchen lebendige Städte, wir 
brauchen attraktive Städte, wir brauchen 
Städte mit hohem Freizeitwert, also Orte im 
Land, die für Menschen interessant sind. Da 
wir das nicht flächendeckend werden organi-
sieren können, setzen wir auch hier Akzente. 
15 regionale Wachstumskerne mit besonderen 
Potenzialen werden zukünftig schwerpunkt-
mäßig gefördert. Diese Entscheidung der 
Landesregierung ist nicht ohne Kritik einer 
ganzen Reihe von Regionen im Land getrof-
fen worden. Im Gegenzug nehmen wir jetzt 
wahr, welche Energien durch die scheinbar 
„zu kurz Gekommenen“ freigesetzt werden. 
Wenn man sieht, wie sich am östlichen Stadt-
rand von Berlin jetzt eine Reihe von Städten 
organisieren und sagen: Obwohl wir nicht als 
regionale Wachstumskerne anerkannt sind, 
wollen wir trotzdem gut zusammenarbeiten; 
und vielleicht sind wir ja beim nächsten Mal 
mit dabei. Dann ist das ein positiver Effekt. 
In der Prignitz sind die Perleberger, die Wit-
tenberger und Karstädter glücklich, dass sie 
als Wachstumskern angenommen sind, aber 
auch die Städte um das Autobahndreieck in 
Wittstock sind stolz und ehrgeizig genug der 
Landesregierung zu zeigen, was sie können. 
Diese Beispiele und ihre Wirkungen bestätigen 
unsere Strategie.
Einerseits wird im Lande transparenter, wo 
wirklich Stärken und Potenziale sind, wo sich 
Dinge positiv entwickeln. Wir wissen aber auch 
besser als zuvor, wo die Schwächen liegen, 
und sprechen sie aus. Und es gibt auch einen 
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klaren Kurs, wo die Landesregierung hin will, 
was ihre Ziele sind, mit welchen Mitteln und 
Methoden man diese Ziele zu verwirklichen 
versucht.
Zum Zweiten stelle ich, wie bereits angedeutet, 
sehr erfreut fest, welch hohe Mobilisierung 
im Lande in den verschiedenen Regionen 
eingetreten ist. Es gibt wirklich den längst 
überfälligen Paradigmenwechsel in diesem 
Land. In der Vergangenheit lohnte es sich 
eher, zu stöhnen und zu sagen, wie schwer 
man es doch habe. Derjenige, der die meisten 
Probleme benannte, hatte die Hoffnung, die 
meiste Förderung und Unterstützung zu erhal-
ten. Jetzt sagen wir, wir wollen auch diejenigen 
besonders fördern und unterstützen, die stark 
sind, die Potenziale haben, die ein Konzept 
umsetzen, die uns glaubhaft machen können, 
dass Substanz dahinter steckt. Und durch die-
sen Blickwechsel hat sich einiges gedreht im 
Lande. Schauen Sie sich die Prignitz an, da 
ist im Moment wirklich eine Aufbruchstimmung 
zu verzeichnen; schauen Sie sich die Lausitz 
an, auch da gibt es aus meiner Sicht wirklich 
gute Entwicklungen.

Die regionalen Wachstumskerne haben mitt-
lerweile alle Entwicklungskonzepte vorgelegt, 
die von der Landesregierung begutachtet wor-
den sind. Es ist ein Dialog in Gang gekommen, 
in dem nicht nur Wünsche geäußert werden, 
sondern auch von der Landesregierung kon-
kret nachgefragt wird, wie tragfähig die Wün-
sche sind, wie realistisch und im Einzelfall wird 
geschaut, was wir von Seiten der Landesregie-
rung tun können, um eben an dieser Stelle die 
Entwicklung voranzubringen. In jedem dieser 
einzelnen regionalen Wachstumskerne ist auf 
jedes Konzept hin eine Förderung durch das 
Land organisiert worden, und es gibt konkrete 
Absprachen über Fördermaßnahmen im Ein-
zelfall, die von Ort zu Ort tatsächlich ganz 
unterschiedlich ausfallen.

Bei allem, was ich sehe und was auch die Mel-
dungen aus den regionalen Wachstumsker-
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nen belegen, zeichnet sich zunehmend als 
Achillesferse dessen, was wir hier tun, die 
Frage ab, wie wir auf längere Sicht an die 
Facharbeitskräfte kommen, die wir dringend 
im Lande brauchen. Es ist gut, dass konkret 
vor Ort darüber nachgedacht wird und dass 
auch gefragt wird: Was geschieht eigentlich 
an unseren Schulen mit den Schülern? Wo 
sind denn die konkreten Angebote für unsere 
Schüler zu erkennen? Gibt es am Ort, gibt es 
in der Region eine persönliche Perspektive? 
Es gibt positive Beispiele. Ich wünsche mir, 
es gäbe noch ein paar mehr, die ganz gezielt 
die Schüler schon in der Schule ansprächen 
und ihnen zeigten, dass es auf der anderen 
Straßenseite Firma X gibt, die Arbeitskräfte mit 
diesen und jenen Qualifikationen sucht.
Es sollte nicht nur von Chancen im Lande oder 
von Arbeitsplätzen geredet werden, sondern 
Namen und Hausnummer sollten konkret 
genannt werden. Auch jetzt schon gibt es 
eine ganze Reihe von offenen Arbeitsstellen 
und Angeboten im Lande, auf die man sich 
hin orientieren kann und die auch nicht in 
die Sackgasse führen. Sie alle wissen viel 
besser als ich, wie das vor Ort funktioniert, 
wo die Möglichkeiten zur Arbeitskräftequali-
fizierung, zur Weiterbildung sind und wo die 
Hebel angesetzt werden können. Dazu will 
ich mich jetzt auch gar nicht weiter verbreiten. 
Ich habe ein paar Hinweise gegeben auf die 
Landesstrategie, die im Einzelnen sehr viel 
facettenreicher ist und noch eine ganze Reihe 
anderer Dimensionen hat.
Wie wirkt sich das alles zum Beispiel auf den 
ländlichen Raum aus? Auch da darf ich am 
Rande sagen, dass neben der nach wie vor 
tragfähigen Landwirtschaft der Tourismus ein 
Bereich ist, in dem einiges an Perspektiven 
gesehen wird. Leider kann ich aus Zeitmangel 
nicht weiter darauf eingehen.
Wichtig ist für mich, dass die von mir um-
rissene Landesstrategie sich in einem er-
staunlichen Maße mit den Vorstellungen der 
Europäischen Union deckt. Sie haben das 
eben bereits angesprochen, Frau Clark. Die 
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erweiterte Lissabon-Strategie wird von uns als 
Landesregierung sehr ernst genommen. Die 
dort genannten Schlagworte wie Innovation, 
Stärkung des Unternehmergeistes, Wachs-
tum, wissensbasierte Wirtschaft gelten uns als 
Leitlinie der Politik. Die Landesregierung war 
am 17. Oktober 2006 in Brüssel, um dort das 
neue Domizil unserer Landesvertretung mitten 
im politischen Brüssel einzuweihen, nur 200 
Meter von der Kommission entfernt. Bei die-
ser Gelegenheit gab es eine Kabinettsitzung, 
auf deren Tagesordnung ein wichtiger Punkt 
stand: Wie deckt sich unsere Landesstrategie 
mit den Zielen der neuen Lissabon-Strategie? 
Brandenburg ist wohl das erste Bundesland, 
das einen flächendeckenden Abgleich diesbe-
züglich vorgenommen hat, und ich darf sagen, 
die Schlussfolgerungen sind aus unserer Sicht 
wirklich erfreulich. Ca. 60 Prozent der Mittel, 
die von der EU für die nächste Förderperiode 
im EFRE-Bereich dem Land Brandenburg 
zur Verfügung gestellt werden, fließen direkt 
in Projektmaßnahmen, wie sie die Lissabon-
Strategie fordert. Im Bereich des ESF kommen 
wir auf eine Trefferquote von über 90 Prozent 
bis knapp 100 Prozent. Ich kann also eine sehr 
große Übereinstimmung erkennen zwischen 
dem, was von der EU erwartet wird, und dem, 
was wir hier in Brandenburg praktizieren, und 
ich kann mich daher den optimistischen Wor-
ten der Vorrednerin nahtlos anschließen. Ich 
glaube schon, dass wir mit unserem Operati-
onellen Programm für den ESF-Bereich eine 
gute Voraussetzung für die Verhandlungen 
mit der Kommission geschaffen haben und 
schnell und zielgerichtet zum Abschluss kom-
men können.

Die Frage ist: Wie geht es weiter mit dieser 
Landesstrategie? Die Umsetzung ist natürlich 
ein Prozess, zu dem ich im Moment nur einen 
Zwischenstand schildern kann. Es wird wichtig 
sein, weiterhin intensiv mit regionalen Partnern 
zusammenzuarbeiten. Der breite Dialog mit 
den Regionen, in die Regionen hinein, hat sich 
bewährt und wird fortgesetzt. Schließlich müs-
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sen die Operationellen Programme, sobald sie 
mit dem grünen Licht aus Brüssel versehen 
sind, auch im Lande umgesetzt werden. Es 
wird also demnächst darauf ankommen, neue 
Förderrichtlinien des Landes zur Umsetzung 
der Operationellen Programme zu erlassen.
Wie gehen wir innerhalb der Landesregie-
rung mit den Entwürfen der Förderrichtlinien 
um? Vorab wurden bereits, ohne es groß an 
die Glocke zu hängen, innerhalb der Lan-
desregierung die Abstimmungswege und 
-verfahren deutlich verschlankt und damit ein 
Beitrag zum Bürokratieabbau geleistet. Es 
gibt keine gemeinsame Verwaltungsbehörde 
für alle Strukturfonds mehr wie in der jetzigen 
Förderperiode, sondern den zuständigen 
Häusern für die drei Fonds wurden jeweils 
eigene Zuständigkeiten als Verwaltungsbe-
hörde übertragen. Es wird also für die neue 
Förderperiode eine Verwaltungsbehörde im 
Wirtschaftsministerium geben für den EFRE-
Bereich, eine im Arbeitsministerium für den 
Bereich ESF und eine im Umwelt- und Land-
wirtschaftsministerium für den ELER-Bereich. 
Damit sind die Ressorts selbst verantwortlich 
und müssen mit dieser Verantwortung eben 
auch entsprechend umgehen.
Aber nichts ist nicht so gut, dass es nicht 
noch besser werden könnte. Wir haben eine 
kleine „Sicherung“ eingebaut, nämlich eine 
Koordinierungsstelle in der Staatskanzlei, die 
von Herrn Herter geleitet wird. Was kann die-
se tun, um den gemeinsamen Prozess auch 
vernünftig voranzubringen? Wir werden uns 
von Seiten der Staatskanzlei zu den neuen 
Förderrichtlinien unter zwei Gesichtspunk-
ten Gedanken machen. Die eine Frage ist: 
Stimmen die von den Ressorts erarbeiteten 
Richtlinien mit unserer Landesstrategie, der 
Förderstrategie überein? Unsere AG „Aufbau 
Ost“ wird genau hinschauen, ob das, was 
wir uns an hehren Zielen gesetzt haben, in 
der Praxis auch wirkt und greift. Wenn die 
Landesregierung beispielsweise beschließt, 
sie will genau diesen Förderschwerpunkt bei 
den regionalen Wachstumskernen setzen, 

dann muss sich dies auch im tatsächlichen 
Geldfluss niederschlagen. Einzelne Richtlinien 
müssen so gestrickt werden, dass besondere 
Impulse bzw. Hilfestellungen für spezielle 
Orte diese tatsächlich auch erreichen. Es gibt 
Richtlinien, die lassen sich in diesem Sinne fo-
kussieren und abrechnen, dass die Wirkungen 
punktgenau eintreten.
Bei den ESF-geprägten Richtlinien ist das eher 
weniger der Fall. Arbeitskräfte suchen wir bei-
spielsweise im ganzen Land, und wir wissen, 
dass viele Menschen sich nicht um 30 oder 50 
km scheren, wenn sie nur zu ihrem Arbeits-
platz fahren können. Die ESF-Programme 
werden natürlich für alle im Lande gestrickt. 
Fachkräftequalifizierung und Weiterbildung 
sind Themen, die für das ganze Land wichtig 
sind, sodass in diesem Bereich die örtliche 
Fokussierung sicherlich nicht greifen wird. 
Hier steht stärker im Mittelpunkt, wie wir es 
schaffen, vorhandene Arbeitsplätze qualifiziert 
zu besetzen.
Der zweite Aspekt, der für uns wichtig ist und 
den wir entsprechend überprüfen werden, sind 
die von den Ressorts entwickelten Richtlinien; 
ob und inwieweit sie den demografischen Her-
ausforderungen, vor denen wir stehen, wirklich 
gerecht werden. Das Thema „Demografische 
Entwicklung“ ist ernst und die Landesre-
gierung ist entschlossen, ihre Politik nach 
Möglichkeit umfassend darauf einzurichten. 
Wir sind uns sicher einig, dass die Probleme 
des demografischen Wandels so immens 
und die Auswirkungen so groß sind, dass wir 
mit Landesmaßnahmen allein nicht sehr weit 
kommen. Wir brauchen also Verbündete bei 
unseren Bemühungen, wir brauchen diese 
Verbündeten nicht zuletzt auch in Brüssel.
Es gibt von Seiten der Landesregierung und 
aller ostdeutschen Länder eine Aktion, die ich 
zum Schluss meiner Rede noch kurz skizzie-
ren will:
Bereits vor einem Jahr haben sich die ostdeut-
schen Ministerpräsidenten zusammengesetzt 
und festgestellt, dass in Ostdeutschland hin-
sichtlich der demografischen Herausforde-



2�

Der Beitrag der europäischen Fonds  
zur Entwicklung des Landes Brandenburg

rungen eine besondere Problemlage existiert. 
Es geht nicht nur um die Frage des Alterns 
der Gesellschaft, es geht auch darum, dass 
ganze Regionen schrumpfen und wie man 
mit solchen Schrumpfungsprozessen umgeht. 
Das ist eine neue Erfahrung für eine Politik, 
die auf ständiges Wachstum ausgerichtet ist. 
Aber wir haben in Brandenburg Regionen, 
wo wir einen solchen Schrumpfungsprozess 
organisieren müssen. Was sind dafür die rich-
tigen Instrumente? Stadtumbau ist eines der 
Themen, deren Herausforderungen wir uns 
bereits annehmen. Nicht nur die Landesre-
gierung ist hier gefordert. Unser Ziel ist es, 
wenn wir schon an eine weitere Förderperiode 
nach 2013 denken, dass dann auch von der 
Europäische Union Instrumente zur Verfügung 
gestellt werden können, die diesen besonde-
ren Herausforderungen und Notwendigkeiten 
angepasst sind. Bis dahin ist es aber noch ein 
ziemlich weiter Weg.
In Brüssel wird zwar über das Thema Demo-
grafie seit ungefähr zwei Jahren debattiert, 
und es wurden schon Grünbücher geschrie-
ben, aber wir haben dort hineingeschaut und 
festgestellt, dass die besonderen zugespitzten 
Problemlagen, vor denen wir stehen, dort noch 
nicht behandelt werden. Deshalb werden wir 
längerfristig von uns aus versuchen, diese 
Fragestellungen auch in Brüssel zur Spra-
che zu bringen. Dafür brauchen wir natürlich 
weitere Verbündete. Als die Landesregierung 
am 17.10.2006 ihre Kabinettsitzung in Brüssel 
abhielt, unterschrieb der Ministerpräsident als 
erster von jetzt neun Regionalvertretern das 
gemeinsame Papier einer Allianz von Regio-
nen, die mit diesen besonderen Schrump-
fungsprozessen konfrontiert sind und sich 
damit auseinander setzen wollen, weil sie mit 
vergleichbaren Schwierigkeiten zu kämpfen 
haben. Der Zusammenschluss von Gleich-
gesinnten zu einer größeren Gruppe erhöht 
die Chancen, in Brüssel gehört zu werden; 
deshalb suchen wir ihn.
Darüber hinaus müssen wir uns umsehen, 
wo es Konzepte und die Antworten zu dieser 

Problematik gibt. Die haben wir längst noch 
nicht und deshalb versuchen wir, im europäi-
schen Rahmen auf den Diskussionsprozess 
Einfluss zu nehmen. Ein Vehikel dafür ist der 
Ausschuss der Regionen. Das ist ein bera-
tendes Gremium in Brüssel, in dem die 344 
Regionen Europas vertreten sind, die wir 
in den (bald) 27 Mitgliedsländern haben. In 
Deutschland ist jede Region deckungsgleich 
mit einem Bundesland, in anderen Ländern 
wird der Regionen-Begriff anders belegt. 
Brandenburg wird im Ausschuss der Regionen 
durch Staatssekretär Dr. Harms vertreten. Er 
hat sich vom Ausschuss der Regionen das 
Mandat geben lassen, sich gezielt mit dem 
Thema demografische Entwicklung auseinan-
der zu setzen. Nun werden thematische Pa-
piere geschrieben, Beschlussempfehlungen 
entwickelt, und wir werden den Ausschuss der 
Regionen nach Potsdam einladen. In der ver-
gangenen Woche hatten wir in Brandenburg 
unsere 2. Demografiekonferenz. Am 22. Juni 
nächsten Jahres folgt die 3. Demografiekon-
ferenz, die wir dann gemeinsam mit dem Aus-
schuss der Regionen durchführen. Es werden 
Vertreter aus verschiedenen europäischen 
Ländern kommen, die uns berichten, wie sie in 
ihren Ländern mit den Herausforderungen des 
demografischen Wandels umgehen. Das Wort 
Best-Practice ist ein besonders passendes in 
diesem Zusammenhang. Unser Ziel ist es, so 
viele gute Argumente zu sammeln, dass wir 
in Brüssel ein offenes Ohr finden für unsere 
Probleme. Unsere Erfahrung stimmt uns da 
optimistisch.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und 
wünsche eine fröhliche Diskussion anschlie-
ßend in der Runde. Ich weiß, wie wichtig es 
ist, auch in den Arbeitsgruppen miteinander zu 
diskutieren. Ich glaube, dass jeder am Ende 
des Tages schlauer wieder herauskommt als 
er in den Tag hereingegangen ist, und wer 
kann das von sich schon behaupten. Ich sage: 
Vielen Dank!



2�

Sabine Hübner
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Familie des Landes Brandenburg 

Herzlichen Dank, Herr Ringmann, für diesen 
Beitrag!
Es war für uns alle spannend, wie Sie bereits 
jetzt unseren Blick auf den Zeitraum nach 2013 
gelenkt haben. Wir können so die demnächst 
anbrechende Förderperiode in einem länger-
fristigen Entwicklungszusammenhang sehen. 
Der Hinweis darauf, dass über verschiedene 
europäische Regionen hinweg eine Allianz der 
vom demografischen Wandel besonders be-
troffenen Regionen notwendig ist, könnte ein 
Input für die Diskussion über die transnationale 
Zusammenarbeit in der neuen Förderperiode 
sein, zugleich aber auch eine Vorgabe für 
andere Förderprogramme.
Wir bemühen uns bei allem, was wir mit dem 
ESF tun, darum, den Herausforderungen des 
demografischen Wandels gerecht zu werden, 
können aber sicher noch besser werden. Das 
schließt die Verknüpfung ressortspezifischer 
Politiken ein, die das Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Familie ausdrück-
lich unterstützt. Wir freuen uns, mit der Staats-
kanzlei eine neue Koordinierungsstelle zu 
haben, die uns dabei hilft. Gemeinsam werden 
wir die Effizienz der Programme steigern.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
der prosaische Titel meines Vortrags lautet: 
„Das Operationelle Programm des Landes 
Brandenburg für den ESF 2007– 2013“. Etwas 
weniger prosaisch möchte ich den Vortrag ger-
ne nennen: „Wir ziehen in das neue ESF-Haus 
um“. Die Beiträge der Ministerin und von Frau 
Clark haben schon deutlich gemacht, wo wir 
aktuell stehen. Das Operationelle Programm 
ist fast fertig, wir wollen es noch vor Jahres-
ende in Brüssel einreichen. Ich hoffe auf eine 
Fassung, die Ihren Erwartungen entspricht. 
Die Genehmigung wird, wenn alles gut geht, 
in den Folgemonaten erfolgen.

Das Operationelle Programm des  
Landes Brandenburg für den ESF 2007– 2013

Grundsätzlich können wir bereits ab dem 
1. Januar 2007 aus dem neuen Operationellen 
Programm bewilligen. Wenn ich im Bild des 
Hauses bleibe, haben wir mit der Strategie 
den Grundriss gezeichnet und das Fundament 
gegossen. Mit dem Operationellen Programm 
schaffen wir jetzt den Rohbau. Die Bauabnah-
me übernimmt die Kommission. Nachbesse-
rungen am Operationellen Programm werden 
sicherlich auch in den Folgemonaten noch 
möglich sein. Innenausbau und Innenausstat-
tung sind bestellt, aber noch nicht vorhanden. 
Für den Innenausbau – die Diskussion der 
Förderprogrammatik – bitten wir Sie in den 
Foren um intensive Mitwirkung.

Der heute erreichte Stand in der Vorbereitung 
des Operationellen Programms ist Ergebnis 
von gut einem Jahr Arbeit. Für die vielfältigen 
Diskussionsbeiträge in diesem Zeitraum dan-
ke ich Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich!
Es war für uns alle ein arbeitsintensiver Pro-
zess. Wichtiger Bestandteil war die Kommu-
nikation nach außen mit Ihnen, den Partnern 
im Land, mit der Kommission, mit dem Bund, 
auch mit den Ressorts der Landesregierung. 
Die Kommunikation erfolgte aber auch nach 
innen. Es ist sehr viel Fachkompetenz in 
die Entwicklung des neuen Operationellen 
Programms eingeflossen, und ich danke an 
dieser Stelle dem Steuerungsteam, das in 
der Abteilung unter Leitung von Herrn Fischer 
mit Frau Müller und Frau Gottbehüt tätig war. 
Der Kommunikationsprozess ist bislang sehr 
gut gelaufen. Bevor Sie in die Foren gehen, 
möchte ich Revue passieren lassen, was wir 
im vergangenen Jahr im Partnerschaftlichen 
Abstimmungsprozess geleistet haben.
Frau Clark erwähnte die Veranstaltungsreihe 
in 2006, an der viele von Ihnen beteiligt wa-
ren. Beiträge, die dazu über das ganze Jahr 
gekommen sind, finden Sie auch im Internet 
auf unserer ESF-Homepage. Es gab ein Pla-
nungsgutachten zum Thema „Erstausbildung“. 
Auch für dieses Planungsgutachten hat es 
Veranstaltungen gegeben. Damit sind Wän-
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de, Fenster und Türen in den Rohbau für das 
neue Operationelle Programm gekommen. Als 
Zeichen dafür, wie wichtig wir die Diskussionen 
in den Veranstaltungen genommen haben, 
möchte ich einige Ergebnisse rekapitulieren. 
Im Detail werden Sie darüber in den Foren 
noch diskutieren können.

Partnerschaftlicher Abstimmungsprozess
Wir hatten eine Veranstaltung zum Thema 
„Auf dem Weg zu mehr Geschlechtergerech-
tigkeit“. Im Prinzip ging es darum, wie wir 
Gender-Mainstreaming im neuen Operatio-
nellen Programm implementieren. Ergebnis 
dieses Forums war: Wir werden weiter eine 
Doppelstrategie verfolgen; es werden spezi-
fische Maßnahmen für Frauen im Sinne des 
Gender-Mainstreaming über das gesamte 
Operationelle Programm organisiert und durch 
auf den Sachkontext bezogene spezifische 
Frauenmaßnahmen ergänzt. Wir werden uns 
auf die Bereiche fokussieren, in denen wir 
Defizite hinsichtlich der Chancengleichheit 
im Land Brandenburg sehen. Das sind The-
men wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
und die Fragen, wie wir bessere Zugänge für 
Frauen zu zukunftsfähigen Berufen schaffen 
können, welche Maßnahmen angebracht sind, 
die Unternehmen für geschlechtergerechte 
Personalpolitik weiter zu sensibilisieren; wie 
wir mehr Frauen dazu motivieren, erfolg-
reich Unternehmen zu gründen. Nicht zuletzt 
steht zur Debatte, wie es uns gelingt, mehr 
Genderkompetenz in allen Institutionen zu 
verankern. Hier ist meines Erachtens die Lan-
desregierung durchaus vorbildlich. Wir haben 
eine Kabinettvorlage auf den Weg gebracht, 
die Gender-Mainstreaming als Aufgabe der 
gesamten Landesregierung definiert. Insofern 
können aus den Diskussionsprozessen der 
Landesregierung in Zukunft eine ganze Menge 
Erfahrungen ins Land vermittelt werden.

Der zweite Workshop im Rahmen des Partner-
schaftlichen Abstimmungsprozesses befasste 
sich mit „Alternativen Lernangeboten und 
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Berufsorientierung“. Die Berufsorientierung 
ist eine Reformaufgabe für die Schulen. Der 
ESF kann helfen, Lehrerinnen und Lehrer für 
diese Aufgabe zu qualifizieren. Durchgeführt 
wird der Prozess in den Schulen, organisieren 
wird ihn das Bildungsministerium, das dafür 
die ESF-Mittel erhält.
Unbestritten war in diesem Workshop, dass 
die Schnittstelle Schule und Wirtschaft grö-
ßerer Aufmerksamkeit bedarf. Darauf hat die 
Ministerin in ihrem Eingangsbeitrag hingewie-
sen. Wir müssen die Kooperation zwischen 
Unternehmen und Schulen besser organisie-
ren und die überbetrieblichen Ausbildungs-
zentren stärker einbeziehen. Das gilt auch 
für die Hochschulen. Praxislernen auf hohem 
Niveau macht die jungen Leute leistungsfähig 
und leistungswillig und bereitet sie auf das 
Arbeitsleben vor. Je eher wir präventiv tätig 
werden, desto sicherer verhindern wir Aus-
grenzung und dass junge Leute in der Schule 
nicht das notwendige Rüstzeug erhalten, um 
sich in der Ausbildung und im Erwerbsleben 
zu behaupten.
Ein weiteres Ergebnis dieses Workshops war, 
Sozialraumbetrachtung als eine Querschnitts-
aufgabe wahrzunehmen. Wer sich mit dem 
Thema Grundsicherung für Arbeit Suchende 
beschäftigt hat, findet hier durchaus eine Über-
einstimmung zum Thema Fallmanagement. 
Auch das Fallmanagement der Grundsiche-
rungsträger muss den Sozialraum erfassen, 
muss Arbeitslose ganzheitlich betreuen und 
ihnen dementsprechende Angebote unter-
breiten.

Der dritte Workshop befasste sich mit „Chancen 
für alle Generationen“, wie es gelingen kann, 
Leistungspotenziale Älterer umfassender für 
das Beschäftigungssystem in Brandenburg zu 
nutzen. Hier besteht erheblicher Handlungsbe-
darf. Gerade im Sinne der Demografiefestig-
keit ist dieses Handlungsfeld außerordentlich 
wichtig. Übereinstimmung bestand in diesem 
Workshop, dass älteren Arbeitslosen bessere 
Erwerbschancen eingeräumt werden müssen. 
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Es geht aber auch darum, älteren Erwerbstä-
tigen längere Beschäftigung zu ermöglichen 
– und das gut qualifiziert. Für den ESF leiten 
wir daraus als Auftrag ab, alternsgerechte Ar-
beitsgestaltung besser zu implementieren und 
den Know-how-Transfer zwischen älteren und 
jüngeren Arbeitskräften zu befördern. Das sind 
Themen, die wir in der kommenden Förderpe-
riode beachten und behandeln müssen.

„Kompetenzentwicklung und Beschäftigung 
fördern“ war das Thema des vierten Work-
shops. Dieses Thema kennen Sie alle sehr 
gut aus der jetzt laufenden Förderperiode. Wir 
werden keinen grundsätzlichen Kurswechsel 
vornehmen, aber wir werden die Ansätze mo-
difizieren. Deutlicher als in der Vergangenheit 
muss die Verantwortung der Unternehmen bei 
diesem Thema sichtbar werden. Der ESF kann 
hier Unterstützung leisten und assistieren; er 
hat gerade im Zusammenhang mit der klein-
betrieblichen Struktur im Land Brandenburg 
eine wichtige Funktion. Er wird weiter zur 
Sensibilisierung beitragen, Verantwortung von 
Unternehmen zu wecken und wach halten 
zu helfen. Es geht darum, Unternehmen als 
Partner zu gewinnen. Thema des Workshops 
war auch, dass erfolgreiche Programme wie 
die Förderung der Kompetenzentwicklung 
durch Qualifizierung in kleinen und mittleren 
Unternehmen (PRÄV 1) fortgesetzt werden, 
dass die Kooperationen Wirtschaft–Hoch-
schulen organisiert werden und dass wir den 
regionalen Ansatz fortsetzen und entfalten 
müssen. Dazu gehört auch die Zusammen-
arbeit zwischen Berlin und Brandenburg. Herr 
Ringmann hat uns bereits auf die Bedeutung 
hingewiesen, den gemeinsamen Wirtschafts-
raum zu stärken und zu organisieren.

Der fünfte Workshop wandte sich der „Regio-
nalisierung in der Arbeitsmarktpolitik“ zu. Es 
ging im Wesentlichen darum, Erfahrungen aus 
den laufenden Modellprojekten der Regional-
budgets zu ziehen. Wir sind uns wohl bewusst, 
ein riskantes Terrain haushaltsrechtlicher 

und auch förderungsrechtlicher Art betreten 
zu haben. Deshalb sind wir der Kommission 
dankbar, dass sie uns hier Experimentierspiel-
räume eingeräumt hat. Der Workshop hat uns 
ermutigt, schon ab 1. Januar 2007 die Regio-
nalbudgets flächendeckend in Brandenburg 
einzuführen.

Weiterhin gab es eine partnerschaftliche 
Veranstaltungsreihe zum Planungsgutachten 
für die Erstausbildung. Es war uns ganz be-
sonders wichtig, hier eine gute Grundlage für 
die neue Förderperiode zu schaffen. Nach-
dem in der Vergangenheit ein Großteil der 
Fördermittel in die Erstausbildung geflossen 
ist, kann zukünftig der Mitteleinsatz gezielt 
zurückgeführt werden. Denken Sie nur an den 
demografischen Wandel. Gleichwohl hat auch 
schon die Halbzeitbewertung des ESF in der 
laufenden Förderperiode ergeben, wie wichtig 
es ist, dass wir mit der Förderung fortfahren, 
aber stärker auf Qualität setzen und nicht nur 
quantitativ die Lücke auf dem Ausbildungs-
stellenmarkt füllen.
Der Workshop hat sich auch damit beschäf-
tigt, Zielgruppen als Begabungsreserven zu 
erkennen. Wir haben erfolgreiche Modelle 
im Zusammenhang mit der Ausbildung von 
jungen Müttern begonnen. Teilzeitausbildung 
ist ein Ansatz, für den bislang im Rahmen 
des Planungsgutachtens viel Bestätigung 
gekommen ist. Und natürlich gilt es auch hier, 
die betriebliche Ausbildungsbasis weiter zu 
stärken, denn die Unternehmenslandschaft in 
Brandenburg ist in einem ständigen Wandel 
begriffen. Ständig kommen neue Unterneh-
men hinzu, die man wieder sensibilisieren 
und deren Ausbildungsfähigkeit man stärken 
muss.

Rahmenbedingungen des neuen 
Operationellen Programms für den ESF
Wie gesagt, das Haus steht im Rohbau, wir 
haben die Ergebnisse des Partnerschaftlichen 
Abstimmungsprozesses in das Operationelle 
Programm einfließen lassen. Ich will Ihnen 
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im Weiteren dieses Vortrags auch noch einen 
Rundgang durch den Rohbau ermöglichen 
und einen Ausblick auf die Foren geben. Aber 
zunächst möchte ich noch ein wenig die Um-
gebung vorführen, in der dieses Haus steht. 
Das Haus „ESF-OP Brandenburg“ ist Teil 
einer Siedlung, die die Umsetzung des ESF 
in der Bundesrepublik Deutschland betrifft. 
Für diese Siedlung gibt es einen Plan. Frau 
Clark hat darauf aufmerksam gemacht, wie 
wichtig es ist, strategische Ansätze zu verfol-
gen. Der Plan heißt Nationaler Strategischer 
Rahmenplan, zu dem wir mit der Bundesre-
gierung intensive Diskussionen hinter uns 
haben. Was ist der Nationale Strategische 
Rahmenplan? Er ist ein Dokument, das den 
Einsatz der Strukturfondsmittel, nicht nur des 
ESF und keineswegs nur in Brandenburg, in 
den strategischen Rahmen der Stärken- und 
Schwächenanalyse der Situation in der Bun-
desrepublik Deutschland stellt.
Die wichtigsten strategischen Ziele der deut-
schen Entwicklungsstrategie beim Einsatz der 
Strukturfonds sind:

Förderung von Innovation und Ausbau der 
Wissensgesellschaft sowie Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft,
Erhöhung der Attraktivität der Regionen für 
Investoren und Einwohner durch nachhal-
tige Regionalentwicklung,
Arbeitsmarkt auf neue Herausforderungen 
ausrichten – mehr und bessere Arbeits-
plätze,
Regionen chancen- und ausgleichsorien-
tiert weiterentwickeln.

Für uns ist das strategische Ziel 3 „Arbeits-
markt auf neue Herausforderungen ausrich-
ten, mehr und bessere Arbeitsplätze“ relevant. 
Nach diesem Ziel werden die Operationellen 
Programme für die Umsetzung des ESF in 
Deutschland ausgerichtet. Der Nationale 
Strategische Rahmenplan gewährleistet die 
Kohärenz zwischen den Interventionen der 
Strukturfonds und den strategischen Kohä-
sionsleitlinien der Gemeinschaft. Das ist wich-
tig und dank des Vortrags von Frau Clark ist 

1.

2.

3.
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uns dieser Zusammenhang noch bewusster 
geworden.
Der Nationale Strategische Rahmenplan ent-
hält also die deutsche Gesamtstrategie für den 
Einsatz der Strukturfonds in der kommenden 
Förderperiode. Da er der gesamtstaatliche 
Bezugsrahmen ist, haben wir uns mit den an-
deren Bundesländern darauf geeinigt, dass wir 
die Umsetzung des Europäischen Sozialfonds 
nach einem gleichen Raster definieren. Unter 
dem strategischen Ziel „Arbeitsmarkt auf neue 
Herausforderungen ausrichten – mehr und 
bessere Arbeitsplätze“ werden im Ziel Konver-
genz folgende ESF-Prioritäten gesetzt:

Steigerung der Anpassungs- und Wett-
bewerbsfähigkeit von Unternehmen und 
Beschäftigten,
Verbesserung des Humankapitals,
Verbesserung des Zugangs zu Beschäfti-
gung sowie der sozialen Eingliederung von 
benachteiligten Personen.

Wenn Sie diese drei Ziele sehen, werden 
Sie feststellen, dass sie mit der Struktur des 
Operationellen Programms für die Umsetzung 
des ESF in Brandenburg übereinstimmen. 
Gleiche Ziele erleichtern den Vergleich der 
Umsetzung der Strukturfondsmittel zwischen 
den Bundesländern und stellen die Möglichkeit 
sicher, Erfahrungen auszutauschen und Best 
Practice zu organisieren.

Ich spreche jetzt über relativ abstrakte Vor-
gaben, aber bedenken Sie bitte, wir sind im 
Moment auf der Ebene des Mitgliedstaates. 
Erwähnt habe ich neben den strategischen 
Zielen des Nationalen Strategischen Rahmen-
plans das Ziel Konvergenz. 
Dazu lassen Sie uns auf die Karte Deutsch-
lands schauen, die drei Regionen ausweist 
(siehe Abbildung 1).
Eine Region fällt unter das Ziel „Konvergenz“ 
– Sie kennen das bisher als Ziel 1: Das sind die 
ostdeutschen Bundesländer. Für Brandenburg 
ist spezifisch, dass es zwar insgesamt unter 
das Ziel Konvergenz fällt, aber in zwei Förder-
regionen eingeteilt ist: Nordost und Südwest.

1.

2.
3.
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Der Südwesten ist zukünftig eine Phasing-out-
Region (siehe Abbildung 2). Diese Zuordnung 
erfolgt, da hier die wirtschaftliche Entwicklung 
in den letzten Jahren relativ gut war und sich 
deshalb für die Zukunft die Ansprüche an 
Förderbedingungen ändern.

Abbildung 1: EU-Fördergebiete in Deutschland

Gleichwohl ergeben sich für die Umsetzung 
des ESF für Sie konkret relativ geringe Aus-
wirkungen; für uns, das MASGF, allerdings 
sehr wohl. Wir haben einen erhöhten admi-
nistrativen Aufwand zu bewältigen, weil wir zu-
künftig zielgenau abrechnen müssen: Welche 
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Maßnahmen sind in der Phasing-out-Region 
gelaufen, welche Maßnahmen sind in der ei-
gentlichen Konvergenzregion gelaufen?

In der kommenden Förderperiode stehen uns 
mehr als 620 Millionen Euro aus dem Europä-
ischen Sozialfonds zur Verfügung, die wie folgt 
auf die Schwerpunkte verteilt werden:
SP 1 Steigerung der Anpassungsfähigkeit 

und Wettbewerbsfähigkeit von Beschäf-
tigten und Unternehmen: 17 Prozent

SP 2 Verbesserung des Humankapitals: 
41 Prozent

SP 3 Verbesserung des Zugangs zu Beschäf-
tigung sowie der sozialen Eingliederung 
von benachteiligten Personen: 38 Pro-
zent

SP 4 Transnationale Maßnahmen: 1 Pro-
zent

SP 5 Technische Hilfe: 3 Prozent
Für den Nordosten gibt es 352 Millionen, für 
den Südwesten 268 Millionen Euro. Gehen 

Abbildung 2: Konvergenz- und Phasing-out-Regionen des Landes Brandenburg

Quelle: VO (EG) 1698/2005, Artikel 16 Buchstabe d und 69
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Sie aber bitte nicht davon aus, dass nach den 
Schwerpunkten oder innerhalb der einzelnen 
Maßnahmen, die wir den Schwerpunkten 
zuordnen, genau nach dieser Proportionalität 
Nordost–Südwest aufgeteilt wird. Das wäre 
fatal, wenn es zum Beispiel um die Erstaus-
bildung geht. Wir können den Lückenschluss 
und die Förderung der Ausbildung junger 
Leute nicht danach unterscheiden, ob jemand 
im Nordosten oder im Südwesten ausge-
bildet wird. Es wird deshalb immer wieder 
Programme geben, bei denen wir uns an 
die Proportionalität Nordost–Südwest nicht 
halten werden. Im Einzelnen ist das immer 
auszuhandeln.
Was steht hinter den allgemeinen Schwer-
punkten, die Sie in unserem Operationellen 
Programm finden und für die wir die Mittelauf-
teilung gerade gezeigt haben?
Das wird uns jetzt der Rundgang durch den 
Rohbau zeigen und ist gleichzeitig auch eine 
Einstimmung und Vorbereitung auf das, was 
Sie in den Foren heute Nachmittag erwartet.

Schwerpunkt 1 
„Steigerung der Anpassungsfähigkeit 
und Wettbewerbsfähigkeit von 
Beschäftigten und Unternehmen“
Nach unserem Entwurf des Operationellen 
Programms wollen wir in diesem Schwerpunkt 
die Existenzgründung, aber nicht nur aus der 
Arbeitslosigkeit, weiter fördern. Wir haben das 
in der Vergangenheit durch Lotsendienste gut 
organisiert. Die Evaluation hat den Ansatz im 
Wesentlichen bestätigt. Gleichwohl wird es 
hier Änderungen geben, denn wir möchten 
gern die Förderung der Betriebsnachfolge in 
die allgemeine Lotsendienstförderung inte-
grieren. Auch werden wir die Erfahrungen, die 
wir mit den „gezielten“ Lotsendiensten, zum 
Beispiel für Frauen, gemacht haben, in die 
allgemeinen Lotsendienstangebote einfließen 
lassen. Stärker werden wir den geschlechter-
gerechten Ansatz verfolgen. Somit wird also 
trotz struktureller Anpassungen grundsätzlich 
die Hülle Lotsendienst bestehen bleiben.

Weiterhin werden wir wie bisher die Kom-
petenzentwicklung durch Qualifizierung in 
kleinen und mittleren Unternehmen im Land 
Brandenburg fördern. Auch hier haben wir eine 
Evaluation der Richtlinie durchführen lassen. 
Die Ergebnisse sind in einem Workshop vor-
gestellt worden. Danach werden wir für die 
Zukunft die Förderung von Netzwerken aus 
PRÄV 1 herausnehmen und gestalten dafür 
eine separate Richtlinie. Darauf komme ich 
unter Schwerpunkt 2 zurück.
Im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der 
Kompetenzentwicklung von Unternehmen wol-
len wir ganz gezielt mehr Anliegen als bisher 
realisieren. Dazu gehören die Themen Verein-
barkeit von Familie und Beruf, Nachhaltigkeit 
über Umweltmanagementsysteme und – ich 
erwähnte es schon – eine Politik des aktiven 
Alterns, eine alternsgerechte Personalpolitik. 
Das sind Inhalte unter vielen anderen, die im 
Rahmen dieser Förderung zukünftig eine Rolle 
spielen sollten. Bereits seit einem Jahr werden 
die Regionalbüros für Fachkräftesicherung 
gefördert. Diesen Ansatz werden wir jetzt noch 
einige Zeit erproben, und ich rechne fest damit, 
dass sich die Regionalbüros für Fachkräftesi-
cherung in der institutionellen Landschaft des 
Landes Brandenburg sicher verankern.
Im Schwerpunkt 1 wird zukünftig auch die 
Förderung der Existenzgründung von Kultur-
schaffenden erfolgen. Sie soll den besonderen 
Anforderungen an Qualifizierungsprozesse 
von Kulturschaffenden Rechnung tragen, denn 
sie lassen sich auf Grund der heterogenen 
Beschäftigungssituation in diesem Bereich 
nicht ohne weiteres in das, was wir sonst für 
Beschäftigte in KMU oder für Existenzgründun-
gen bieten, einpassen. Verantwortlich für 
diesen ESF-Einsatz ist das Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur. Die Ab-
stimmungen mit dem Ministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur sind noch nicht 
abgeschlossen. Wir hoffen sehr darauf, dass 
es eine schlanke Richtlinien- und Förderstruk-
tur geben wird.
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Schwerpunkt 2 
„Verbesserung des Humankapitals“
Der Schwerpunkt 2 dient der Verbesserung 
des Humankapitals und der Netzwerkför-
derung. Hier geht es um mehr Bildung und 
Wissen in Brandenburg. Wir wollen das 
Qualifikationsniveau insgesamt steigern und 
Arbeitsmarktchancen von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern verbessern.
Im Einzelnen werden wir uns um die Förde-
rung der Ausbildung weiterhin intensiv küm-
mern. Damit folgen wir sowohl der Halbzeit-
bewertung der laufenden Förderperiode als 
auch der Koalitionsvereinbarung, auf deren 
Basis die Landesregierung Brandenburg der-
zeit arbeitet. In diesen Schwerpunkt fällt die 
Förderung des Ausbildungsprogramms Ost, 
das zumindest noch im Jahr 2007 gemeinsam 
mit dem Bund organisiert werden wird. Aber 
hier gehört auch die Ausbildungsförderung im 
Rahmen von Ausbildungsverbünden und über-
betrieblicher Lehrlingsunterweisung hinein. 
Allerdings werden wir uns um mehr Übersicht-
lichkeit und Verschlankung des Programms 
bemühen und deshalb die überbetriebliche 
Lehrlingsunterweisung des Landwirtschafts-
ministeriums integrieren.
Die Netzwerkförderung im Zusammenhang 
mit der Kompetenzentwicklung von kleinen 
und mittleren Unternehmen habe ich schon er-
wähnt. Es wird eine neue Richtlinie entstehen. 
Es ist an der Zeit, die Netzwerke einerseits 
dahingehend zu entwickeln, dass betriebliche 
Qualifizierung verbessert wird, und sie ande-
rerseits aber auch dafür genutzt werden, den 
Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft im Land Brandenburg zu intensi-
vieren. Das dient der Innovationsfähigkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen.
Die Akademie 50Plus ist ein wichtiger Ansatz, 
wenn es darum geht, älteren Arbeitslosen 
Kompetenzen zu vermitteln, die sie auf dem 
Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig machen und 
es ihnen ermöglichen, sich in ihren sozialen 
Zusammenhängen zu bewegen und zu be-
währen.
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Im Schwerpunkt 2 werden Sie auch die Pro-
gramme finden, die im Bereich Wissenschaft 
und Forschung aus dem ESF finanziert wer-
den sollen. Nach ersten Diskussionen geht es 
vor allen Dingen darum, Risiken abzufedern, 
die beim Übergang von der Schule in die 
Hochschule entstehen. Es wird sicherlich auch 
ein interessanter Diskussionspunkt in diesem 
Forum sein, welche Möglichkeiten für einen 
erfolgreichen ESF-Einsatz gesehen werden.

Mit dem Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport (MBJS) werden wir die bisherige gute 
Kooperation fortsetzen. Sie haben schon an 
den Ausführungen der Ministerin ablesen 
können, wie sehr ihr das Thema am Herzen 
liegt. Gemeinsam arbeiten wir darauf hin, 
dass die Programmstruktur möglichst straff 
und schlank bleibt. Wir streben an, die Schul-
abschlussquote in Brandenburg mit einer 
Initiative „Oberschule“ zu verbessern. Wichtige 
Themen in dem Zusammenhang sind darüber 
hinaus Berufsorientierung, Unterstützung des 
praxisnahen Lernens besonders für schwä-
chere Schüler, Schülerfirmen, neue Lernfor-
men. All das sind gute Ansätze, die quasi 
den Gedanken Humankapitalförderung in die 
Schulen tragen. Natürlich müssen wir auch in 
diesem Zusammenhang die Gender-Aspekte 
verstärken. Am genderspezifischen Berufs-
wahlverhalten muss gearbeitet werden, will 
man die Berufschancen für Frauen verbessern 
und ihnen eine erfolgreiche Karriere hier im 
Land ermöglichen.

Ein weiteres Thema, das ich jetzt nicht vertie-
fen möchte, sind die Freiwilligendienste. Aber 
auch in Zukunft werden wir das Freiwillige 
Soziale Jahr, das Freiwillige Ökologische Jahr 
und auch ein Freiwilliges Kulturelles Jahr mit 
dem ESF unterstützen. Aufgrund der Vielfalt 
der Freiwilligendienste werden wir die Koordi-
nation durch das MASGF vorsehen.
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Schwerpunkt 3 
„Verbesserung des Zugangs zu 
Beschäftigung sowie der sozialen 
Eingliederung von benachteiligten 
Personen“
Dieser Schwerpunkt ist, wie Sie schon an der 
Übersicht gesehen haben, mit einem nicht 
unerheblichen Teil der Mittel ausgestattet. 
Von diesen wird der größte Teil in die Re-
gionalbudgets fließen: zur Bekämpfung von 
Langzeitarbeitslosigkeit, in öffentlich geför-
derte Beschäftigung auf regionaler Ebene, in 
die Zusammenarbeit zwischen Grundsiche-
rungsträgern und Landkreisen und kreisfreien 
Städten. Zukünftig wird es auf Landesebene 
fast keine Unterstützung der öffentlich geför-
derten Beschäftigung mehr geben. Wir setzen 
darauf, dass die gut entwickelten Ansätze 
der Verzahnung von Strukturentwicklung und 
öffentlich geförderter Beschäftigung vor allen 
Dingen in den Regionen weiterhin erfolgreich 
umgesetzt werden.
Wir haben uns jedoch auch entschlossen, 
ein ganz spezielles Programm weiter separat 
laufen zu lassen: „Aktiv für Arbeit“. Es ist Ihnen 
als Programm für Langzeitarbeitslose und 
nicht Leistungsbeziehende vertraut. Letztge-
nannte unterliegen aufgrund einer Förderlücke 
einem ganz besonderen Arbeitsmarktrisiko, 
und es handelt sich ganz überwiegend um 
Frauen. Die nicht Leistungsbeziehenden lie-
gen als Gruppe nicht unbedingt im Fokus der 
Förderpolitik der Bundesagentur für Arbeit. 
Während die Bundesagentur für Arbeit die Re-
duzierung der Arbeitslosigkeit verfolgt, wollen 
wir Begabungspotenziale voll ausschöpfen, 
insbesondere die arbeitsloser, in der „stillen 
Reserve“ befindlicher Frauen. Auch sie sollen 
in das Erwerbsleben einbezogen werden, fit 
für den Fachkräftebedarf sein. Das wird  das 
Programm „Aktiv für Arbeit“ unterstützen.

In diesem Schwerpunkt finden Sie eine weitere 
in Verantwortung des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport liegende Förderung. Lern-
schwächere und lernbenachteiligte Schüler, 

deren Startchancen ins Berufsleben deutlich 
schlechter sind als die anderer Schülerinnen 
und Schüler, sollen für eine Ausbildung be-
fähigt werden. Das MBJS kann hier an gute 
Erfahrungen anknüpfen, und ich bin froh, dass 
wir hier gemeinsam weitermachen wollen.

Das Ministerium der Justiz (MdJ) wird einer 
anderen Gruppe von Benachteiligten durch 
ESF-Mittel unter die Arme greifen. Das sind 
diejenigen, die sich im Strafvollzug befinden. 
Das MdJ unterstützt schon seit Jahren Pro-
gramme zur Qualifizierung, die der sozialen 
Integration nach Beendigung der Haft helfen. 
Die Resozialisierung ist fraglos ein gutes The-
ma für den Europäischen Sozialfonds.

Schwerpunkt 4  
„Transnationalität“
Transnationale Zusammenarbeit und Koope-
ration stoßen sowohl bei der Europäischen 
Kommission als auch bei Ihnen auf ein sehr 
großes Interesse. Das zeigt die große Zahl der 
Anmeldungen für das Forum am Nachmittag. 
Ich kann das gut verstehen, denn alle anderen 
Aspekte, die wir heute in den Foren bespre-
chen, sind ja über den Partnerschaftlichen 
Abstimmungsprozess bereits gut diskutiert. 
Natürlich wissen Sie auch, dass sich mit einem 
spezifischen Schwerpunkt auch eine neue 
Fördermöglichkeit auftut.
Wir sind uns mit der Kommission darüber ei-
nig, dass hier sehr viel Entwicklungspotenzial 
für Ihre Erfahrungen als Träger im Land Bran-
denburg besteht. Und wir haben jeweils bereits 
Erfahrungen auf diesem Sektor gesammelt. 
Es hat Projekte nach Artikel 6 der ESF-Ver-
ordnung gegeben. Es hat EQUAL-Entwick-
lungspartnerschaften gegeben, in denen in 
der Förderperiode 2000 – 2006 ca. 80 Projekt-
träger beteiligt waren. Wir haben im Rahmen 
institutioneller Zusammenarbeit zwischen 
LASA und Partnern in anderen europäischen 
Mitgliedstaaten sehr viel an Erfahrungen in 
der Zusammenarbeit gewonnen. Gleichwohl 
hat die Zusammenfassung dieser Erfahrungen 
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und Ergebnisse in eine Förderstrategie erst 
begonnen. Insofern sind wir für Anregungen 
zu diesem Bereich sehr dankbar und hoffen, 
den Förderschwerpunkt „Transnationale Zu-
sammenarbeit und Kooperation“ gemeinsam 
mit Ihnen Schritt für Schritt im Rahmen der 
neuen Förderperiode zu entwickeln. Die an-
deren Ressorts, insbesondere das Ministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kultur, sind 
bereit, an transnationalen Projekten und Stra-
tegien mitzuwirken. Im Moment gehen unsere 
Vorstellung dahin, eine Doppelstrategie in 
Bezug auf das Mainstreaming einerseits und 
den spezifischen Schwerpunkt andererseits 
zu verfolgen. Ich freue mich sehr, dass Herr 
Bender von der Europäischen Kommission 
heute gekommen ist, mit uns im Forum über 
die Vorstellungen in Brüssel zu sprechen und 
darüber, wie Brandenburg neue Vorstellungen 
erfolgreich entwickeln kann.
Was die Methodik der Förderung angeht, wer-
den wir unter anderem den wettbewerblichen 
Ansatz der INNOPUNKT-Kampagnen weiter-
entwickeln und fortführen, wohl wissend, dass 
es eine Menge zu verbessern gibt. So haben 
wir uns, was die Zahl der Kampagnen angeht, 
in der laufenden Förderperiode übernommen. 
Es sind zu viele Kampagnen gleichzeitig, um 
noch die Ergebnisse jeder einzelnen Kam-
pagne im Blick zu behalten und die Nachhal-
tigkeit abzusichern. Dieses Problem wird uns 
bei der Weiterentwicklung von INNOPUNKT 
beschäftigen.

Horizontale Ziele
Transnationalität gehört wie Chancengleich-
heit, Nachhaltigkeit und Demografischer 
Wandel zu den horizontalen Zielen. Für sie ist 
charakteristisch, dass sie über alle Schwer-
punkte verfolgt werden.
Mit der Doppelstrategie zur Herstellung der 
Chancengleichheit werden wir fortfahren. In 
allen Förderschwerpunkten geht es weiter um 
die Beachtung von Teilnehmerinnen-Anteilen 
und Erfolgen. Aber auch die spezifischen 
Projekte zur Förderung der Chancengleich-

heit werden unterstützt. Außerdem haben 
wir uns darauf verständigt, dass wir stärker 
auf Themen fokussieren müssen, wie zum 
Beispiel Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
für Männer und Frauen.
Weiteres wichtiges Thema ist die Nachhal-
tigkeit, wie auch der Ex-ante-Evaluator noch 
einmal bestätigte. Es ist deshalb im OP-Ent-
wurf in allen Schwerpunkten integriert, und 
ich bin gespannt auf die Umsetzung im Laufe 
der kommenden Förderperiode. Da haben wir 
übrigens auch eine Schnittstelle zum ELER, 
die wir sehr sorgfältig beobachten und mit dem 
zuständigen Ressort abstimmen werden.
Zum demografischen Wandel hat Herr Ring-
mann ausführlich gesprochen, ich möchte also 
nicht wiederholen, was er schon vorgetragen 
hat. Für die Landesregierung handelt es sich 
um ein zentrales Thema, und selbstverständ-
lich wird der ESF dazu beitragen, den demo-
grafischen Wandel abzufedern.

Meine Damen und Herren,
in diesem Sinne hoffe ich, dass uns allen der 
Umzug in das neue Haus des ESF in Bran-
denburg gut gelingt. Wir werden das alte Ope-
rationelle Programm aufs Altenteil schieben, 
aber das Haus bleibt zunächst bewohnt. Sie 
werden den Umzug als Träger kaum mitbe-
kommen. Es gibt eine Überlappung zwischen 
dem laufenden und dem neuen Operationellen 
Programm. Das hilft uns, Friktionen in einem 
gewissen Maße abzufedern, wie sie beispiels-
weise mit der Aufteilung des Landes in Nordost 
und Südwest verbunden sind.
Ihnen wird aufgefallen sein, dass das Thema 
Administration bisher in den Vorträgen kaum 
eine Rolle gespielt hat. Ich denke, das ist auch 
dem Diskussionsprozess mit der Kommission 
in den vergangenen Jahren geschuldet. Die 
Diskussion lief darauf hinaus, die Programm-
umsetzung zu vereinfachen. Das ist in vielen 
Punkten gelungen. Die Vereinfachung hat aber 
auch mit dem strategischen Ansatz zu tun, den 
wir hier in Brandenburg verfolgen. Wir haben 
uns darauf konzentriert, strategische und spe-
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zifische Ziele zu definieren und weniger Einzel-
teile in das Programm hineinzusteuern.

Ich bin sicher, wir kommen im nächsten Jahr 
gut im neuen Haus des ESF an. Umzugspha-
sen sind immer Gelegenheit, die Einrichtung 
zu sichten, zu entrümpeln und zu moderni-
sieren. Dazu trägt diese Tagung bei. Insofern 
hoffe ich auf eine lebhafte Diskussion am 
Nachmittag und bedanke mich herzlich für Ihre 
Aufmerksamkeit! 
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Thomas Suchan
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Familie des Landes Brandenburg 

Der Beitrag verfolgt zwei Zielrichtungen: Am 
Beispiel des Förderschwerpunktes 1 soll kurz 
ein grundsätzlicher Einstieg in den konzeptio-
nellen Aufbau des Operationellen Programms 
für den Europäischen Sozialfonds (ESF) des 
Landes Brandenburg gegeben und darüber 
hinaus den europäischen Kontext beleuchtet 
werden, in dem wir uns bewegen, wenn Mittel 
des ESF ins Spiel kommen. Anhand der be-
reits verabschiedeten Verordnungen liegt eine 
klare Definition des ESF (s. a. VO (EG) Nr. 
1081/2006) vor, die einen relativ strikten und 
festen Rahmen beschreibt. Zugleich lassen die 
sich daraus ergebenden Rahmenbedingungen 
einen gewissen Spielraum und Flexibilität zu, 
die aufgrund der regionalen Besonderheiten 
im Land Brandenburg entsprechend genutzt 
und ausgefüllt werden müssen.
Das Arbeitsministerium beschreibt im Opera-
tionellen Programm für den ESF mit seinen 
drei Schwerpunkten insgesamt sieben strate-
gische Ziele (Schwerpunkt 4 „Transnationale 
Maßnahmen“ wird hier vorerst außer Acht 
gelassen). Davon werden im Schwerpunkt 1 
vier strategische Ansätze in der neuen För-
derperiode verfolgt. Diese können konkret 
benannt werden: 

Verbesserung der Strategiefähigkeit von 
Unternehmen, 
Verbesserung der Bildungsbeteiligung, 
insbesondere der Beschäftigten in kleinen 
und mittleren Unternehmen,
Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplät-
zen und
Verbesserung der Qualität von Arbeits-
plätzen.

Dem Land Brandenburg stehen für die Umset-
zung des Operationellen Programms für den 
Europäischen Sozialfonds (ESF-OP) ab 2007 
insgesamt rund 620 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Dabei ist Brandenburg auf Grund seiner 
unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklung 

•

•

•

•

Grundsatzreferat zum Förderschwerpunkt 1: 
Steigerung der Anpassungs- und 

Wettbewerbsfähigkeit von  
Beschäftigten und Unternehmen

sowohl weiterhin Ziel-1-Region (Nordosten) 
als auch „Übergangsregion“ (Südwesten). Es 
darf dabei aber auch nicht verschwiegen wer-
den, dass dem Südwesten sowohl aufgrund 
des neuen Status als Übergangsregion als 
auch aufgrund des insgesamt geringer gewor-
denen Mittelvolumens im Vergleich zur alten 
Förderperiode insgesamt etwa 135 Millionen 
Euro weniger an ESF-Mitteln zur Verfügung 
stehen werden.

Der Förderschwerpunkt 1 „Steigerung der An-
passungsfähigkeit und Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit von Beschäftigten in Unterneh-
men“ wird mit rund 17 Prozent ausgestattet, 
also fast einem Fünftel der gesamten Mittel; 
einem ganz erklecklichen Anteil, der mit ent-
sprechenden Inhalten sinnvoll zu füllen ist.

Einbindung der Landespolitik in die 
Politik der EU und der Bundesrepublik 
Deutschland
Aber nochmals einen kleinen Schritt zurück, 
von der Situation in Brandenburg hin zur Frage 
nach dem EU-spezifischen Kontext, in dem wir 
uns bewegen. Ein Blick auf die fünf, aus Sicht 
des ESF zentralen Dokumente vermittelt die 
Dimensionen:

Abbildung 1
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Über die Basisdokumente (Lissabon-, Gö-
teborg-Papiere usw.) hinausgehend, stehen 
die „Beschäftigungspolitischen Leitlinien des 
Rates der Europäischen Union“ für den Be-
reich Arbeitspolitik an vorderster Stelle. Dort 
werden regelmäßig die Einzelberichte aus den 
Mitgliedstaaten bewertet und daraus durch 
den Rat Empfehlungen abgeleitet.
Auf der nationalstaatlichen Ebene, also für den 
Mitgliedstaat Bundesrepublik Deutschland, ist 

Steigerung der Anpassungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit von  
Beschäftigten und Unternehmen

der „Nationale Strategische Rahmenplan“, der 
NSRP, von besonderer Bedeutung. In diesem 
Papier definiert der Mitgliedstaat Deutschland 
seine grundsätzlichen Ansatzpunkte und 
Strategien für den Einsatz der Strukturfonds-
mittel.
Auf der Ebene des Bundeslandes Branden-
burg finden wir dann die Sozio-Ökonomische 
Analyse, die Ende vergangenen Jahres begon-
nen und Anfang dieses Jahres abgeschlossen 
wurde. Diese Analyse dient als Grundlage für 
das Operationelle Programm (OP) des Landes 
Brandenburg, in dem die konkreten regionalen 
Zielsetzungen benannt und die wesentlichen 
Handlungsansätze dargestellt werden.
Zu guter Letzt regeln die einschlägigen Verord-
nungen des Rates der Europäischen Union, für 
den ESF vorrangig die Verordnung (EG) Nr. 
1081/2006, den administrativen Rahmen für 
den Einsatz der ESF-Mittel in der kommenden 
Fondsperiode.
Abschließend sei noch auf die Ex-ante-Eva-
luation hingewiesen, ein eher technisches 
Dokument. Dort wird auf der Grundlage eines 
extern vergebenen Auftrages durch einen Eva-
luator überprüft, ob die formalen Bedingungen 
des bisher vorliegenden Textes des Operatio-

Abbildung 2

Abbildung 3
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nellen Programms erfüllt sind. Im Ergebnis 
dieser Evaluation fand eine Überarbeitung des 
Operationellen Programms statt. In der dem 
Kabinett und dann vorab der Europäischen 
Kommission in Brüssel vorgelegten Fassung 
des Operationellen Programms, wird es dem-
nach noch einige kleine Änderungen geben.

Im Folgenden soll kurz auf den Zusammen-
hang der vorgenannten Dokumente mit dem 
Schwerpunktziel 1 näher eingegangen wer-
den. Ein ausführlicheres Papier dazu liegt der 
Tagungsmappe bei.
Für die oben aufgeführten Themen des 
Schwerpunktes 1 aus dem Operationellen 
Programm des Landes Brandenburg findet 
sich der direkte Bezug zu den Beschäftigungs-
politischen Leitlinien in der Leitlinie 21 (siehe 
Abbildung 3). Dort wird ausgeführt, dass unter 
gebührender Berücksichtigung der Rolle der 
Sozialpartner Flexibilität und Beschäftigungs-
sicherheit in ein ausgewogenes Verhältnis 
gebracht und die Segmentierung der Arbeit-
märkte verringert werden sollen. Die dort ge-
nannten Maßnahmen bilden den abgesteckten 
Rahmen, in dem auf regionaler Ebene kon-
krete Handlungsstrategien entwickelt werden 
können. Konkreter wird es dann aber in der 
ESF-Verordnung (siehe Abbildung 4).
In Artikel 3 der ESF-Verordnung (VO (EG) Nr. 
1081/2006) sind die Interventionsbereiche 
benannt. Im thematischen Bezug auf dieses 
Forum trifft der Punkt a) zu, nämlich: „Stei-
gerung der Anpassungsfähigkeit der Arbeit-
nehmer, Unternehmen und Unternehmer zur 
besseren Vorwegnahme und Bewältigung des 
wirtschaftlichen Wandels.“

Dieser Punkt muss deshalb nochmals beson-
ders hervorgehoben werden, um zu verdeutli-
chen, dass in der kommenden Fondsperiode 
eine gewisse Veränderung der Terminologie 
zu erwarten ist und damit auch zukünftig die 
Begrifflichkeiten an die neuen Rahmenbe-
dingungen angepasst werden müssen. Ganz 
pragmatisch betrachtet: Wenn man einen 

Antrag stellt, sollte man in etwa sehen und 
wissen, auf welchem Hintergrund man sich 
hier bewegt.

Ich komme nun zum Nationalen Strategischen 
Rahmenplan der Bundesrepublik Deutsch-
land, dem NSRP.

Für den Förderschwerpunkt 1 ist der NSRP in 
seiner thematischen Priorität 5 zu beachten, 
nämlich der „Steigerung der Anpassungs- 
und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 
und Beschäftigten“(siehe Abbildung 5). Her-
ausheben möchte ich exemplarisch die dort 
abgegebenen Empfehlungen der „Potenzial-
beratung von Unternehmen zur Steigerung 
der Anpassungs- und Wettbewerbsfähigkeit“ 
und die „Erhöhung der Weiterbildungsbeteili-
gung von Beschäftigten in KMU“. Beides sind 
wichtige Anliegen. Verwiesen sei ebenfalls 
auf die schon relativ konkret gewordenen 
Interventionsansätze: der „Unterstützung be-
trieblicher Restrukturierungsprozesse“ sowie 
der „Förderung von Existenzgründung und der 
Verbreitung des Unternehmergeistes“.

Abbildung 4
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Steigerung der Anpassungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit von  
Beschäftigten und Unternehmen

Auf zwei Empfehlungen der Sozio-Ökono-
mischen Analyse für das Land Brandenburg 
soll hier speziell hingewiesen werden. Einmal 
auf den – noch relativ allgemein gehaltenen 
– Hinweis zur „Orientierung am wirtschaft-
lichen Entwicklungsbedarf und dem Ziel des 
sozialen Zusammenhalts“ sowie auf die kon-
kreteren Vorschläge zur „Verbesserung der 
infrastrukturellen Standortbedingungen“ und 
der „Ausrichtung der Finanzierung auf po-
tenzialträchtige Branchen und Berufe“ (siehe 
Abbildung 6). Das harmoniert auch mit dem, 
was Herr Ringmann heute Morgen sagte und 
was durch die landespolitischen Zielrichtungen 
vertreten wird.

Ich komme nun zum Operationellen Programm 
des Landes Brandenburg und zu dessen 
Förderschwerpunkt 1 oder auch A (siehe 
Abbildung 7).

Abbildung 5

Abbildung 6
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Im Schwerpunkt 1 sind insbesondere die 
zukünftigen Förderschwerpunkte der berufs-
begleitenden Qualifizierung, der Maßnahmen 
zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen, der Qualifizierung und der 
Beratung von Unternehmen, aber auch der 
Existenzgründung dargestellt.

Steigerung der Anpassungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit von  

Beschäftigten und Unternehmen

Abbildung 7

Abbildung 8

Was heißt das konkret? Es geht hier vor allem 
um die langfristige Sicherung von Arbeitsplät-
zen und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
als zentrale Aufgabe und Ziel dieses Schwer-
punktes, dem hierfür in der kommenden 
Fördeperiode 17 Prozent der ESF-Mittel zur 
Verfügung stehen werden. Eingesetzt werden 
sollen diese Mittel insbesondere zur Verbes-
serung der Situation der Fachkräftesicherung, 
der Kompetenzentwicklung in kleinen und 
mittleren Unternehmen, für altersgerechte 
Arbeitsorganisation, aber auch für das Quer-
schnittsthema Chancengleichheit. Dabei 
werden insbesondere die Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die 
Erwerbstätigenquote von Frauen im Mittel-
punkt stehen.

Die operativen Ziele im Operationellen 
Programm
Das Operationelle Programm des Landes 
Brandenburg differenziert die einzelnen 
Schwerpunkte in Unterkategorien, die die 
spezifischen und operativen Ziele genauer 
definieren. Diese sind im Einzelnen (Abbil-
dung 8):
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Man kann nun recht gut die verschiedenen 
Facetten des operativen Ansatzes erken-
nen und sehen, dass der Bogen relativ weit 
gespannt ist. Auch in den operativen Zielen 
sind die Querschnittsziele zu berücksichtigen. 
Dies betrifft einmal die Nachhaltigkeit, die 
aus unserer Sicht als soziale, ökonomische 
und ökologische Nachhaltigkeit in den ver-
schiedenen Dimensionen verstanden werden 
muss. Aufgrund der besonderen Situation in 
den neuen Bundesländern steht das Quer-
schnittsziel Demografie ebenfalls auf der Auf-
gabenliste. Der Auftrag der Landesregierung 
Brandenburg orientiert sich dort vorrangig an 
den regionalen sozialen und wirtschaftlichen 

Steigerung der Anpassungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit von  
Beschäftigten und Unternehmen

Entwicklungstrends. Damit besteht eine 
hohe Übereinstimmung mit dem Anliegen der 
Beschäftigungspolitischen Leitlinien und den 
Strategien zur Landesförderung, auf die hier 
nochmals explizit hingewiesen sei.

Abschließend sollte man noch einen kurzen 
Blick auf die Konjunkturdaten werfen, die 
sich in den vergangenen Jahren leider nicht 
für alle Regionen in Brandenburg optimistisch 
gestalteten. Neuere Daten der Bundesagentur 
für Arbeit lassen aber für die Zukunft einen 
Hoffnungsschimmer am Horizont erkennen. 
Betrachtet man die Zahlen von 1999 bis 2004, 
ergibt sich folgendes Bild (Abbildung 9).

Abbildung 9

Quelle: LDS 2005; eigene Berechnungen
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Steigerung der Anpassungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit von  

Beschäftigten und Unternehmen

Die vorgestellten Angaben stammen aus der 
Sozio-Ökonomischen Analyse und spiegeln 
erkennbare Trends wieder, die sich jedoch 
auch bei konjunktureller Verbesserung nicht 
kurzfristig umkehren lassen. Deutlich wird die 
sich über die vergangenen Jahre abzulesende 
Schrumpfung in der Land- und Forstwirtschaft 
und Fischerei fortsetzen, obwohl für Bran-
denburg hier nach wie vor ein ganz wichtiger 
Bereich gesehen wird. Das gilt auch für das 
produzierende Gewerbe, das ebenfalls rück-
läufige Zahlen aufweist. Sie lassen, obwohl 
nicht mehr ganz aktuell, aber die Tendenz 
erkennen. Für den Bereich Handel, Gewer-
be und Verkehr ist eine gewisse Konstanz 
erkennbar, die bei etwa 24 Prozent der Er-
werbstätigenanteile liegt, und es darf erwartet 

werden, dass dies auch in den kommenden 
Jahren so bleiben wird. Stark angewachsen 
ist der Bereich Sonstige Dienstleistungen: 
von 42,5 Prozent (1999) auf 48,2 Prozent 
(2003) mit der Tendenz, die 50-Prozent-Marke 
zu erreichen. Das ist nichts Neues, aber mit 
Blick auf die noch kommenden Redebeiträge 
sollte man sich diese Entwicklung nochmals 
vergegenwärtigen.
Die auch weiterhin bestehende Notwendigkeit 
des Einsatzes von Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds für die Zielsetzungen des Schwer-
punktes 1 „Steigerung der Anpassungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit von Beschäftigten und 
Unternehmen“ verdeutlicht auch die Abbildung 
10. Sie zeigt das Auseinanderklaffen der Be-
schäftigungsentwicklung unter dem Aspekt 

Abbildung 10

Quelle: Angaben des Arbeitskreises „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder“, 
Jahresdurchschnittszahl der Erwerbstätigen; Angaben der Beschäftigtenstatistik der 
Bundesargentur für Arbeit; jeweils Stand vom 30. Juni eines Jahres
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„Erwerbstätigkeit“ und „sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung“ und verdeutlicht die 
Brisanz des Handlungsbedarfs, vor dem wir 
stehen.
Neuere Zahlen der Bundesagentur für Arbeit 
zeigen in der Tendenz eine Verbesserung, 
auch für den unteren Graph. Er wird sich wahr-
scheinlich nicht weiter nach unten bewegen, 
sondern möglicherweise sogar festigen und 
vielleicht auch noch mal ansteigen.
Mit dieser Folie soll verdeutlicht werden, 
dass insbesondere die beiden Instrumente, 
die uns gleich vorgestellt werden, in diesem 
Zusammenhang ganz wichtige Aufgaben 
übernehmen.
Das erste Instrument ist die „Kompetenzent-
wicklung“. Von ihr wird ein wesentlicher Beitrag 
zur Sicherung und Stabilisierung von Arbeits-
plätzen durch Qualifizierung in den Unterneh-
men erwartet, aber ebenso die Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere klei-
ner und mittlerer Unternehmen. Erwartet wird 
weiterhin, dass Kompetenzentwicklung im Hin-
blick auf die Fachkräftesicherung, besonders 
die Multiqualifizierung und deren Erhalt, in den 
kleinen und mittleren Betrieben sichert.
Das zweite Instrument ist die Vorbereitung und 
Unterstützung, speziell in der Gründungspha-
se von Existenzgründungen in ihren unter-
schiedlichen Ausformungen. Der Lotsendienst 
ist nur ein Begriff, der in diesem Zusammen-
hang genannt werden muss. Lotsendienste 
wurden mittlerweile auf die unterschiedlichen 
Zielgruppen ausdifferenziert, hauptsächlich für 
Frauen und für Hochschulabsolventen/-innen. 
Die genannten beiden wichtigen Instrumente 
werden auch in der kommenden Fondsperiode 
ihren Anteil an der Verbesserung der Gesamt-
situation im Land Brandenburg leisten.

In aller Kürze habe ich versucht, die zen-
tralen Eckpunkte zu skizzieren, die bei der 
Umsetzung des ESF zu berücksichtigen sind. 
Diese „Spielregeln“ stellen die Basis für die 
konkreten Instrumente dar, die mit ihren un-

Steigerung der Anpassungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit von  
Beschäftigten und Unternehmen

terschiedlichen Ansätzen eine möglichst hohe 
Wirkkraft entfalten sollen.

Abschließen möchte ich mit dem Hinweis 
auf das „BRANDaktuell“ – Special zur neuen 
ESF-Förderperiode im Land Brandenburg. Es 
enthält einige ganz grundsätzliche Artikel und 
aufschlussreiche Hinweise, die einen guten 
Gesamtüberblick über die verschiedenen 
Schwerpunkte vermitteln sowie die verschie-
denen Schritte zur Umsetzung des Europä-
ischen Sozialfonds und seiner Intervention 
beschreibt.
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Impulsreferat 1: 
Kompetenzentwicklung durch Qualifizierung  

in kleinen und mittleren Unternehmen

Dr. Swen Hildebrandt
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Familie des Landes Brandenburg

1. Rahmenbedingungen
Auf betrieblicher Ebene sehen sich die Bran-
denburger Unternehmen vor allem mit fol-
genden Herausforderungen konfrontiert:

Fachkräftesicherung,
Personal- und Organisationsstrategien,
Weiterbildungsbeteiligung,
Innovationsfähigkeit,
Qualitätsmanagement,
Wissenstransfer,
Unternehmensstrukturen sowie
Vernetzung.

Die vorwiegend kleinbetrieblichen Unterneh-
mensstrukturen, altershomogene und kurz 
vor dem Ruhestand stehende Belegschafts-
zusammensetzungen sowie die prognosti-
zierte demografische Entwicklung im Land 
Brandenburg erfordern unter dem Blickwinkel 
zukünftiger Wettbewerbsfähigkeit erhebliche 
Anstrengungen. Aktuelle Prognosen gehen 
davon aus, dass bei gleich bleibenden Be-
dingungen bis Ende 2010 mit einem Fach-
kräftebedarf von bis zu 100.000 Personen in 
der Brandenburger Wirtschaft zu rechnen ist 
und bis zum Jahr 2015 in den Betrieben bis zu 
200.000 Fachkräfte benötigt werden. Dies be-
trifft vor allem die Gruppen der Fachangestell-
ten und Facharbeiter sowie die Absolventen 
von Fachhochschulen und Universitäten. Die 
Nachfrage an gering qualifizierten Beschäf-
tigten wird dagegen eher schwach ausgeprägt 
sein. Kompetenzentwicklung durch Qualifizie-
rung und Beratung in kleinen und mittleren Un-
ternehmen kann entscheidend dazu beitragen, 
die unternehmerischen Entwicklungsziele zu 
erreichen und Zukunfts- sowie Beschäfti-
gungsperspektiven zu sichern.

Auf politischer Ebene gelten weiterhin die 
Festlegungen der Koalitionsvereinbarung vom 
12. Oktober 2004 und der neu ausgerichteten 

•
•
•
•
•
•
•
•

Brandenburger Förderpolitik. Die Förderung 
der Kompetenzentwicklung in kleinen und 
mittleren Unternehmen wird ausdrücklich her-
vorgehoben. In 15 Regionalen Wachstumsker-
nen und 16 Branchenkompetenzfeldern soll 
prioritär die Unterstützung der Unternehmen 
durch die Landesregierung ansetzen.

Auf der Ebene der Förderprogrammatik des 
neuen Operationellen Programms sollen 
an dieser Stelle zwei zentrale Strategien 
hervorgehoben werden. Das strategische 
Ziel „Verbesserung der Strategiefähigkeit 
von Unternehmen“ verfolgt den Ausbau der 
strategischen Kompetenzen von KMU – ins-
besondere im Bereich von Personal- und 
Organisationsentwicklung. Dies meint unter 
anderem:

Ansätze mit Bezug auf Unternehmenslei-
tung,
breites Angebot komplexer Beratungsan-
sätze,
Einsatz von Arbeitszeitmodellen,
Entwicklung von Kompetenzen von Füh-
rungskräften,
Durchführung von Arbeitszeit- und Organi-
sationsberatung.

Das strategische Ziel „Verbesserung der (kon-
tinuierlichen) Bildungsbeteiligung“ steht im 
Rahmen des Handlungsfeldes „Lebenspha-
senbegleitendes Lernen unterstützen“ für den 
Anspruch, die Qualifizierung der Beschäftigten 
während des gesamten Arbeitslebens zu stär-
ken. Dies meint unter anderem:

Unterstützung der Brandenburger Beschäf-
tigten mit Weiterbildungs- und beruflichen 
Qualifizierungsangeboten,
Verbesserung individueller Arbeitsmarkt-
chancen,
Erreichung stabiler Erwerbsverläufe,
Verbesserung des beruflichen Status,
beruflicher Aufstieg und Einkommenszu-
wachs.

Statistische Erhebungen konstatieren in Bran-
denburg eine Stagnation der Betriebe mit 

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•
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Kompetenzentwicklung durch Qualifizierung  
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Weiterbildungsmaßnahmen auf vergleichs-
weise niedrigem Niveau, das heißt, nur ca. 
36 Prozent der befragten Unternehmen 
führen entsprechende Maßnahmen durch. 
Außerdem ist festzustellen, dass die Be-
schäftigten mit höherer Qualifikation stärker 
an Weiterbildungsmaßnahmen partizipieren 
als die Geringqualifizierten und der Anteil der 
Unternehmen mit Weiterbildungsmaßnahmen 
mit der Unternehmensgröße zunimmt.

2. Kompetenzentwicklung durch 
Qualifizierung in kleinen und mittleren  
Unternehmen (PRÄV 1)

Kompetenzentwicklung wird verstanden als
betriebliche Kompetenzentwicklung, die an 
den unternehmerischen Entwicklungszie-
len ansetzt und auf die passgenaue Quali-
fizierung der Beschäftigten zur Erreichung 
dieser Ziele ausgerichtet ist,
individuelle Kompetenzentwicklung, die auf 
Seiten der Beschäftigten und des Manage-
ments erforderlich ist, um das Überleben 
der Betriebe zu sichern, die Modernisierung 
voranzutreiben, die Innovationsfähigkeit zu 
erhöhen sowie Wachstum und Beschäfti-
gung zu fördern.

Bereits seit 1992 fördert das Land Branden-
burg – unter Einsatz von Mitteln aus dem Eu-
ropäischen Sozialfonds (ESF) und des Landes 
– auf der Grundlage der Richtlinie „Förderung 
der Kompetenzentwicklung durch Qualifizie-
rung in kleinen und mittleren Unternehmen im 
Land Brandenburg“ (PRÄV1). Die Richtlinie 
wurde mehrfach modifiziert und aktuellen 
Erfordernissen angepasst. Aktuell stehen drei 
Richtlinienelemente im Vordergrund:

Qualifizierung für Beschäftigte und Ge-
schäftsführer in KMU unter Voraussetzung 
einer Bedarfsanalyse,
prozessbegleitende Beratung zur Erstel-
lung von bedarfsspezifischen Qualifizie-
rungskonzepten der KMU,
Projektmanagement bei Kooperationen 
von Unternehmen oder Beschäftigtenver-
tretungen im Weiterbildungsverbund.

•

•

1.

2.

3.

Damit gibt es also ein traditionelles Qualifizie-
rungselement für alle relevanten Zielgruppen 
im Unternehmen sowie einen Beratungs-
ansatz, der die Erstellung einer unterneh-
mensspezifischen Bedarfsanalyse realisiert. 
Das Querschnittsziel Chancengleichheit von 
Frauen und Männern ist integrierter Teil des 
Zielsystems der Richtlinie und wird im Rahmen 
einer gendersensiblen Personalentwicklung 
auch weiterhin besondere Beachtung fin-
den. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, 
gemeinsam Bedarfsanalysen und Qualifi-
zierungskonzepte durch die Kooperation von 
Unternehmen oder Beschäftigtenvertretungen 
zu entwickeln und zu fördern.
Weitere Merkmale der Richtlinie sind die Er-
hebung von Eigenanteilen der Unternehmen 
sowie die beiden Antragsvarianten „Organisa-
tionsträger-„ und „KMU-Prinzip“. Beim Organi-
sationsträgerprinzip werden gleichartige Quali-
fizierungsbedarfe durch einen Projektbildungs-
träger zusammengefasst und zur Förderung 
beantragt. Das KMU-Prinzip meint, dass ein 
entsprechendes Einzelunternehmen einen 
Antrag auf Förderung stellt. Weiterhin gibt 
es Regelungen für bestimmte Projekte mit 
besonderem Innovationscharakter und die 
Unterstützung von Ansiedlungs- und Erwei-
terungsinvestitionen. Kinderbetreuungszeiten 
können zusätzlich finanziert werden.

Im Rahmen einer aktuell durchgeführten 
Evaluierung der Richtlinie für den Zeitraum 
2003 – 2005 wurde der Ansatz der Ausrichtung 
an betrieblicher Kompetenzentwicklung in Ver-
bindung mit betrieblich-organisatorischer und 
regionaler Kompetenzentwicklung, die Ausrich-
tung am unternehmerischen Entwicklungsziel 
und die Betonung von Humanressourcen als 
Potenzialfaktor für wirtschaftliches Wachstum 
bestätigt. Bezüglich der drei Richtlinienele-
mente lassen sich die wichtigsten Ergebnisse 
folgendermaßen zusammenfassen:
Förderung der Weiterbildung

zusätzliche Weiterbildungsaktivitäten bei 
Unternehmen,

•
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hoher oder sehr hoher Nutzen der Weiter-
bildungsmaßnahme,
geförderte Weiterbildung wird von den 
Unternehmen besser beurteilt (Nutzen, 
Wirkungen, Beschäftigtenentwicklung) als 
andere, nicht geförderte Weiterbildungs-
projekte,
Stärken von Organisationsträger- und 
KMU-Variante.

Förderung der Beratung
Unternehmen mit hohem Nutzen und 
positiven Wirkungen stehen neben Unter-
nehmen mit moderater Bewertung der 
Beratungsaktivitäten,
die Qualität der von den Beratern erarbei-
teten Konzepte wird vielfach als zufrieden 
stellend bewertet.

Förderung der Weiterbildungsverbünde
Ziele und Inhalte der Verbünde wurden 
unterschiedlich operationalisiert,
Nutzen und Wirkungen wurden differenziert 
beurteilt, die Effekte der Netzwerkbildung 
entsprachen im Prinzip den Erwartungen.

3. Eckpunkte der Förderung der 
Kompetenzentwicklung 2007– 2013

Die Förderung der Qualifizierung von Be-
schäftigten und Management in kleinen und 
mittleren Unternehmen wird im Sinne der 
Stärkung der neuen Förderpolitik des Landes 
fortgesetzt und konzeptionell weiterentwickelt. 
Einige zentrale Elemente/ Bereiche sind – aus 
aktueller Sicht – nachfolgend aufgelistet:

Festhalten am Organisationsträgerprinzip 
und KMU-Prinzip,
Bedarfsanalyse bleibt zentral,
Fachkräfte-Check zu Unternehmensstra-
tegien, Organisationspolitiken, Personal-
strukturen, Qualifizierungsbedarfsanalysen 
mit verbessertem Qualitätssicherungs-
system (Bewertung der Berater und der 
Instrumente),
Bündelung innovativer Qualifizierungs-
strategien:

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Chancengleichheit, Alters-Management, 
Qualitätsprozesse, Gesundheitsschutz, 
Umweltmanagement etc.,
Unterstützung von Ansiedlungen und Er-
weiterungsinvestitionen,
Netzwerkförderung im OP-Schwerpunkt 2 
„Förderung des Humankapitals“ im Rah-
men eines eigenen Förderinstruments.

Wichtig ist, dass hinsichtlich der Transparenz 
auf dem Weiterbildungsmarkt die Weiterbil-
dungsdatenbank Brandenburg (www.wdb-
brandenburg.de, www.wdb-suchportal.de), die 
inhaltlich mit den Informationen der Berliner 
Datenbank verknüpft ist, als Instrument zur 
Unterstützung der Klein- und mittleren Un-
ternehmen bei der Kompetenzentwicklung 
weiterhin zur Verfügung gestellt wird. Die 
neu eingerichteten sechs Regionalbüros für 
Fachkräftesicherung unterstützen die Zielset-
zungen der Richtlinie und stehen als regionale 
Ansprechpartner für interessierte Unterneh-
men zur Verfügung.

•

•
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Dr. Barbara Winde
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Familie des Landes Brandenburg 

Mit der Lissabon-Strategie will die EU ihre 
Anstrengungen auf zwei zentrale Aufgaben 
konzentrieren: verstärktes, dauerhaftes Wachs-
tum und Schaffung von mehr und besseren 
Arbeitsplätzen. Vor dem Hintergrund eines 
raschen wirtschaftlichen Wandels und einer 
rasch voranschreitenden Alterung der Bevöl-
kerung ist es aus wirtschaftlichen und sozi-
alen Gründen notwendig, mehr und bessere 
Arbeitsplätze zu schaffen bzw. bestehende 
zu erhalten.
Die Förderung von Existenzgründungen und 
die Begleitung von Unternehmensnachfolgen 
sind wesentliche Bausteine dafür, die Wett-
bewerbsfähigkeit der Brandenburger Unter-
nehmen zu verbessern und deren Arbeitskräf-
tenachfrage zu erhöhen. Existenzgründungen 
fördern zudem die wirtschaftliche Entwicklung 
eines Landes, indem sie Innovationen am 
Markt durchsetzen. Das wichtigste spezifische 
Ziel der Existenzgründungsförderung ist die 
Schaffung neuer selbstständiger Beschäfti-
gung. Erfolgreich ist ein derartiges Instrument 
einerseits, wenn die Zahl der Gründungen 
wächst. Zum anderen zeigt sich sein Erfolg 
auch darin, dass in den neu gegründeten Un-
ternehmen mittelfristig weitere Arbeitsplätze 
entstehen. Bei der Begleitung der Unterneh-
mensnachfolge geht es demgegenüber vor 
allem um die Bestandssicherung existierender 
Betriebe und Arbeitsplätze. 

Förderschwerpunkte im Land
Im neuen Operationellen Programm des 
Landes Brandenburg wurden die „Existenz-
gründungsförderung“ und die „Unterneh-
mensnachfolge“ als Förderschwerpunkte für 
die Strukturfondsperiode 2007– 2013 aufge-
nommen. Diese Entscheidung basiert auf den 
positiven Erfahrungen mit den so genannten 
„Lotsendiensten“ in der vergangenen Förder-
periode, den Ergebnissen der im Jahre 2005 

Impulsreferat 2: 
Existenzgründungsförderung,  

Abstimmung/Abgrenzung zum Bund

durchgeführten Evaluation zur gemeinsamen 
Existenzgründungsförderung von MASGF 
und Ministerium für Wirtschaft1 (MW) sowie 
den Erkenntnissen aus der INNOPUNKT-
Kampagne „Betriebsnachfolge jetzt anpacken 
– Arbeitsplätze in Brandenburg sichern“.
Anfang März 2007 beginnt die Förderung nach 
der neuen Richtlinie. Die Richtlinie befindet 
sich derzeit in der Abstimmung. Daher stehen 
noch sämtliche Aussagen zur Richtlinie unter 
Vorbehalt.
Die seit dem Jahr 2002 erfolgreich durchge-
führte Lotsendienstförderung des MASGF2 soll 
fortgesetzt, differenziert und erweitert werden. 
Die neue Richtlinie umfasst die bisherige För-
derung der Lotsendienste – also die Qualifi-
zierung und Beratung von Gründungswilligen 
in der Vorgründungsphase – und passt sie an 
die Anforderungen der im Jahr 2005 durchge-
führten Evaluation an. Zudem wird die Richt-
linie um zwei Aspekte erweitert: Zum einen 
ist beabsichtigt, Existenzgründerinnen und 
-gründer im ersten Jahr der Nachgründungs-
phase – der so genannten Startphase – durch 
ein Coaching zu qualifizieren, zum anderen 
sollen Unternehmensübergaben durch quali-
fizierende Beratung von „Betriebsübergebern“ 
und „Betriebsübernehmern“ im Rahmen einer 
Moderation begleitet werden.

Arbeitsteilung zwischen Bund und 
Ländern
Seit Beginn des Jahres 2006 finden Ver-
handlungen zwischen dem Bund und den 
Ländern über die künftige Beratungsförderung 
für Existenzgründungen statt. Dabei geht es 
vor allem um die Frage der Arbeitsteilung 

1 Untersuchung im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Familie (MASGF) und des 
Ministeriums für Wirtschaft (MW) des Landes Bran-
denburg, durchgeführt vom Institut für Sozialforschung 
und Gesellschaftspolitik GmbH vom Oktober 2005, 
S. IV.

2 Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit und Frauen (MASGF) zur qualifizierenden 
Beratung von Existenzgründerinnen und -gründern in 
der Vorgründungsphase – Richtlinie A – vom 10. Fe-
bruar 2004.
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zwischen dem Bund und den Ländern. Aus-
gangspunkt war das Anliegen des Bundes, 
seine Beratungsförderung neu zu ordnen und 
zusammenzuführen.
Anfang Dezember 2006 wird die Wirtschafts-
ministerkonferenz die ersten Ergebnisse der 
Beratungen zwischen Bund und Ländern 
beschließen. Die wesentlichen Punkte der 
Einigung sind:

Die Länder sollen die Gründerinnen und 
Gründer in der Vorgründungsphase be-
gleiten, der Bund macht dies mit einem 
bundesweit einheitlichen Angebot in der 
Nachgründungsphase, bis fünf Jahre 
nach der Gründung. Darin soll auch das 
bisherige Coaching der Bundesagentur 
für Arbeit (BA)  integriert werden (ESF-BA-
Förderung).
Die ESF-Mittel des Bundes sollen über die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unter 
Einschaltung von Anlaufstellen (Regional-
stellen) in den Ländern an die Unterneh-
men ausgereicht werden.
Diese Anlaufstellen sollen möglichst auch 
in der Vorgründungsphase für die Grün-
dungswilligen tätig sein, für die die Länder 
zuständig sind. Es soll somit möglichst eine 
Förderung „aus einer Hand“ geben.
Die Länder bestimmen über die Auswahl 
der Regionalstellen.
Die Coaching- und Beratungsmaßnahmen 
müssen innerhalb eines Jahres nach der 
Bewilligung erfolgen.
Voraussetzung für ein Coaching ist die 
Empfehlung durch die Regionalstelle.
Gründerinnen und Gründer, die aus der 
Arbeitslosigkeit kommen, sollen im ersten 
Jahr nach der Gründung bei einer Bemes-
sungsgrundlage von maximal 4000,00 
Euro mit einem Betrag von 90 Prozent 
gefördert werden. Somit gibt es hier eine 
Eigenbeteiligung der KMU von zehn Pro-
zent. Hinzu kommt die Mehrwertsteuer, die 
der Gründer selbst zu tragen hat, außer er 
ist vorsteuerabzugsberechtigt.

•

•

•

•

•

•

•
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Klärungsbedarf besteht noch bezüglich der 
Aufgaben und der Finanzierung der Anlaufstel-
len in den Ländern, über die die Programme 
abgewickelt werden sollen; darüber hinaus 
müssen diese von den Ländern noch benannt 
werden.
Das MASGF begrüßt, dass es mit diesem 
Kompromiss seine bewährte Lotsendienst-
förderung fortsetzen kann. In Brandenburg 
besteht Einigkeit (zwischen MW und MASGF) 
darüber, dass primär die Lotsendienste die 
Funktion der Regionalstellen übernehmen 
sollen. Inwieweit sich auch die Kammern als 
regionale Anlaufstellen bewerben können, ist 
noch nicht abschließend geklärt.
Ab dem Jahr 2008, wenn die bisherige Förde-
rung aus der ESF-BA-Richtlinie in das neue 
Bundesberatungsprogramm integriert wird, 
sollen die Länder keine eigenen Förderpro-
gramme mehr im Bereich der Nachgründungs-
förderung auflegen. Das bedeutet, dass das 
MASGF ein Coaching in der Nachgründungs-
phase nur bis 2008 fördern kann. Danach ist 
nur noch eine Förderung durch den Bund 
möglich und gewollt.
Bis Mitte 2008, wenn die Bundesförderung 
anläuft, können Existenzgründer/innen die 
ESF-BA-Förderung in Anspruch nehmen, da 
die ESF-BA-Richtlinie entsprechend verlän-
gert wurde. Das MASGF stellt vor allem für 
ALG-II-Empfänger/innen und Nichtleistungs-
bezieher/innen, die auch weiterhin keine 
Förderung nach dieser Richtlinie erhalten kön-
nen, ein – allerdings zeitlich eng begrenztes 
– Angebot bereit. Sie erhalten die Möglichkeit, 
ein Coaching in der so genannten Startphase 
– das ist das erste Jahr nach der Gründung 
– in Anspruch zu nehmen. Dieses Angebot 
wird weiter unten ausführlicher erläutert.
Im Jahr 2007 geht es somit darum, die neu 
ausgewählten Träger der Lotsendienste mit 
den Förderbedingungen und dem KfW-Pro-
gramm des Bundes vertraut zu machen.
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Künftige Ausgestaltung der 
Existenzgründungsförderung
Gründungswillige benötigen eine passgenaue 
Unterstützung, damit ihre Gründung Erfolg hat. 
Die Evaluatoren der bisherigen gemeinsamen 
Existenzgründungsförderung von MASGF und 
Ministerium für Wirtschaft haben vorbehaltlos 
empfohlen, die Lotsendienstförderung in der 
Vor- und Nachgründungsphase weiterzufüh-
ren. Sie attestieren dem Programm in der 
Vorgründungsphase eine große Reichweite. 
Mehr als zwei Drittel der Betreuten haben 
sich selbstständig gemacht. Die durch die 
Lotsendienste Betreuten weisen eine bessere 
Erfolgsbilanz hinsichtlich der weiteren Exis-
tenz ihres Unternehmens auf als Existenz-
gründer/innen, die nicht betreut wurden. Die 
Bestandsdauer der von den Lotsendiensten 
betreuten Unternehmen ist deutlich länger: 
So können sich 91 Prozent der betreuten Un-
ternehmen noch heute am Markt behaupten, 
während dieser Anteil mit 88 Prozent in der 
Vergleichsgruppe der Nichtbetreuten niedriger 
ausfällt. Auch bei der Zahl der geschaffenen 
Arbeitsplätze schneiden die von den Lotsen-
diensten betreuten Existenzgründerinnen 
und -gründer positiv ab (durchschnittlich 1,73 
Erwerbstätige einschließlich tätige Inhaber/
innen gegenüber 1,55 Personen in der Ver-
gleichsgruppe der Nichtbetreuten). Beachtlich 
ist der vergleichsweise hohe Frauenanteil, der 
im Untersuchungszeitraum stieg und zuletzt 
sogar bei gut 42 Prozent lag.
Mit der neuen Richtlinie soll die bisher be-
währte spezifische Beratung von bestimmten 
Zielgruppen bei der Existenzgründung – wie 
Migrantinnen und Migranten, Frauen und 
Hochschulabgängern/-innen – fortgeführt 
werden. Zudem wird es weiterhin in sämtlichen 
Kreisen und kreisfreien Städten regionale Lot-
sendienste geben und einen landesweiten Lot-
sendienst für Migrantinnen und Migranten.
Die Förderung wird folgende Bestandteile 
umfassen:

Jede Hochschule in Brandenburg wird 
einen Lotsendienst für Studierende, 

•

wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie Alumni – die so genann-
ten „Hochschullotsendienste“ einrichten. 
Dabei besteht die Möglichkeit, dass meh-
rere Hochschulen einen gemeinsamen 
Lotsendienst anbieten. Zu denken ist hier 
an den Hochschulstandort Potsdam für 
die drei dortigen Hochschulen (Universität 
Potsdam, die Fachhochschule Potsdam 
– FHP und die Hochschule für Film und 
Fernsehen Konrad Wolf – HFF). Zudem 
soll es in Zukunft ausreichen, wenn der 
oder die Gründungswillige an einer Hoch-
schule des Landes studiert bzw. studiert hat 
oder wissenschaftliche Mitarbeiterin oder 
wissenschaftlicher Mitarbeiter ist und eine 
Gründung in Brandenburg beabsichtigt. 
Nicht notwendig ist, dass die jeweilige Per-
son in Brandenburg auch ihren Wohnsitz 
hat. Zu den Aufgaben der Hochschullot-
sendienste gehört insbesondere auch die 
Zusammenarbeit mit den im Land Bran-
denburg ansässigen außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen.
Sämtliche Lotsendienste erhalten obliga-
torisch die Aufgabe, eine geschlechtsspe-
zifische Beratung und Qualifikation von 
Frauen zu gewährleisten, da ein Bedarf 
für ein spezifisches Angebot für Frauen 
besteht. Dies gilt aber nicht für jede Frau 
und jedes Existenzgründungsvorhaben von 
Frauen. Das Angebot hat den Vorteil, dass 
sich die Wege für die betroffenen Frauen 
verkürzen und nicht mehr der bisherige 
einzige landesweite Frauenlotsendienst 
für eine frauenspezifische Beratung auf-
gesucht werden muss. Zudem wird das 
Bewusstsein sämtlicher Lotsendienste 
für Fragen des Gender-Mainstreaming 
geschärft.
Innerhalb eines Jahres nach der Gründung 
(so genannte Startphase) können ehema-
lige Kunden der Lotsendienste für einen 
Zeitraum von einem Jahr ein Coaching 
für drei Tage erhalten. Dieses Angebot 
gilt aber nur so lange und soweit nicht der 

•

•
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Bund Angebote für ein Coaching in der 
Nachgründungsphase anbietet.
Die Höchstbetreuungsdauer der Grün-
dungswilligen wird flexibilisiert, das heißt, 
sie kann in einzelnen Fällen überschritten 
werden, wenn sie in anderen Fällen unter-
schritten wird – dies war eine wesentliche 
Forderung der Evaluatoren. Künftig beträgt 
sie bei den regionalen Lotsendiensten und 
beim Migrantenlotsendienst durchschnitt-
lich vier Monate, bei den Hochschullotsen-
diensten durchschnittlich neun Monate.
Statt der Festbetrags- gilt in Zukunft die 
Fehlbedarfsfinanzierung. Dies trägt we-
sentlich zu einer größeren Flexibilität der 
Finanzierung bei. Änderungsbescheide 
werden deutlich seltener erforderlich sein. 
Die Höhe der Fördersätze für die Beratung 
der Lotsendienste, der externen Beratung 
sowie der Assessments bleiben auf dem 
bisherigen Niveau.
Assessments werden künftig auf durch-
schnittlich vier Tage verkürzt. Damit kann 
im Einzelfall ein Assessment bei Bedarf 
auch fünf Tage umfassen. Dann muss aber 
im Ausgleich dazu ein anderes Assessment 
entsprechend verkürzt werden.
Ab Dezember 2007 findet ein erneutes An-
tragseinwerbungsverfahren für sämtliche 
Träger statt.

Künftige Förderung der 
Unternehmensnachfolgen
Das Beratungsunternehmen Regionomica 
hatte in einer im Jahr 2000 im Auftrag des 
Brandenburger Wirtschaftsministeriums vor-
gelegten Studie festgestellt, dass bis Ende des 
Jahres 2005 in rund 9300 inhabergeführten 
Unternehmen die Nachfolgefrage anstehen 
würde, wovon rund 92.000 Beschäftigte be-
rührt wären. Diese von Unternehmensnach-
folgen betroffenen Arbeitsplätze galt und gilt 
es zu erhalten, zumal das Entstehen neuer Ar-
beitsplätze um ein Vielfaches teurer ist, als die 
Sicherung bereits bestehender Arbeitsplätze. 
Es ist zu erwarten, dass sich – verglichen mit 

•

•

•
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dem Zeitraum 2000 bis 2005 – die Nachfolge-
problematik zukünftig weiter verschärfen wird. 
Damit sind in den nächsten Jahren Tausende 
von Arbeitsplätzen in Brandenburg bedroht.
Hier knüpfte das Arbeitsministerium mit der 
INNOPUNKT-Kampagne „Betriebsnachfolge 
jetzt anpacken – Arbeitsplätze in Branden-
burg sichern“ an. Die Kampagne hatte einen 
ganzheitlichen Ansatz. „Übergeber“ und „Über-
nehmer“ wurden während des gesamten Über-
gabeprozesses im Rahmen einer Moderation 
qualifizierend durch Weiterbildung, Beratung 
und Coaching begleitet. Der in dieser Kam-
pagne erfolgreich erprobte Ansatz soll in eine 
dauerhafte Förderung überführt werden.
Für die Begleitung von Unternehmensnachfol-
gen sind drei Beratungsstellen vorgesehen – in 
jedem Kammerbezirk eine. Diese Beratungs-
stellen begleiten die Unternehmensnachfolgen 
im Rahmen eines Moderationsprozesses und 
vermitteln den Beteiligten eine externe Bera-
tung bzw. ein Coaching für bis zu 18 Tage, wo-
bei der „Übernehmer“ mit bis zu sieben Tagen 
qualifiziert werden kann. Jede Beratungsstelle 
soll 24 Unternehmensnachfolgen im Förder-
zeitraum durchführen. Die Übergabeprozesse 
können in einem Zeitraum von drei Jahren 
begleitet werden. Für die Kosten der externen 
Beratung muss sich der „Übergeber“ mit einem 
Eigenanteil von 20 Prozent beteiligen.
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Christel Langhoff
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Familie des Landes Brandenburg

Investition in Bildung und Wissen bildet auch 
zukünftig eine starke Komponente in der Lan-
desarbeitspolitik Brandenburgs. Sabine Hüb-
ner hat es gerade in ihrem Beitrag angerissen: 
Wir wollen weiterhin die Schlüssel gemeinsam 
mit Ihnen kräftig im Schloss drehen, um auch 
zukünftig einer Verfestigung von Ungleich-
heiten im Bereich Bildung und Innovation 
entgegenzuwirken.
Dabei sollen Maßnahmen genau dort anset-
zen, wo die Chancen und Risiken der Men-
schen liegen, die wir erreichen wollen und 
die wir erreichen müssen. Wir haben uns 
im OP-Schwerpunkt 2 „Verbesserung des 
Humankapitals“, wie in anderen auch, an einer 
detaillierten Analyse orientiert, und im Ver-
gleich zur Programmplanung der vergangenen 
Förderperiode zeichnet sich das Operationelle 
Programm für die kommende Förderperiode 
durch eine stärkere Orientierung an Erfolgs-
kriterien aus.

Die Ziele im Förderschwerpunkt 2
Im Folgenden möchte ich einen Überblick 
darüber geben, welche Ziele wir verfolgen 
und was konkret erreicht werden soll. Der 
Schwerpunkt umfasst die Förderung des Hu-
manpotenzials in den Bereichen:

Forschung und Entwicklung,
Erstausbildung,
Ausbildungsfähigkeit und Berufsorientie-
rung,

sowie durch Verbesserung
der Kooperation in Netzwerken und
der Qualität von Aus-, Fort- und Weiter-
bildung.

Vier strategische Ziele
Im Förderschwerpunkt 2 werden insgesamt 
vier strategische Ziele verfolgt. Dies sind

die Verbesserung der Strategiefähigkeit 
von Unternehmen,

•
•
•

•
•
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die Verbesserung der kontinuierlichen 
Bildungsbeteiligung,
die Erweiterung der Handlungsmöglich-
keiten der Akteure am Arbeitsmarkt, um 
dadurch eine Effizienzsteigerung zu errei-
chen und ganz wichtig
die Verbesserung des Qualifikationsni-
veaus im Land Brandenburg.

In allen OP-Schwerpunkten und eben auch 
in diesem Schwerpunkt 2 werden die Quer-
schnittsziele „Chancengleichheit und Gleich-
stellung von Frauen und Männern“ und die 
„Nachhaltige Entwicklung“ verfolgt.

Querschnittsziel „Chancengleichheit“
Ich möchte ganz kurz auf das Schwer-
punkt-Querschnittsziel „Chancengleichheit“ 
eingehen. Sowohl Sabine Hübner als auch 
die Ministerin bereits sagten, dass auch in 
der kommenden Förderperiode eine starke 
Orientierung an der Doppelstrategie erfolgen 
wird. Das heißt, in alle Maßnahmen ist von 
Anfang an die Fragestellung nach ihren Aus-
wirkungen auf die Situation von Männern und 
Frauen integriert. Es geht also einerseits um 
ein proaktives Herangehen an die Schaffung 
von Win-win-Situationen. Andererseits gilt 
es, Benachteiligungsfaktoren zur Kenntnis 
zu nehmen und zu schauen, wie struktureller 
Benachteiligungen von Frauen – und in ei-
nigen Bereichen auch von Männern – durch 
spezifische Maßnahmen aktiv begegnet wer-
den kann. Dabei orientieren wir uns an den 
Vorgaben der Europäischen Union und der 
Landesregierung Brandenburgs, die dieses 
politische Vorgehen als Doppelstrategie im 
Koalitionsvertrag festgeschrieben hat. Dabei 
werden wir uns zukünftig noch stärker an den 
bisher vorliegenden Erfahrungen orientieren. 
In ihrem Beitrag heute Vormittag hat auch Frau 
Clark deutlich gemacht, dass es um die Frage 
geht: Was hat sich bewährt, was hat sich nicht 
bewährt? Und selbst wenn sich ein Instrument 
nicht bewährt haben sollte, wie beispielsweise 
die verstärkte Förderung von jungen Frauen 
in gewerblich-technischen Berufen, bedeutet 

2.

3.

4.
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dies nicht, dass das Problem nicht gelöst wur-
de. Vielmehr muss herausgearbeitet werden, 
welche wirkungsvollen Instrumente stattdes-
sen geeignet wären, um das angestrebte Ziel 
zu erreichen.

Querschnittsziel „Nachhaltige Entwicklung“
Die Nachhaltigkeitsstrategie der EU verfolgt 
drei Dimensionen: die ökonomische, die 
soziale und die ökologische Dimension. Im 
Schwerpunktbereich 2 werden sich Maßnah-
men verstärkt auf die ökologische Dimension 
beziehen. Ich komme darauf später nochmals 
an einem Beispiel zurück.

Umsetzung und erwartete Ergebnisse
Ziel „Verbesserung der Strategiefähigkeit 
von Unternehmen“
Die Verbesserung der Strategiefähigkeit von 
Unternehmen wird durch insgesamt drei spe-
zifische Zielsetzungen verfolgt:

Verbesserung der Entwicklungsbedin-
gungen für wissensbasierte Unternehmen 
und Branchen und ihrer Beschäftigten,
Förderung der Entwicklung des Human-
potenzials im Bereich Forschung und 
Innovation und
Stärkung der Forschungskapazitäten durch 
Wissens- und Personaltransfer.

Wir wollen unter anderem erreichen, dass 
der Anteil der Beschäftigten mit Hochschul-
abschluss in Unternehmen erhöht wird und 
damit betriebliche Innovationsprozesse ge-
stärkt werden. Wir wollen, dass die Potenziale 
auch von Frauen im Bereich Forschung und 
Entwicklung gezielt genutzt und gefördert 
werden und zu einer deutlichen Erhöhung 
des Frauen- und auch Männeranteils in zu-
kunftsträchtigen Berufen führen. Weiterhin 
sollen Beratungsleistungen für Studienwillige 
erschlossen werden, die bereits eine Erst-
ausbildung vollzogen haben. Es geht darum, 
verstärkt Begabungsreserven zu identifizieren 
und für die Sicherung des akademischen 
Nachwuchses heranzuziehen.

1.

2.

3.

Verbesserung des Humankapitals

Ziel „Verbesserung der kontinuierlichen 
Bildungsbeteiligung“
Unter diesem strategischen Ziel verfolgen wir 
ebenfalls drei spezifische Zielsetzungen:

Sicherung der Erstausbildung, mit ganz 
hoher Priorität, und die Schließung der 
Ausbildungsplatzlücke,
Verbesserung der Ausbildungs- und Be-
rufsfähigkeit junger Menschen und
Abbau eingeschränkter geschlechtsspe-
zifischer Präferenzen bei der Berufswahl 
und -orientierung.

Wir wollen erreichen, dass die betrieblichen 
Ausbildungsaktivitäten erweitert und die Zahl 
der außer- und überbetrieblichen Ausbildungs-
plätze nicht nur erhöht werden, sondern diese 
Ausbildung auch praxisnäher gestaltet wird.
Wir wollen, dass der Anteil derjenigen Jugend-
lichen, die eine schulische Berufsorientierung 
durchlaufen, quantitativ messbar erhöht wird. 
Das eingeschränkte Berufswahlverhalten, 
gerade auch von Frauen und Mädchen, soll 
durch gezielte, spezifische Maßnahmen über-
wunden werden. Angesichts demografischer 
Entwicklungen gilt es stärker als bisher zu 
erkennen, wo Risikofaktoren für Nachwuchs-
kräfte liegen – gerade Frauen treffen Ihre Be-
rufswahl in der Regel unter nur zehn, zumeist 
weniger zukunftsträchtigen Berufen.

Ziel „Effizienzsteigerung von 
Handlungsmöglichkeiten der 
Arbeitsmarktakteure“
Dieses ganz wichtige Feld verfolgen wir im 
Operationellen Programm an verschiedenen 
Stellen. Der Stärkung der Handlungsmöglich-
keiten vor Ort kommt eine hohe Bedeutung 
zu, weil nur dort genauer gewusst wird, was 
eigentlich gebraucht wird, wo der Schuh drückt 
und durch welche Maßnahmen den Problemen 
Abhilfe geschaffen werden kann. Im Förder-
schwerpunkt 2 ist dieses strategische Ziel mit 
insgesamt drei spezifischen Zielsetzungen 
untersetzt:

1.

2.

3.
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Verbesserung von betrieblicher Qualifi-
zierung und Wissenstransfer durch Netz-
werke,
nachhaltige Stärkung von Netzwerken 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 
– darauf wird Herr Riecken in seinem Im-
pulsreferat näher eingehen – sowie
Bildung regionaler Weiterbildungsnetz-
werke.

Wir wollen erreichen, dass Brandenburger 
Unternehmen und ihre Beschäftigten stärker in 
kooperative Forschungsnetzwerke eingebun-
den sind, weil sie dadurch wichtigen Zugang 
zu relevanten Informationen über neueste 
Entwicklungen am Markt erhalten und diese 
dann natürlich auch für innovative Produkt-
entwicklungen nutzen können. Wir wollen die 
Bildung regionaler Weiterbildungsnetzwerke 
forcieren, weil dadurch problemorientiertere 
Lösungen für kleine und Kleinstunternehmen 
entwickelt werden können, zum Beispiel 
in der Frage eines längeren Ausfalls einer 
Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters für eine 
Weiterbildung.

Ziel „Verbesserung des 
Qualifikationsniveaus in Brandenburg“
Dieses für die Zukunft des Landes Branden-
burg wesentliche strategische Ziel wurde mit 
insgesamt zwei spezifischen Zielen unter-
setzt:

Aktives Umgehen mit den wachsenden 
Anforderungen an die Modernisierung der 
Berufsbildung;
Verbesserung der Qualität von Aus- und 
Weiterbildung.

Wir wollen erreichen, dass die Qualität der 
Aus- und Weiterbildung verbessert wird. Das 
heißt, dass Qualitätsstandards in der Aus- 
und Weiterbildung erfüllt werden, wobei auch 
geschlechterspezifische Fragestellungen zu 
berücksichtigen sind. Es sollen verstärkt Ver-
fahren der Qualitätssicherung und des Qua-
litätsmanagements bei Trägern der Aus- und 
Weiterbildung eingesetzt werden und durch 
entsprechende Zertifikate belegbar sein.

1.

2.

3.

1.

2.

Verbesserung des Humankapitals

Ein wichtiges Feld ist die stärkere Anwendung 
moderner Lehr- und Lernformen, auch des 
nichtformalen, informellen Lernens. Ein gutes 
Brandenburger Beispiel ist das Mentoring 
– ein sehr kreatives und informelles Lernen 
in einer Mentorenpartnerschaft zwischen Füh-
rungskraft und Mentee. Aber auch Planspiele, 
Projektarbeit, Selbststudium sind Beispiele 
moderner Lernformen, die verstärkt eingesetzt 
werden sollten.
Wir wollen, dass in Lehrpläne, Curricula fa-
milienfreundliche und geschlechtersensible 
Aspekte integriert werden.
Weiterhin sollen zukünftig in der Weiterbildung 
vermehrt die Umweltberufe berücksichtigt 
werden bzw. verstärkt ökologische Aspekte 
in dafür relevante Berufsfelder einfließen. 
Hierzu gehören der Tourismusbereich oder die 
personenbezogenen Dienstleistungen. Durch 
eine entsprechende Qualitätsentwicklung der 
Aus- und Weiterbildung soll dem anfangs 
genannten Querschnittsziel „Nachhaltige Ent-
wicklung“ in seiner ökologischen Dimension 
Rechnung getragen werden.

Finanzielle Ausstattung des 
Förderschwerpunktes 2
Der Förderschwerpunkt 2 „Verbesserung des 
Humankapitals“ erhält mit 42 Prozent der zur 
Verfügung stehen ESF-Mittel den größten 
Anteil. Die Ministerin führte dazu am Vormittag 
aus, dass dies der Sicherung der Ausbildung 
geschuldet ist. Es wird zu beobachten sein, 
wie sich die demografische Entwicklung ab 
2009/2010 auf den Bedarf an zusätzlicher 
Ausbildungsplatzförderung auswirken wird. 
Möglicherweise werden wir dann Umschich-
tungen vornehmen müssen.
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Michael Zaske 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Familie des Landes Brandenburg

1. Vom Lückenschluss zur 
Fachkräftesicherung

Das Berufsbildungssystem in Deutschland 
steht vor großen Herausforderungen. Am 
Beispiel des Landes Brandenburg soll dies 
verdeutlicht werden. Der Ausbildungsmarkt 
(nicht nur) in Brandenburg ist durch einen 
strukturellen Mangel an betrieblichen Aus-
bildungsplätzen gekennzeichnet. Mehr als 
30.000 nachfragenden Schulabgängern 
stehen etwa 10.000 betriebliche Ausbildungs-
plätze in den letzten Jahren gegenüber. In den 
nächsten Jahren sinkt zwar die Nachfrage von 
Schulabgängern und Altnachfragern bis 2011 
auf bis zu 17.000 ab, übersteigt aber auch 
dann bei weitem das betriebliche Angebot, 
bei dem ein Halten der Quantität als Erfolg zu 
bewerten ist. Dies bedeutet im Übrigen auch, 
dass in den nächsten Jahren weiterhin ein 
Ausbildungsplatzprogramm Ost zum Lücken-
schluss dringend nötig ist. Es bedeutet aber 
vor allem, dass neue Wege der Lernortkoope-
ration zwischen Schule und Betrieb sowie zur 
Verbreiterung der betrieblichen Ausbildungs-
basis gegangen werden müssen.
Folgende Zielsetzungen haben in Branden-
burg Priorität:

Verbesserung der Arbeitswelt- und Be-
rufsorientierung der jungen Brandenbur-
gerinnen und Brandenburger,
Stabilisierung und Ausweitung der betrieb-
lichen Ausbildungsbasis in Brandenburg,
Ausschöpfung der Möglichkeiten des re-
formierten Berufsbildungsgesetzes (BBiG) 
zur kontinuierlichen Steigerung der Ausbil-
dungsqualität,
„Lückenschluss“ qualitativ weiterentwi-
ckeln,
Begabungsreserven nutzen durch Integra-
tion von so genannten benachteiligten Per-
sonengruppen unter den Jugendlichen,
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Akteurskonstellationen offensiv nutzen 
(weiterhin Ausbildungskonsens, aber auch 
neue Konstellation SGB II/III nutzen),
Einbettung in die neue Förderstrategie der 
Landesregierung.

2. Arbeitswelt- und Berufsorientierung
Der Bereich der Arbeitswelt- und Berufsorien-
tierung in den Schulen gewinnt zunehmend 
an Bedeutung. In diesem Zusammenhang gilt 
es vor allem, an folgenden Problemstellungen 
anzusetzen:

zu geringer Praxisbezug in der allgemein 
bildenden Schule,
fehlendes Wissen über die Anforderungen 
von Berufen,
nur wenige praktische Einblicke in die reale 
Arbeitswelt,
mangelnde Transparenz über mögliche 
Bildungswege,
unzureichende Informationen über lokal, 
regional und
überregional zukunftsträchtige Berufe / 
Bildungsgänge,
stark geschlechtsspezifisches Berufswahl-
verhalten.

Hieran arbeitet die Landesregierung mit 
abgestimmten Initiativen. Das Bildungsminis-
terium hat das so genannte Praxislernen für 
die Schulen verbindlich vorgeschrieben; das 
Arbeitsministerium hat eine Kampagne für ein 
bedarfsorientiert aufeinander abgestimmtes 
System der Berufsorientierung und -ausbil-
dung auch für Jugendliche mit schlechten 
Startchancen gestartet.
Nach wie vor wissen viele Schüler und Schü-
lerinnen (und Lehrer) nicht, wie der Betriebs-
alltag aussieht und welche Qualifikation sie 
für welches Berufsbild benötigen. Betriebe 
müssen verstärkt in die Schulen und Schü-
ler in die Betriebe, um Enttäuschungen und 
Ausbildungsabbrüche auf beiden Seiten zu 
vermeiden. Ausbildungsabbrüche führen im 
schlechtesten Fall dazu, dass der Ausbil-
dungsplatz nicht ein zweites Mal angeboten 
wird oder der junge Mensch bei der Bundes-
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agentur für Arbeit künftig als arbeitslos ohne 
Berufsabschluss geführt wird.
In Zukunft geht es darum, systemische Lö-
sungsansätze zu entwickeln und eine noch 
stärkere Verzahnung der Lernorte Schule 
und Betrieb zu erreichen. Der Oberschul-
aufbau muss dafür genutzt werden, ab den 
7. Klassen Praxislernen, Berufsorientierung 
und Betriebspraktika zum Bestandteil des Un-
terrichts zu machen. Darüber hinaus müssen 
alle Lehrkräfte in die Arbeitswelt- und Berufs-
orientierung einbezogen und die Entwicklung 
entsprechender Curricula und Weiterbildungs-
konzepte koordiniert werden.

Maßnahmenüberblick:
Koordinierungsstelle Netzwerk Zukunft 
e. V.
Modellprojekt Praxislernen
Fortbildung von Lehrern/-innen
Betriebspraktika, Schülerfirmen
BA-Berufsberatung, vertiefte Berufsorien-
tierungsmaßnahmen nach § 33 SGB III
Ausbildungs- und Berufsmessen
Tage der offenen Tür (Berufsinformations-
zentrum – BIZ, Universitäten/Hochschu-
len, Betriebe, Landtag, Kommunalparla-
mente)
Zukunftstag
Eltern berichten in Schulen über ihre Be-
rufe
INNOPUNKT-Kampagne zur Berufsori-
entierung zur Vorbereitung systemischer 
Lösungsansätze

Herausforderung Berufsausbildungsreife
Ein relevanter Teil der Schulabgänger/innen 
bzw. Schulabbrecher/innen verlässt auch 
künftig allgemein bildende Schulen ohne die 
erforderliche Berufsausbildungsreife, wobei 
die individuellen „Profile“ dieser Jugendlichen 
dabei sehr unterschiedlich sind. Berufsausbil-
dungsreife nimmt unter anderem auch deshalb 
ab, weil die Ansprüche der Unternehmen/ 
Berufe an die Kompetenzen der Jugendlichen 
steigen.
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Für präventive Maßnahmen müssen Berufs-
orientierung, Berufsvorbereitung und Siche-
rung der Berufsausbildungsreife (am besten 
bereits während der Schulzeit) ineinander 
greifen – hier besteht Handlungsbedarf sei-
tens des Landes. Neben den Schulen als 
Hauptakteur zur Herstellung der Berufsaus-
bildungsreife sind in diesem Zusammenhang 
auch das familiäre Umfeld und die Peergroup 
von großer Bedeutung.
Es werden allerdings auch weiterhin zehn 
bis 20 Prozent der Jugendlichen die Schule 
ohne Berufsbildungsreife verlassen – für diese 
Jugendlichen sind spezielle Förderangebote 
zur Berufsvorbereitung notwendig.
Für kurative Maßnahmen zur Förderung der 
Berufsausbildungsreife sind weiterhin die 
Agentur für Arbeit bzw. die Träger des SGB II 
zuständig. Weitere Unterstützungsmöglich-
keiten ergeben sich durch Sonderprogramme 
des Bundes bzw. nachrangig dazu Maßnah-
men nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz).

3. Sicherung und Verbreiterung 
betrieblicher Ausbildungsbasis

Die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
wird in den nächsten Jahren nicht unwesent-
lich davon abhängen, ob es gelingt, rechtzeitig 
genügend engagierte und gut ausgebildete 
Leute „an Bord“ zu holen.
Aufgrund der demografischen Entwicklung 
wird sich die Altersgruppe der 16- bis unter 
19-Jährigen – verglichen mit dem Jahr 2004 
– bis zum Jahr 2010 in Brandenburg etwa 
halbieren. Für die Wirtschaft bedeutet dies, 
dass sich die Zahl der Jugendlichen im Aus-
bildungsalter drastisch verringern wird. Die 
Abwanderung überwiegend junger, gut aus-
gebildeter Menschen führt zu einer weiteren 
Verknappung der qualifizierten Arbeitneh-
merschaft. Insbesondere bei qualifizierten 
Arbeitskräften ist zukünftig ein noch stärkerer 
Engpass zu erwarten.
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Basierend auf branchenbezogenen Untersu-
chungen und der demografischen Entwicklung 
ist mit der Brandenburger Fachkräftestudie 
unter anderem der Ersatz- und saldierte Er-
weiterungsbedarf für das Land Brandenburg 
projektiert worden. Danach könnte in den 
kommenden zehn Jahren der Fachkräftebe-
darf bis zu 200.000 Personen betragen. Da 
im Berechnungsjahr 2004 24 Prozent der Be-
schäftigten 50 Jahre oder älter waren, besteht 
bei gegenwärtigen Rahmenbedingungen die 
Möglichkeit, dass bis 2015 jeder vierte Be-
schäftigte im Land Brandenburg ersetzt wird.
Die Partner des brandenburgischen Ausbil-
dungskonsenses, bestehend aus Landes-
regierung, Kammern, Gewerkschaften, der 
Vereinigung der Unternehmensverbände und 
den Agenturen für Arbeit, haben die Beset-
zung aller betrieblichen Ausbildungsplätze mit 
geeigneten Bewerbern sowie die Möglichkeit 
der Berufsausbildung und Qualifizierung 
für alle ausbildungsfähigen und -willigen 
Jugendlichen zum Ziel. Die Schaffung von 

weiteren betrieblichen Ausbildungsmöglich-
keiten ist von besonderer Bedeutung. Um 
den Betrieben direkt zu helfen, fördert das  
MASGF unter anderem Ausbildungsverbünde 
zwischen mehreren Unternehmen oder exter-
nes Ausbildungsmanagement bzw. würdigt be-
triebliches Engagement über den Brandenbur-
ger Ausbildungspreis. Die Weiterentwicklung 
der Kooperation zwischen den Lernorten wird 
gegenwärtig im Rahmen einer INNOPUNKT-
Kampagne in Brandenburg erprobt.
Die Entwicklung des Ausbildungsmarktes wird 
auch weiterhin regional differenziert verlaufen 
– Programme zum Lückenschluss werden 
daher auch zukünftig benötigt. Aufgrund der 
demografischen Entwicklung entsteht Spiel-
raum, um die Qualität der Ausbildung stärker 
ins Zentrum zu stellen – unter anderem durch 
die engere Anbindung der beispielsweise 
im Ausbildungsplatzprogramm Ost (APRO) 
angebotenen Berufe an die (regionale) Wirt-
schaftsstruktur. Die Orientierung auf Bedarfe 
der Wirtschaft – insbesondere hinsichtlich der 

Abbildung: Brandenburger Fachkräftebedarf

Quelle: Brandenburger Fachkräftestudie, 2005
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mittelfristigen Bedarfe – bleibt eine schwierige 
Herausforderung und macht weitere sektorale 
und regionale Analysen notwendig.

Maßnahmenüberblick:
Instrumentelle Lösungsansätze

Ausbildungskonsens und Ausbildungs-
preis
Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung 
im Handwerk („ÜLU“), Verbundausbildung 
externes Ausbildungsmanagement
INNOPUNKT-Kampagne „Mehr Ausbil-
dungsbetriebe“
Neue Lernortkooperationen (auch über 
Bundesprogramme – z. B. „jobstarter“)

Systemische Lösungsansätze
systematische, vorausschauende Perso-
nalentwicklung
subsidiäre Unterstützungsansätze des 
Landes bei Stärkung der Eigenverantwor-
tung der Wirtschaft
Schaffung neuer Zugänge (z. B.: BAFF-Mo-
dell, SGB II, neue Möglichkeiten BBiG)
systematische Auswertung von Modeller-
fahrungen
Information der SGB-II-Akteure über Erfah-
rungen mit bisherigen Förderansätzen
Rahmenvereinbarungen mit SGB-II-Ak-
teuren
Weiterentwicklung des Ausbildungskon-
sens
Neue Förderstrategie des Landes als 
Rahmen der Ausbildungsförderung –  
z. B. differenzierte Ermittlung des künftigen 
Bedarfs (zeitlich, regional) nach den Bran-
chenkompetenzfeldern
Regionalbüros für Fachkräftesicherung

„Lückenschlussprogramme“
Aufgrund der hohen Zahl der Altbewerber und 
einem in der Summe von Neubewerbern und 
Altnachfragern unveränderten Problemdruck 
wird zum Ausgleich der fortbestehenden Struk-
turschwäche des betrieblichen Ausbildungsan-
gebots die bedarfsgerechte Optimierung der 
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eingespielten „Lückenschlussprogramme“ mit 
den beiden Hauptkomponenten „Betriebsnahe 
Ausbildung“ und „Kooperatives Modell“ fortge-
setzt. Dies wird ergänzt durch verschiedene 
Aktivitäten der SGB-II(III)-Akteure.

4. Nutzung der Begabungsreserven
Jugendliche mit schlechten Startchancen sind 
auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt beson-
ders benachteiligt. Derzeit scheitern etwa 14 
Prozent eines Jahrgangs am Übergang von 
der Schule zum Beruf. Ein Problem und ein 
Ansatz zum Handeln bestehen im weiteren 
Zuwachs von Altbewerbern/-innen unter den 
Bewerbern/-innen für Ausbildungsplätze. Das 
kann und darf sich (nicht nur) Brandenburg 
auch deshalb nicht mehr leisten, weil in Zu-
kunft alle Begabungsreserven genutzt werden 
müssen. Über eine Berufsausbildung können 
sie in den Arbeitsmarkt integriert werden. Dem 
Teufelskreis in den sozialen Abstieg könnte  so 
gegengesteuert werden. Es geht unter ande-
rem auch für die Träger für Grundsicherung 
darum, sowohl die erprobten über- und außer-
betrieblichen Ansätze der Benachteiligtenaus-
bildung in guter Qualität anzuwenden als auch 
neue Wege in der individuellen Betreuung und 
Begleitung von Jugendlichen mit schlechten 
Startchancen auf dem Weg zu einem betrieb-
lichen Ausbildungsplatz zu gehen.
Dabei können unter anderem die Erfahrungen 
aus der Brandenburger INNOPUNKT-Kam-
pagne „Neue Wege zur Ausbildung für 
Jugendliche mit schlechten Startchancen“ 
genutzt werden. Die individuelle Betreuung 
und Begleitung von Jugendlichen hat sich seit 
Beginn der Kampagne als sehr hilfreich für die 
Vermittlung von Jugendlichen in Ausbildungs-
plätze erwiesen. Die Jugendlichen mit schlech-
ten Startchancen benötigen Ermutigung zum 
Abschluss der Schule und zum Finden eines 
Ausbildungsplatzes. Ohne das Einwirken pro-
fessioneller sozialpädagogischer Betreuer 
haben sie kaum eine Chance, die komplizierte 
Situation zu meistern.
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Der Kontaktaufbau ab der 7. Klasse mit den 
entsprechenden Schülerinnen und Schülern 
ist ein Ansatz, der den Erfolg der Vermittlung 
in vielfältiger Weise längerfristig unterstützt (In-
formation über Möglichkeiten in verschiedenen 
Berufen, spezielle Ansprache und Ausrich-
tung der Informationen auch auf Jugendliche 
mit schwächeren Leistungen, Stimulierung 
zu besseren Noten etc.). Eine erfolgreiche 
Betreuung der Jugendlichen mit schlechten 
Startchancen ist in der Regel allerdings nur in 
einem längeren Zeitraum möglich.
Ein entscheidender Faktor zur Vermittlung 
Jugendlicher mit schlechten Startchancen in 
eine betriebliche Ausbildung besteht in der Nut-
zung/Einbindung von Trägern aus der Region. 
Ohne den regionalen Bezug und die Projekt-
trägerkompetenz sind die Gewinnung von 
Ausbildungsbetrieben, aber auch Betreuung, 
Qualifizierung und Vermittlung entsprechender 
sozialer Kompetenzen nicht realisierbar. Die 
Projekte zeigen, dass vor allem Kooperation 
und flächendeckender Einsatz von SGB II und 
III den erhofften Erfolg bringen.

Maßnahmenüberblick:
INNOPUNKT-Kampagne für Jugendliche 
mit schlechten Startchancen zeigen bereits 
jetzt gute Ergebnisse; Kooperation mit 
SGB-II-Trägern zur Nachhaltigkeit.
Modellprojekte zur Teilzeitausbildung für 
junge Mütter sind erfolgreich und finden 
Verbreitung bei den Trägern der Grundsi-
cherung.
Modellprojekte zur 2. Chance sind erfolg-
reich.

5. Fazit
Investitionen in Humankapital haben zu-
nehmend ein deutlich höheres Gewicht als 
Investitionen in Sachkapital. Wer Wirtschaft 
entwickeln will, muss also nicht nur in Tech-
nik, sondern auch in die Köpfe der Menschen 
investieren. Die frühzeitige, betriebliche Fach-
kräftesicherung ist Aufgabe der Wirtschaft und 
der Unternehmen selbst und eine wesentliche 
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Bedingung für Beschäftigung und Schaffung 
neuer Arbeitsplätze. Das Rennen um die 
besten Absolventen und Nachwuchskräfte 
wird in den nächsten Jahren deutlich härter 
und die Bewerberinnen und Bewerber werden 
verstärkt die Wahl haben.
Angesichts des Trends zu höherwertigen 
Tätigkeiten in der Arbeitswelt gilt es, kontinu-
ierlich mit der Unterstützung des lebenslangen 
Lernens in die Qualifikation der jungen Leute, 
der Arbeitslosen und der Beschäftigten zu in-
vestieren. Die Landesregierung kann diesen 
Prozess mit flankierenden Maßnahmen und 
Programmen unterstützen und unter anderem 
durch den „Ausbildungskonsens“ und den 
„Landesarbeitskreis Fachkräftesicherung“ 
auf eine enge Kooperation der Akteure hin-
wirken.
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Impulsreferat 2 
Humanpotenzialentwicklung  

in Wissenschaft und Forschung

Dr. Philipp Riecken
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur  
des Landes Brandenburg

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr gerne habe ich die Einladung durch das 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Familie angenommen, um auf einige 
Punkte aufmerksam zu machen, die aus der 
Sicht des Ministeriums für Wissenschaft, For-
schung und Kultur für die Humanpotenzialent-
wicklung in Brandenburg von Bedeutung sind. 
Dabei möchte ich mich hier auf die Bereiche 
Wissenschaft und Forschung beschränken. 
Im Unterschied zur offiziellen Terminologie der 
EU-Verordnungen spreche ich hier bewusst 
von Humanpotenzial und nicht von Humanka-
pital. Dieser Begriff wurde innerhalb unseres 
Ministeriums kontrovers diskutiert, weil er sich 
an dem ökonomischen Nutzen von Menschen 
orientiert. Ich denke, dass unterhalb der Ebene 
des Operationellen Programms, das heißt auf 
der Richtlinienebene, eine solche begriffliche 
Unterscheidung durchaus getroffen werden 
kann, ohne dass sich in der Sache Differenzen 
ergeben.

Frau Langhoff hat in ihrem Referat den Rah-
men für den Mitteleinsatz im Schwerpunkt 2 
des ESF beschrieben, der auch für das Wis-
senschaftsministerium zu beachten ist. Dieser 
umfasst zum einen die strategischen Ziele 
für die Humanpotenzialförderung, zu denen 
auch unsere Programme einen Beitrag leisten 
werden. Namentlich geht es darum, das Qua-
lifikationsniveau in Brandenburg zu fördern 
und die Bildungsbeteiligung zu verbessern. 
Zum anderen haben wir aber auch das Quer-
schnittsziel der Geschlechtergerechtigkeit 
mit aufgegriffen und in unsere Überlegungen 
einfließen lassen.
Bereits in der Förderperiode bis 2006 konnten 
unter der Federführung des MASGF Projekte 
zur Stärkung des Humanpotenzials etwa an 
Hochschulen realisiert werden. Erstmalig 
werden in der neuen Förderperiode durch das 

Wissenschaftsressort nun eigenverantwortlich 
Mittel eingesetzt, um die ESF-Ziele auch aus 
wissenschafts- und forschungspolitischer 
Perspektive konsequent zu verfolgen. Der 
Gesamtumfang der auf unser Ministerium 
entfallenden ESF-Mittel beläuft sich auf knapp 
22 Millionen Euro; hiervon sollen etwa 16 
Millionen Euro für den Bereich Wissenschaft 
und Forschung eingesetzt werden.
Seit das Operationelle Programm für Bran-
denburg erarbeitet und abgestimmt wurde, 
also seit dem Frühjahr dieses Jahres, hat 
auch das MWFK konzeptionelle Vorstellungen 
darüber entwickelt, wie künftig Mittel aus dem 
Europäischen Sozialfonds für Wissenschaft 
und Kultur eingesetzt werden können. In den 
ersten Abstimmungsgesprächen mit dem 
MASGF zeigte sich, dass die Ministerien 
ein gemeinsames Interesse daran haben, 
die Fördergelder konzentriert einzusetzen. 
Gemeinsames Ziel ist es deshalb, die Mittel 
für Wissenschaft und Forschung in nur einer 
Richtlinie zu bündeln. Diese ist dem Schwer-
punkt 2 des Operationellen Programms und 
damit unmittelbar der Humanpotenzialentwick-
lung zugeordnet.
Zentrale inhaltliche Anliegen aus Sicht des Wis-
senschaftsministeriums sind zum einen eine 
verstärkte Förderung des höher qualifizierten 
Nachwuchses; diese bildet einen wesentlichen 
Baustein innerhalb der Anstrengungen für eine 
höhere Qualifikation von Brandenburgerinnen 
und Brandenburgern. Zum anderen geht es 
darum, das bereits heute vorhandene famili-
enfreundliche Umfeld an den Brandenburger 
Hochschulen weiterzuentwickeln. Ausgehend 
von diesen wissenschaftspolitischen Zielset-
zungen hat das Ministerium sodann die ein-
zelnen Programmteile der künftigen Richtlinie 
entwickelt.

Ausgangspunkt und wichtige Voraussetzung 
für eine Förderung von hoch qualifizierten 
Personen, seien es Studierende, seien es 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 
ist die Hochschullandschaft Brandenburgs. 
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Mit den neun staatlichen Hochschulen – drei 
Universitäten, fünf Fachhochschulen und 
einer Kunsthochschule – verfügt das Land 
über ein breites Spektrum an hochschulischer 
Ausbildung.
Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist 
die Neigung, nach dem Abitur ein Studium 
aufzunehmen, in Brandenburg zum Teil ge-
ringer ausgeprägt. Um das eigene Human-
potenzial in Brandenburg besser zu nutzen, 
sind Maßnahmen vorgesehen, um gezielt die 
Studierendenquote zu erhöhen. Dies ist nicht 
zuletzt deshalb von Bedeutung, weil sich im-
mer deutlicher ein erhöhter Fachkräftebedarf 
abzeichnet. Vielfach werden die künftigen 
Fachkräfte mit hohen Qualifikationsanforde-
rungen konfrontiert werden. Aus diesem Grund 
spielen hierbei die Brandenburger Hochschu-
len und besonders die Fachhochschulen mit 
ihren anwendungsorientierten Studiengängen 
eine immer größere Rolle.
Die beiden „Nahtstellen“ in der Ausbildungs-
biografie von Studierenden – der Zeitraum des 
Übergangs von der Schule zur Hochschule 
einerseits und der Übergang in das Erwerbs-
leben nach Abschluss des Studiums anderer-
seits – stehen im Zentrum der konzeptionellen 
Überlegungen für den Mitteleinsatz durch das 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur.
Hierzu möchte ich einige Beispiele für Einzel-
vorhaben benennen. Zu den Maßnahmen im 
Rahmen des Übergangs von der schulischen 
zur hochschulischen Ausbildung gehört auch 
das bisherige erfolgreiche Programm JUWEL, 
durch das Schülerinnen in einer Sommeruni-
versität die Gelegenheit haben, ein Studium 
in naturwissenschaftlichen Fächern näher 
kennen zu lernen. Dieses Programm könnte 
in erweiterter und modifizierter Form neu 
aufgelegt werden. Auch durch den Einsatz so 
genannter Schüleralumni kann der Übergang 
in die Hochschule unterstützt werden. In 
einem solchen Alumniprogramm besuchen 
ehemalige Schüler ihre eigene Schule in Bran-
denburg und berichten von ihren Erfahrungen 

im Studium an einer Hochschule des Landes. 
Ein weiteres Beispiel ist in diesem Zusammen-
hang die Schulung studentischer Tutoren, die 
dazu dient, die Beratung von Studierenden der 
Anfangssemester zu verbessern und ihnen bei 
der Orientierung im Studium zu helfen.
Beim Übergang in das Berufsleben nach 
Abschluss des Studiums sind beispielsweise 
Qualifikationsmaßnahmen für Studierende 
durch die Vermittlung so genannter Soft Skills 
geplant. In einigen Hochschulen existieren 
bereits heute so genannte Career-Services, 
das heißt, Anlaufstellen, in denen die künftigen 
Bewerberinnen und Bewerber lernen, wie sie 
sich nicht nur fachlich, sondern auch in ihrem 
persönlichen Auftreten erfolgreich präsentie-
ren können. Eine weitere wichtige Aufgabe 
besteht in Maßnahmen zur Herstellung von 
Kontakten zwischen Studierenden und poten-
ziellen Arbeitgebern.
Die Brandenburger Hochschulen sind bereits 
seit längerer Zeit darum bemüht, ein familien-
gerechtes Umfeld für Studierende zu schaffen. 
Über Möglichkeiten der Kita-Betreuung für Kin-
der hinaus sollen Konzepte gefördert werden, 
die das Studium so flexibel gestalten, dass 
die Belange von jungen Eltern, insbesondere 
Frauen, besonders berücksichtigt werden. 
Dem Thema kommt eine Querschnittsbedeu-
tung für die Richtlinie insgesamt zu. Es wird 
aber auch noch einmal ausdrücklich in einem 
eigenen Programmteil verankert.
Dieser Bestandteil, überschrieben mit „Le-
benslanges Lernen und Familiengerechte 
Hochschule“ konzentriert sich auf die Ver-
einbarkeit von Familie und Studium, ist aber 
zugleich forschungsorientiert. Die wissen-
schaftliche Nachwuchsförderung setzt dabei 
nach dem Studium an und richtet sich beson-
ders an Frauen, die den Weg einer Karriere 
im Wissenschafts- und Forschungsbereich 
einschlagen wollen.

Zusammenfassend besteht danach die künf-
tige Richtlinie aus drei Maßnahmeblöcken 
oder Programmteilen:



��

Humanpotenzialentwicklung  
in Wissenschaft und Forschung

Der Verbesserung des Übergangs von der 
Schule zur Hochschule,
der Verbesserung des Übergangs von der 
Hochschule in die Erwerbstätigkeit und
dem Lebenslangen Lernen und der För-
derung familiengerechter Rahmenbedin-
gungen im Studium.

1.

2.

3.



��



��

Ewald Schürmann
Freier Journalist 

Ursachenforschung zur geringen 
Studierneigung in Brandenburg
Zur Frage der geringen Studierneigung der 
Hochschulberechtigten in Brandenburg be-
richtete Gerhard Buchholz vom Ministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kultur des 
Landes Brandenburg (MWFK) über eine Stu-
die, die zurzeit vom Ministerium zu diesem 
Thema erarbeitet wird. Bislang konnten eine 
Reihe von Gründen ermittelt werden, ohne 
dabei im Schwerpunkt eine einzelne Ursache 
benennen zu können. So fiele beispielsweise 
auf, dass in Brandenburg im bundesdeutschen 
Durchschnitt viele Frauen die Hochschul-
berechtigung erwerben, allerdings auch die 
geringste Studierneigung zeigen würden. 
Michael Zaske gab einen Hinweis auf einen 
Modellversuch, den das Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Familie (MASGF) 
mit ESF-Mitteln an der Fachhochschule 
Brandenburg fördert und aus dem ebenfalls 
die Erkenntnis kommt, dass in Brandenburg 
neben Mecklenburg-Vorpommern bundesweit 
die geringste Studierquote ermittelt wurde. 
Als eine der Ursache wurde ermittelt, dass 
Jugendliche in Brandenburg ihre Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt nach einem Studium 
als gering einschätzen und deshalb den 
Hochschulbesuch als zu riskante Investition 
betrachten. Michael Zaske fügte noch die Ver-
mutung an, dass diese Begründung wohl auch 
vor dem Hintergrund zu sehen sei, dass die 
Jugendlichen aus Familien ohne Studiener-
fahrung stammten und durch „Bildungsferne“ 
geprägt seien.
Zu dem durch Prognosen belegten dra-
matischen Rückgang der studierfähigen 
Brandenburger jungen Menschen nannte Dr. 
Philipp Riecken (MWFK) Anstrengungen der 
Hochschulen, ihre Attraktivität zu erhöhen, um 
auswärtige Studenten ins Land zu holen.
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Familienfreundlichkeit als Markenzeichen 
Brandenburger Hochschulen stärken
Ein Einwand wurde gegen die familienge-
rechte Hochschule genannt: Es sei für die 
Studenten wohl besser, zuerst ihr Studium zu 
absolvieren und danach Kinder zu bekommen, 
da die Ansprüche an ein Studium zu hoch 
seien, um gleichzeitig eine Familie gründen 
zu können. Dem widersprach Dr. Philipp 
Riecken mit dem Hinweis auf den dezidierten 
Wunsch der Bildungsministerin, die gerade in 
Brandenburg erreichen wolle, dass Studien- 
und Familienplanung in Einklang gebracht 
werden könnten. Im nationalen Wettbewerb 
der Hochschullandschaft werde hier ein 
Markenzeichen des Landes erkannt, das als 
Alleinstellungsmerkmal den Brandenburger 
Einrichtungen noch mehr Attraktivität verlei-
hen soll. In diesem Bereich seien schon viele 
Anstrengungen vom Bildungsministerium un-
ternommen worden, die nun durch ESF-Mittel 
verstärkt werden könnten.
Sieglinde Fischer von der Stadtverwaltung 
Brandenburg an der Havel beschrieb die 
Studienzeit als günstige Lebensphase für die 
Familiengründung. Vor allem für Frauen sei 
die Vereinbarkeit von Studium und Familie 
deshalb eine wichtige Forderung im Sinne 
einer Gleichstellungspolitik. In der Berufspha-
se wäre ein zwischenzeitlicher Ausstieg viel 
schwieriger, zumal die Rückkehr in den Betrieb 
und die alte Position nicht immer gewährleistet 
werde. Als weiteres Argument nannte Chris-
tel Langhoff (MASGF) die Möglichkeit, für 
Frauen, nach der Familiengründungsphase 
und den ersten Jahren der Kindererziehung 
ein Studium aufzunehmen, wobei allerdings 
auch in diesem Fall die Rahmenbedingungen 
für Familien an den Hochschulen günstig sein 
müssten. Es wäre festgestellt worden, dass 
in Brandenburg viele Frauen die Zugangsbe-
rechtigung für eine Hochschule besäßen, aller-
dings davon kaum Gebrauch machen würden. 
Eine familienfreundliche Hochschule käme 
deshalb auch einem späteren Entschluss für 
ein Studium entgegen.
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Dr. Lothar Abicht (Institut für Strukturpolitik 
und Wirtschaftsförderung, Halle) merkte dazu 
an, dass eine der Münchner Hochschulen, 
die im bundesweiten Leistungswettbewerb 
als Exzellenzhochschule ausgezeichnet wur-
de, einen großen Teil der Geldprämie in den 
Aufbau der Kinderbetreuung geben wolle, um 
in diesem Bereich einen Entwicklungssprung 
zu vollziehen. Dies verdeutliche einmal mehr, 
wie wichtig von den Hochschulen die Famili-
enfreundlichkeit bewertet würde.

Hochschulen dichter an Branchen-
Kompetenzfelder heranführen
Dr. Gerhard Richter vom IMU Institut für Me-
dienforschung und Urbanistik GmbH forderte 
mehr Spielraum für Branchenanalysen in 
der nächsten ESF-Förderperiode. So ließe 
sich beispielsweise aufzeigen, wie stark in 
Brandenburg in den letzten Jahren der Fach-
kräftebedarf gestiegen sei. Er nannte die KFZ-
Branche mit wachsenden Arbeitsplatzzahlen 
zwischen 1999 und 2005 von 35 Prozent, die 
Mess-, Steuer- und Regeltechnik und Optik 
mit 30 Prozent, die Elektrizität mit etwa 20 
Prozent und weitere Zuwächse in Branchen für 
hoch qualifiziertes Fachpersonal. Daraus wird 
deutlich, wie wichtig es ist, neue Fachleute 
auszubilden, zumal sonst die Gefahr der Ero-
sion der betrieblichen Basis droht. Durch ein 
entsprechendes Gegensteuern durch Orientie-
rung auf die entsprechenden Branchenfelder 
kann dem abgeholfen werden. Für den Nach-
wuchs können so konkrete Berufsperspektiven 
beschrieben werden, die durch die Analysen 
eine perspektivische Grundlage erhalten.
Dr. Philipp Riecken legte dar, dass das 
Wissenschaftsministerium ab 2001 begann, 
Wirtschaftsfelder für den Aufbau von Studi-
engängen zu identifizieren. Dabei wurden die 
Hochschulen aufgefordert, insbesondere für 
Berufe in den Wachstumsbranchen innova-
tive Studiengänge zu entwickeln. Die dabei 
gemachten positiven Erfahrungen von dualen 
Konzepten des Studiums sind eine Grundlage 
für weiterführende Ansätze in der neuen För-
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derperiode. Um den Kontakt zwischen Wirt-
schaft und Hochschulen einfacher herstellen 
zu können, sollen an den Hochschulen Anlauf-
punkte und Schaltstellen installiert werden.

Regionale Bindung von Brandenburger 
Hochschulabsolventen
Dr. Lothar Abicht sprach das Problem der Ab-
wanderung von Brandenburger Hochschulab-
solventen an und nannte als Extremwert in den 
technischen Fächern von bis zu 90 Prozent. 
Andererseits gebe es auch Fächer mit einer 
regionalen Berufsperspektive, da erreichten 
die Bindungsquoten bis zu 50 Prozent. Vor 
diesem Hintergrund seien die kooperativen 
Forschungsnetzwerke von Interesse. Dass 
es notwendig sei, die Zahl der Studenten in 
Brandenburg zu erhöhen, indem schon bei den 
Schülern der Wunsch zu studieren geweckt 
werde, betonte auch Dr. Gerhard Richter 
und hob die frühe Bindung an potenzielle 
Arbeitsplätze in der Brandenburger Wirtschaft 
hervor, weil dadurch die Berufsperspektiven 
konkretisiert werden könnten. Die Stärkung 
der Bindungskraft der Betriebe wurde in der 
Diskussion als innerbetriebliche Strategie der 
Personalentwicklung bezeichnet. Hier müss-
ten die Betriebe darin unterstützt werden, ihre 
eigene Attraktivität zu erhöhen. Sonst wan-
derten zu viele Hochqualifizierte ab und die 
Betriebe wiederum verlören ihre Motivation, 
sich in der Ausbildung zu engagieren.

Steigender Personalbedarf an 
Akademikern in den Betrieben
Auf die Frage von Dr. Uwe Gluntz von der 
Gesellschaft zur Personalentwicklung Nord, 
wie die Förderrichtlinie der Erhöhung des 
Akademikeranteils bei den Beschäftigten in 
Brandenburger Betrieben begründet wird und 
ob dem ein Monitoring zugrunde liegt, bestätig-
te Christel Langhoff, dass sich entsprechende 
Bedarfslagen in einzelnen Branchen heraus-
kristallisiert hätten, für die das Potenzial ver-
stärkt werden müsse. Herr Gluntz wies auf den 
Punkt hin, dass aus demografischen Gründen 
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das bestehende akademische Führungsperso-
nal in der Brandenburger Wirtschaft in naher 
Zukunft ausgewechselt werden müsse. Micha-
el Zaske machte auf noch längere Perspekti-
ven und eine weiterführende Themensamm-
lung bis 2007 und 2013 aufmerksam, wo die 
gezielte Nachakquisition von Führungskräften 
in den Betrieben anstehen wird.
Ulrich Lehmann von der IHK Frankfurt (Oder) 
stellte fest, dass es bei den beruflichen Spe-
zialisierungen hinsichtlich einzelner Branchen 
zu erheblichen Differenzierungen kommt. Dies 
betreffe sowohl die Facharbeiter als auch in 
noch stärkerem Maße den Ingenieurnach-
wuchs, der die Studiengänge Bachelor/Master 
durchlaufe. Hier griffe nun die geplante Förder-
richtlinie des Ministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur zu kurz, wenn sie nicht 
stärker die Betriebe in den Ausbildungsgang 
mit einbinde. Indem junge Menschen etwa 
durch Praktika in die Betriebe kämen, kön-
nen sie auch konkreter erkennen, welcher 
Studiengang für sie aussichtsreich und eine 
Möglichkeit für eine spätere Beschäftigung 
realistisch sei. Dadurch wiederum werde ein 
Studium zu einer kalkulierbaren Größe in der 
Lebens-/Karriereplanung.
Zum Thema Verbesserung der Beziehung 
Schule–Hochschule und Hochschule–Be-
schäftigung informierte Reiner Heinze von 
der TÜV Rheinland Akademie GmbH über ein 
Vorhaben der TÜV-Akademie mit der Fach-
hochschule Lausitz, einen dualen Studiengang 
in Kooperation mit der Kunststoffindustrie 
einzurichten. Dabei soll folgende Kette ein-
gerichtet werden: Schule–Ausbildung–Aus-
bildung im Betrieb–Hochschulstudium, die 
miteinander durch den Wechsel von Theorie 
und Praxis verzahnt sind. Das Ziel dieses 
Ausbildungsganges solle die Heranbildung 
von mittleren Führungskräften sein, die aus 
den Master- bzw. Bachelor-Studiengängen 
hervorgehen könnten. Es sei wünschenswert, 
wenn dieses Modell mit ESF-Mitteln gefördert 
würde, weil für die Klein- und mittelständischen 
Unternehmen eine nicht unerhebliche finan-
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zielle Belastung über längere Zeit bei solchen 
Praxis-Theorie-Modellen anfalle.
Dr. Philipp Riecken nahm es als Anregung auf, 
noch stärker auf die Bedarfe in den Betrieben 
einzugehen und entsprechend die Ausbildung 
darauf auszurichten. Auch die Anregung, 
Tandems zu bilden, wäre als Initiative für die 
Schüleralumni denkbar. Grundsätzlich seien 
bei vielen Anregungen die damit verbundenen 
Erwartungen zu dämpfen, da der Mitteleinsatz 
bei 16 Millionen Euro auf neun Hochschulen 
verteilt in der nächsten ESF-Förderperiode 
eher zur Konzentration auf Kompetenzfelder 
führen wird.

Verbundausbildung als Form der 
betrieblichen Ausbildung in Brandenburg 
notwendig und ausbaufähig
Reiner Heinze stellte fest, dass für Auszu-
bildende mit Zusatzqualifikation ein starker 
Bindeeffekt in den Betrieben erreicht worden 
und damit also eine starke Nachhaltigkeit 
der Maßnahme nachgewiesen sei. Er wollte 
wissen, wie mit dieser ESF-Richtlinie in Zu-
kunft weiter verfahren werde. Michael Zaske 
bestätigte, dass in der Verbundausbildung die 
Zusatzqualifikation als bewährtes Element 
anerkannt sei und mit Sicherheit in der nächs-
ten Förderperiode in der Verbundrichtlinie 
weitergeführt werde. Zu überlegen sei noch, 
ob bewährte Elemente – zu nennen sei neben 
der Zusatzqualifikation die Internationalisie-
rung der Verbundausbildung – noch stärker 
unterlegt werden sollten.
Michael Zaske bestätigte, die Zahl der Be-
triebe, die für die Verbundausbildung gewon-
nen werden müssen, noch mehr zu erhöhen. 
Als Spielart der betrieblichen Bildung habe 
sich die Verbundausbildung angesichts der be-
stehenden Probleme bei der Berufsausbildung 
in den einzelnen Betrieben bewährt.

Netzwerke bekommen eigene Richtlinie
Die Praxis der bisherigen Richtlinie für die 
Netzwerke habe gezeigt, dass der Rahmen 
in der Richtlinie der Kompetenzentwicklung 
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zu eng sei, begründete Michael Zaske die 
Entscheidung, den Netzwerken eine eigene 
Richtlinie zu geben und sie für weitere Aspekte 
zu öffnen. Hierin ließen sich dann auch solche 
Netzwerke, wie zum Beispiel zur Berufsorien-
tierung oder zum Wissenstransfer zuordnen. 
Als weiteres Beispiel seien die regionalen 
Initiativpartner zu nennen, die als Netzwerk 
bislang noch gar nicht als Fördergegenstand 
definiert werden könnten.

Qualität der außerbetrieblichen 
Ausbildung nach Maßgabe der 
Anforderungen der Wirtschaft erhöhen
Michael Zaske empfahl, die außerbetrieb-
lichen Maßnahmen in Brandenburg einer 
kritischen Diskussion zu unterziehen. Unter 
außerbetriebliche Maßnahmen würden alle 
Maßnahmen bezeichnet, die unter dem Lü-
ckenschlussprogramm – das in der nächsten 
Förderperiode nicht erhöht werde – liefen. 
Darüber hinaus würden auch die Plätze dar-
unter gefasst, die von den Arbeitsagenturen 
und Trägern der Grundsicherung angeboten 
würden. Hier würden nun Probleme bei der 
Einlösung der Anforderung an eine dem Bedarf 
der regionalen Wirtschaft gerechte Qualifizie-
rung festgestellt. Als kritischer Punkt sei eine 
restriktive Formulierung des SGB III, nach 
dem nicht mehr marktbenachteiligte arbeits-
lose Jugendliche Zugang zu den Maßnahmen 
hätten, sondern nur noch sozial benachteiligte 
Jugendliche, deren Benachteiligung in ihrer 
Person liege. Für diese Maßnahmen werde 
es zunehmend schwieriger, wenn es nicht 
mehr darum gehe, quantitativ genügend Plätze 
anzubieten, sondern den Maßstab an die An-
forderungen der Betriebe anzulegen, um nach 
Abschluss der Maßnahme im Arbeitsmarkt 
Fuß zu fassen.

Einseitige Förderung von 
Bildungsinvestitionen in die Jugend 
– Vernachlässigung der Älteren?
Hélène Clark von der Europäischen Kommis-
sion äußerte als kritische Beobachtung die zu 

Verbesserung des Humankapitals 
Zusammenfassung der Diskussion

starke Betonung der Bildungsinvestitionen in 
die Jugend. Bei einem europäischen Konzept 
des lebenslangen Lernens sei es aber notwen-
dig, auch die älteren Generationen in der Be-
ruflichen Weiterbildung zu berücksichtigen.
Michael Zaske erläuterte im Hinblick auf 
Hélène Clarks Einwand die Systematik der 
Brandenburger Förderung: Der erste Schwer-
punkt legt einen starken Fokus auf die Jugend, 
weil die Landesregierung das Brandenburger 
Ausbildungsplatzversprechen (jedem Jugend-
lichen, der will und kann, wird ein Angebot ge-
macht) einlösen wolle. Hier seien Förderungen 
notwendig, die Probleme an der ersten und 
zweiten Schwelle, also sowohl beim Übergang 
in die Berufsausbildung als auch in den Beruf, 
lösen müssten. Der zweite Schwerpunkt ist 
die Kompetenzentwicklung von Beschäf-
tigten in den Betrieben. Diese Richtlinie wird 
konsequent ausgebaut, angefangen im Jahr 
2000 mit einem Budget von 500.000 Euro pro 
Jahr, wobei das Budget inzwischen um 13-
mal höher liegt und noch weiter in der neuen 
Förderperiode ausgebaut werden soll. Hélène 
Clark stellte dazu fest, dass es ein Ungleich-
gewicht zwischen der Förderung der Erstaus-
bildung und der Weiterbildung in Brandenburg 
gebe. Michael Zaske begründete dies mit der 
Betriebsstruktur im Land, die noch nicht im 
Sinne der Ausbildung so leistungsfähig sei, 
um jungen Menschen eine Berufsausbildung 
bieten zu können. Deshalb werde versucht, 
durch neue Formen der Ausbildung – zum 
Beispiel durch Modularisierung – die Betriebe 
zu entlasten. Dabei würden auch Erfolge 
sichtbar, indem immer mehr Betriebe in die 
Ausbildungsinitiativen einbezogen würden. 
Über diesen schrittweisen Weg würden auch 
Betriebe, die noch nicht formal über eine 
Ausbildungsberechtigung verfügten, zunächst 
durch einzelne anerkannte Module allmählich 
in den Kreis der ausbildungsberechtigten Be-
triebe hineingezogen.
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Regionaler Lotsendienst für 
benachteiligte Jugendliche  
hat sich bewährt
In Verbindung mit der betrieblichen Ausbildung 
und der Schwierigkeit, geeignete Bewerber 
für die Betriebe zu finden, wurden in der Dis-
kussion die Stichworte Bewerbermatching 
und Lotsendienste genannt. Michael Zaske 
beschrieb dazu den erfolgreichen regionalen 
Lotsendienst für benachteiligte Jugendliche, 
der aus einer INNOPUNKT-Kampagne für 
Jugendliche mit schlechten Startchancen 
hervorging und Anregungen eines Modells 
zur individuellen Beratung und Begleitung 
von Jugendlichen aus den Abschlussklassen 
in die betriebliche Ausbildung aus Finnland 
aufnahm. Eine solche Form des Abholens von 
Jugendlichen und Herausarbeitens von Stär-
ken, die auf den ersten Blick zwar nicht dem 
schulischen Leistungsystem entsprächen, 
entdecke aber Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
die für einen Arbeitgeber interessant sein 
könnten, habe sich bewährt. Zudem war für 
dieses Modell wichtig, die Jugendlichen auch 
während ihrer betrieblichen Ausbildung noch 
einige Zeit zu begleiten. So konnte ein Träger 
500 Jugendliche in zwei Jahren in einen be-
trieblichen Ausbildungsplatz bringen. Zudem 
war diese Maßnahme mit etwa 4000 Euro pro 
betrieblichen Platz und Jugendlichen sehr 
günstig. Dieser Ansatz ist inzwischen auch 
von anderen Trägern der Grundsicherung 
übernommen worden. Michael Zaske erkannte 
hierin ein gelungenes Modell für Innovationen 
mit Hilfe von Mitteln des ESF, die nach ihrer 
Erprobung dann zum Mainstream werden 
könnten und in die Breite wirkten.

Schlussworte
Dr. Phillip Riecken hob die Verabredung einer 
stärkeren Kooperation zwischen dem Wissen-
schafts- und Arbeitsministerium hervor, damit 
man sich noch im Jahr 2006 auf die Richtlinien 
verständigen könnte, um dann Anfang 2007 
das Notifizierungsverfahren einzuleiten. Damit 
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wären die notwendigen Voraussetzungen ge-
schaffen, um sofort mit dem Inkrafttreten des 
Operationellen Programms mit der Förderung 
von Projekten starten zu können.
Christel Langhoff erkannte in der Diskus-
sion des Forums noch einige Aspekte, die 
das Operationelle Programm komplettieren 
könnten. So zum Beispiel die Bindungskraft 
der Betriebe für qualifizierte Mitarbeiter, die 
Investition nicht nur in jüngere, sondern auch 
in ältere Köpfe sowie die Verbesserung der 
Branchenanalysen und damit verbunden 
die Nachakquisition von Führungskräften in 
Unternehmen.
Michael Zaske machte für den Bereich Ausbil-
dung auf ein Planungsgutachten aufmerksam, 
das noch bis Ende 2007 weitergeführt und die 
Implementierung partnerschaftlich gestalten 
werde und Schlussfolgerungen aus den ersten 
Kinderkrankheiten in Form von Änderungen 
vornehmen dürfte. Die so gewonnenen neuen 
Elemente würden dann in das Operationelle 
Programm aufgenommen.
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Dr. Barbara Nussbaum
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Familie des Landes Brandenburg

Mein Vortrag wird sich damit beschäftigen, 
wie die einzelnen strategischen Ziele, die für 
das gesamte Operationelle Programm aus der 
sozioökonomischen Analyse abgeleitet wur-
den, für den Förderschwerpunkt 3 untersetzt 
werden können, welche spezifischen Ziele 
damit verbunden sind und wie die Zielerrei-
chung gemessen werden soll. Außerdem 
werden wir auch schon ganz konkret einzel-
ne operative Ziele und die dazugehörigen 
Förderprogramme betrachten, soweit diese 
bekannt sind.

Zur Erinnerung: Die strategischen Ziele des 
ESF-Einsatzes in Brandenburg sind 

Verbesserung der Strategiefähigkeit von 
Unternehmen,
Verbesserung der Bildungsbeteiligung,
Effizienzsteigerung durch Erweiterung von 
Handlungsmöglichkeiten der Akteure am 
Arbeitsmarkt,
Stärkung der sozialen Beziehungen gesell-
schaftlicher Akteure und
Verbesserung der Qualifikationssysteme 
in Brandenburg.

Hinzu kommt jedoch, dass wir „quer“ dazu, 
das heißt, bei allen diesen Überlegungen, die 
Querschnittsziele bzw. die horizontalen Ziele 
mitdenken müssen. Als Querschnittsziele/ 
horizontale Ziele gelten Geschlechtergerech-
tigkeit, Nachhaltige Entwicklung, Gestaltung 
des demografischen Wandels und seiner 
Folgen, Nutzung der Chancen transnationaler 
Zusammenarbeit sowie Fördern und Beför-
dern arbeitspolitischer Innovationen. Da alle 
Förderungen in Schwerpunkt 3 darauf zielen, 
Erwerbschancen für Bevölkerungsgruppen zu 
erhöhen, die aufgrund bestimmter Merkmale 
wie Geschlecht, Alter und fehlende Bildungs-
abschlüsse auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt 
sind, kommt gerade der sozialen Dimension 
der Nachhaltigen Entwicklung und der Gestal-

•

•
•

•

•
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tung des demografischen Wandels und seiner 
Folgen in diesem Schwerpunkt besondere 
Bedeutung zu. Es geht dabei in erster Linie 
um nachhaltige Konzepte zum Abbau der Ar-
beitslosigkeit, im Besonderen von Jugend- und 
Langzeitarbeitslosigkeit, zum Erhalt der Be-
schäftigungsfähigkeit von Beschäftigten und 
Arbeitslosen und um die aktive Gestaltung des 
demografischen Wandels, der durch Abnahme 
der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter und 
einen sich abzeichnenden drohenden Fach-
kräftemangel gekennzeichnet ist. Deshalb ist 
es so wichtig, in diesem Schwerpunkt unsere 
Anstrengungen darauf zu richten, langfristig 
die Erwerbstätigenquote zu steigern, die Ver-
einbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu 
verbessern und Migranten und Migrantinnen 
beruflich besser zu integrieren.

Der Zusammenhang der 
Förderschwerpunkte mit den Zielen  
der Lissabon-Strategie
Im Schwerpunkt 3 sollen etwa 38 Prozent der 
ESF-Mittel eingesetzt werden. Alle in diesem 
Schwerpunkt geförderten Maßnahmen sollen 
auch einen Beitrag zur Verwirklichung der Stra-
tegie von Lissabon leisten. Das heißt konkret, 
dass es sich um Beiträge zu Konzepten für die 
Eingliederung oder Wiedereingliederung von 
benachteiligten Personen in das Erwerbsleben 
handelt oder um die Bekämpfung von Diskri-
minierung beim Zugang zum Arbeitsmarkt und 
beim Vorankommen auf dem Arbeitsmarkt, die 
Förderung der Akzeptanz von Unterschiedlich-
keit am Arbeitsplatz bzw. um die Durchführung 
aktiver und präventiver Maßnahmen auf dem 
Arbeitsmarkt. In geringerem Umfang sollen 
auch spezifische Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Zugangs von Frauen zur Beschäfti-
gung gefördert werden sowie zur Erhöhung 
der dauerhaften Beteiligung von Frauen am 
Erwerbsleben und zur Verbesserung ihres 
beruflichen Fortkommens, zum Abbau der 
geschlechtsspezifischen Segregation auf dem 
Arbeitsmarkt und Maßnahmen zur besseren 
Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben. 



��

Hierzu gehören beispielsweise die Erleichte-
rung des Zugangs zur Kinderbetreuung und 
zu Betreuungsmaßnahmen für abhängige Per-
sonen. Gefördert werden ferner spezifische 
Maßnahmen zur Erhöhung der Teilnahme von 
Migranten und Migrantinnen am Erwerbsleben 
und damit ihrer sozialen Eingliederung.

Die Umsetzung der strategischen Ziele im 
Förderschwerpunkt 3
Nachdem wir uns die Querschnittsziele bzw. 
die horizontalen Ziele und die Lissabon-Stra-
tegie vergegenwärtigt haben, komme ich auf 
die Umsetzung der fünf strategischen Ziele im 
Schwerpunkt 3 zu sprechen.

Ziel „Verbesserung der Strategiefähigkeit 
von Unternehmen“
Das strategische Ziel „Verbesserung der Stra-
tegiefähigkeit von Unternehmen“ wird mit dem 
spezifischen Ziel „Erhöhung der Erwerbsbetei-
ligung von Frauen in Zukunftsbranchen“ unter-
setzt. Das Problem in Brandenburg ist, dass 
gerade junge Frauen mit abgeschlossener 
Berufsausbildung abwandern. Dem wollen 
wir mit dem Operativen Ziel „Erleichterung 
des Berufseinstiegs von jungen Frauen mit 
abgeschlossener Berufsausbildung“ entge-
genwirken. Mit der Orientierung auf Zukunfts-
branchen wollen wir zudem zur Behebung des 
geschlechtsspezifischen Ungleichgewichts auf 
dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt beitragen. 
Mit der 13. INNOPUNKT-Kampagne „Perspek-
tiven für junge qualifizierte Frauen im Land 
Brandenburg“ gibt es bereits Erfahrungen, 
welche Förderansätze sich bewährt haben.

Ziel „Verbesserung der (kontinuierlichen) 
Bildungsbeteiligung“
Dem strategischen Ziel „Verbesserung der 
(kontinuierlichen) Bildungsbeteiligung sollen 
zwei spezifische Ziele zugeordnet werden: 
Zum einen geht es um die Verbesserung der 
Beschäftigungschancen Arbeitsloser, ins-
besondere für ältere und gering qualifizierte 
Arbeitslose, durch berufsbezogene Qualifi-
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zierung. Operative Ziele sind die Erhöhung 
der Beteiligung von Älteren und Geringquali-
fizierten an Qualifizierungsmaßnahmen sowie 
die Aktivierung der „stillen Reserve“ durch 
systematischen Ausbau von Förderangeboten 
für Nichtleistungsbeziehende. Das Ziel besteht 
darin, die individuelle Erwerbsperspektive zu 
verbessern. Zugleich sollen Begabungspoten-
ziale vor allem von Nichtleistungsempfängern 
und der so genannten „stillen Reserve“ ge-
nutzt werden, zu der insbesondere Frauen 
gehören. Bisherige Förderungen, die diesem 
Ziel dienen, sind die „Akademie 50 plus“, das 
Programm „Aktiv für Arbeit“ sowie das „Regio-
nalbudget“. Gleichwohl sind neue innovative 
Ideen in diesem Zusammenhang gefragt.
Ein zweites spezifisches Ziel, das dem glei-
chen oben genannten strategischen Ziel dient, 
ist die Verbesserung der Arbeitsmarktchancen 
von benachteiligten jungen Menschen. Das 
Bestreben ist, eine Verringerung des Anteils 
von Schulabbrechern und Jugendlichen ohne 
Schulabschluss sowie eine Erhöhung der 
Beteiligung junger Arbeitsloser ohne bzw. mit 
abgebrochener Berufsausbildung an berufs-
bezogenen Qualifizierungsmaßnahmen zu 
erreichen. Dabei haben sich verschiedene 
Maßnahmen des Ministeriums für Bildung, Ju-
gend und Sport – wie die berufspädagogischen 
Maßnahmen in der Jugendhilfe und integrierte 
Projekte Schule–Jugendhilfe, ebenso wie die 
Qualifizierung junger Strafgefangener, die 
vom Ministerium der Justiz verantwortet wird 
– bewährt. Diese Förderprogramme sollen 
nach jetzigem Stand der Planungen auch in 
der neuen Förderperiode ab 2007 fortgesetzt 
werden.

Ziel „Effizienz und Erweiterung von 
Handlungsmöglichkeiten der Akteure  
am Arbeitsmarkt“
Das strategische Ziel „Effizienz und Erweite-
rung von Handlungsmöglichkeiten der Akteure 
am Arbeitsmarkt“ wird durch das spezifische 
Ziel „Stärkung der regionalen und lokalen 
Beschäftigungspolitik untersetzt. Dies soll 
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unter anderem konkret in der Umsetzung des 
Operativen Ziels „Entwicklung und Verbreitung 
von kommunalen Projekten zur Beschäf-
tigungsförderung“ erreicht werden. Dabei 
wollen wir an die bisher bewährte Verzahnung 
von Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, wie sie 
bereits durch die ergänzende Förderung von 
Arbeitsbeschaffungs- (ABM) und Strukturan-
passungsmaßnahmen (SAM) im Rahmen der 
Gemeinsamen Richtlinie mehrerer Ressorts 
erfolgt, anknüpfen. Auch im Rahmen der ge-
meinsamen ABM- bzw. SAM-Richtlinien wurde 
in den Bereichen Jugend, Soziales, Sport 
und im Rahmen des Programms „Zukunft im 
Stadtteil“ vor Ort entschieden, welche Projekte 
gefördert werden sollten. Die Änderungen 
der gesetzlichen Regelungen zum Sozialge-
setzbuch II gaben allerdings einen weiteren 
Impuls, die Entscheidungsebene noch stärker 
als bisher in die Regionen zu verlagern und 
die Instrumente der aktiven Arbeitsmarkt-
politik außerdem flexibler zu gestalten. Die 
Regionalbudgets werden bereits modellhaft 
in mehreren Regionen erprobt, sodass eine 
landesweite Einführung dieser Förderung ab 
Mitte 2007 gut vorbereitet ist.

Ziel „Stärkung der sozialen Beziehungen 
gesellschaftlicher Akteure“
Bei dem  strategischen Ziel „Stärkung der sozi-
alen Beziehungen gesellschaftlicher Akteure“, 
das durch das spezifische Ziel „Verbesserung 
der Teilhabe an sozialen und Gemeinwesen 
orientierten Netzwerken“ untersetzt werden 
soll, geht es vor allem darum, soziale Pro-
jekte zu entwickeln und zu verbreiten, die die 
Teilnahme Arbeitsloser am gesellschaftlichen 
Leben fördern. Erfahrungen gibt es dafür in 
erster Linie durch die Förderung von „Haftver-
meidung durch soziale Integration“ und von 
lokalen Initiativen im Land Brandenburg. Die 
Förderung lokaler Initiativen soll zukünftig in 
die Förderung der Regionalbudgets integriert 
werden.
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Ziel „Verbesserung des 
Qualifikationsniveaus in Brandenburg“
Das strategische Ziel „Verbesserung des Qua-
lifikationsniveaus in Brandenburg“ soll in die-
sem Förderschwerpunkt durch das spezifische 
Ziel „Entwicklung neuer Zugangsstrategien 
für Problemgruppen am Arbeitsmarkt“ unter-
setzt werden. Das bedeutet, dass adäquate 
Qualifizierungsformen für Geringqualifizierte 
modellhaft entwickelt und erprobt werden 
sollen. Erfahrungen gibt es dafür zum Beispiel 
mit dem Programm AMIGA.

Transnationale Aspekte
Ansatzpunkte für die Umsetzung transnatio-
naler Aspekte sehe ich in diesem Schwerpunkt 
vorrangig im Bereich von Netzwerken und 
Erfahrungsaustauschen in Projekten, die den 
Berufeinstieg junger Frauen in Zukunftsbran-
chen befördern sollen. Aber auch in sozialen 
und gemeinwesenorientierten Netzwerken 
kann durch Transnationalität ein Beitrag zu 
gegenseitigem Verständnis, Toleranz und zum 
Abbau von Vorurteilen geleistet werden.

Ergebnisindikatoren zur Messung der 
Zielerreichung
Wichtig ist, dass für alle spezifischen Ziele 
und die entsprechenden Förderprogramme 
die zu erreichenden Ergebnisindikatoren klar 
benannt und messbar sein müssen. Ergeb-
nisindikatoren dürfen nicht mit Output-Indika-
toren, wie beispielsweise Zahl der geförderten 
Personen, Zahl der Qualifizierungsstunden 
etc. verwechselt werden. Ergebnisindikatoren 
müssen die Zielerreichung der genannten 
spezifischen Ziele messen, wie zum Beispiel 
die Übergangsquote in versicherungspflichtige 
Beschäftigung bestimmter nicht beschäftigter 
Personengruppen, die Schulabbrecherquote, 
die Beschäftigungsquote von Frauen in Zu-
kunftsbranchen oder der Anteil junger Arbeits-
loser unter 25 Jahre ohne Berufsabschluss.
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Finanzielle Ausstattung des 
Förderschwerpunktes 3
Zum Abschluss möchte ich ganz kurz etwas 
zur geplanten finanziellen Ausstattung sagen: 
Insgesamt sollen nach jetzigem Planungsstand 
des Operationellen Programms 38,4 Prozent 
oder etwa 238 Millionen Euro in Schwerpunkt 
3 eingesetzt werden. Pro Jahr  stehen damit 
etwa 34 Millionen Euro zur Verfügung. Dies ist 
etwas mehr als die im Jahr 2005 verausgabten 
31,7 Millionen Euro, die für Förderprogramme, 
die diesem Schwerpunkt zugeordnet werden 
könnten, eingesetzt wurden. Eine völlig neue 
Situation ergibt sich allerdings im Hinblick auf 
die Teilung des Landes Brandenburg in zwei 
verschiedene Fördergebiete. Konkret heißt 
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das, dass im Nordosten 56,8 Prozent der Mit-
tel einzusetzen sind, im bevölkerungsstarken 
Südwesten jedoch nur 43,2 Prozent. Im Jahr 
2005 lag die Verteilung der Fördermittel auf 
diese beiden Gebiete in den entsprechenden 
Förderprogrammen bei 48,6 Prozent im Nord-
osten und 51,4 Prozent im Südwesten. Das 
bedeutet in der Konsequenz, dass im Süd-
westen, wie in allen Förderschwerpunkten in 
Zukunft, deutlich weniger Mittel zur Verfügung 
stehen werden, während sich die Situation im 
Nordosten leicht verbessert. Die konkreten 
Auswirkungen auf die einzelnen Förderpro-
gramme müssen in Zukunft mitgedacht und 
klug gesteuert werden.

Anlage:
Abbildung: Übersicht zu Zielen und Indikatoren im Förderschwerpunkt 3

Strategische Ziele Spezifische Ziele Ergebnisindikatoren Operative Ziele Output-Indikatoren

Verbesserung der  
Strategiefähigkeit von 
Unternehmen

Erhöhung der Erwerbs-
beteiligung von Frauen in 
Zukunftsbranchen

Beschäftigungsquote von Frauen 
unter 25 Jahren in Zukunftsbran-
chen nach Alter

Erleichterung des Berufseinstiegs 
von jungen Frauen mit abgeschlos-
sener Berufsausbildung in Zukunfts-
branchen

Anzahl der Projekte

Anzahl der geförderten Frauen

Anzahl der beteiligten Unternehmen

Verbesserung der  
(kontinuierlichen)  
Bildungsbeteiligung

Verbesserung der Be-
schäftigungschancen 
insbesondere für ältere 
und gering qualifizierte 
Arbeitslose durch berufs-
bezogene Qualifizierung

Verbleibsquote nach Geschlecht 
und Alter

Erhöhung der Beteiligung von 
Älteren und Geringqualifizierten an 
berufsbezogenen Qualifizierungs-
maßnahmen

geförderte Personen nach Zielgrup-
pen, Geschlecht und Alter

Aktivierung der „Stillen Reserve“ 
durch Ausbau von Förderangeboten 
für Nichtleistungsbeziehende

geförderte Projekte
Verbesserung der Arbeits-
marktchancen von jungen 
benachteiligten Menschen

Anteil von Jugendlichen ohne 
Schulabschluss nach Geschlecht 
und Alter

Verringerung des Anteils von Schul-
abbrechenden und Jugendlichen 
ohne Schulabschluss

Schulabbrecherquote nach 
Geschlecht und Alter

Erhöhung der Beteiligung von jungen 
Menschen ohne bzw. mit abgebro-
chener Berufsausbildung

Effizienzsteigerung durch 
Erweiterung von Hand-
lungsmöglichkeiten der 
Akteure am Arbeitsmarkt

Stärkung der regionalen 
und lokalen Beschäfti-
gungspolitik

Vermittlung in Beschäftigung 
nach Geschlecht und Alter

Entwicklung und Verbeitung von 
kommunalen Projekten zur Beschäf-
tigungsförderung

Anzahl der geförderten Projekte

Anzahl der geförderten Personen 
nach Geschlecht

Stärkung der sozialen 
Beziehungen gesellschaft-
licher Akteure

Verbesserung der Teil-
habe an sozialen und 
Gemeinwesen-orientierten 
Netzwerken

Anteil benachteiligter Personen 
nach Geschlecht und Alter in 
ehrenamtlichen Institutionen 
(Vereine, Verbände oder soziale 
Dienste) an allen Benachteiligten

Erhöhung der Beteiligung von 
benachteiligten personen in sozialen 
und Gemeinwesen-orientierten 
Netzwerken

Anzahl der geförderten Projekte

Anzahl der benachteiligten Per-
sonen

Verbesserung des  
Qualifikationstionsniveaus 
in Brandenburg

Entwicklung neuer 
Zugangsstrategien für 
Problemgruppen am 
Arbeitsmarkt

Verbleib in ungeförderter  
Beschäftigung nach Geschlecht 
und Alter

Entwicklung und Verbreitung  
adäquater Qualifizierungsformen für 
Geringqualifizierte, insbesondere 
gering qualifizierte Frauen

Anzahl geförderter Personen

Veränderung des beruflichen 
Status‘ nach Geschlecht

Anzahl geförderter Projekte

Anzahl beteiligter Betriebe

ESF-Förderschwerpunkt „Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung 
sowie der sozialen Eingliederung von benachteiligten Personen“
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Dr. Elke Mandel
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Familie des Landes Brandenburg

Bereits im April 2005 schrieb das MASGF 
den Ideenwettbewerb „Regionalentwicklung 
stärken – Langzeitarbeitslose schneller inte-
grieren“ aus, der seitdem unter dem Stichwort 
„Regionalbudgets“ firmiert. Der in drei Land-
kreisen und einer kreisfreien Stadt folgende 
Modellversuch ist noch nicht beendet und den-
noch will das MASGF ab Juli 2007 diese Art 
der Förderung aus dem ESF flächendeckend 
für alle Landkreise und kreisfreien Städte und 
während der gesamten Laufzeit des Operatio-
nellen Programms ermöglichen. Warum?
Zu den strategischen Zielen des Förder-
schwerpunkts „Verbesserung des Zugangs 
zu Beschäftigung sowie der sozialen Ein-
gliederung von benachteiligten Personen“ 
gehören die Effizienz und Erweiterung von 
Handlungsmöglichkeiten der Akteure am 
Arbeitsmarkt und die Stärkung der sozialen 
Beziehungen gesellschaftlicher Akteure. Um 
dies zu erreichen, muss unter anderem die 
Akteurskooperation und die Netzwerkbildung 
vor Ort angeregt werden. Das wiederum ist 
ein wesentliches Ziel der Regionalbudgets 
und korrespondiert im Übrigen mit einem 
Interventionsschwerpunkt des ESF, der kein 
eigenständiger Schwerpunkt des Brandenbur-
ger Operationellen Programms ist, sich aber 
wohl in allen drei Schwerpunkten wiederfindet. 
Dabei geht es um die „Förderung von Part-
nerschaften, Bündnissen und Initiativen durch 
Vernetzung der relevanten Akteure, z. B. der 
Sozialpartner und der Nichtregierungsorgani-
sationen – auf der transnationalen, nationalen, 
regionalen und lokalen Ebene – als Anstoß 
für Reformen hinsichtlich Beschäftigung und 
Einbeziehung aller in den Arbeitsmarkt“.
Angesichts der komplexer werdenden po-
litischen Prozesse wundert es nicht, dass 
bereits seit Jahren Möglichkeiten erprobt 
werden, von klassischen Top-down-Steue-
rungen abzukommen. Regionalisierung ist 
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das Stichwort – sie scheint ein Weg zu sein, in 
den jeweiligen Gebieten konkret vorhandene 
Ressourcen zu erschließen und auf der Grund-
lage einer Partnerschaft regional Beteiligter 
Entwicklungskonzepte und neue Strategien 
zu erstellen und umzusetzen.
Im Rahmen der Förderpolitik hat eine Regio-
nalisierung in Brandenburg schon mit Beginn 
der Neunzigerjahre mit den Strukturförder-
programmen und einer Beteiligung regionaler 
Akteure an Förderentscheidungen (z. B. Arbeit 
statt Sozialhilfe – AsS, Strukturanpassungs-
maßnahmen – SAM) begonnen. Hinsichtlich 
der Arbeitsmarktpolitik ging es dabei um An-
sätze zur Verknüpfung von Beschäftigungs-
förderung mit Vorhaben zur Entwicklung der 
regionalen Infrastruktur sowie zur Förderung 
der ansässigen Wirtschaft. Das reichte von 
der Unterstützung kreislicher Strukturförder-
programme seit den Neunzigerjahren  bis hin 
zum Einsatz der Büros für Verzahnung und 
Chancengleichheit ab 2001.
Mit den Regionalbudgets geht das Land noch 
einen Schritt weiter – statt die Inhalte und In-
strumente vorzugeben, schließt das MASGF 
mit den Landkreisen und kreisfreien Städten 
Zielvereinbarungen ab. Diese basieren auf 
Konzepten, die die regionalen Akteure auf 
der Grundlage einer regionalen arbeitsmarkt-
politischen Stärken-Schwächen-Analyse und 
unter Bezug auf kreisliche Entwicklungskon-
zepte sowie die Arbeitsmarktprogramme der 
Grundsicherungsträger erstellen. Zugleich 
besteht für die Kommunen die Freiheit, neue 
und regionalspezifische Instrumente, die den 
Rahmen des SGB II und SGB III übersteigen, 
zu entwickeln und zu nutzen. Demzufolge 
können beispielsweise auch, so es in die re-
gionalen Konzepte passt, die Zielrichtungen 
der Lokalen Initiativen für neue Beschäftigung 
und der Verzahnung und Chancengleichheit 
mit den Mitteln des Regionalbudgets weiter 
verfolgt werden.
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Mit der Förderung in der neuen Förderperio-
de verfolgt das MASGF demzufolge die vier 
folgenden Ziele:

Nachhaltige Stärkung der Regionalent-
wicklung,
Verbesserung der Vermittlungschancen 
von arbeitslosen Frauen und Männern,
Verbesserung der sozialen Teilhabe von 
arbeitslosen Frauen und Männern,
Anregung von Akteurskooperation und 
Netzwerkbildung vor Ort.

Damit ist auch die Zielgruppe beschrieben: 
Während noch in der Modellphase auf Lang-
zeitarbeitslosigkeit abgestellt wurde, können 
jetzt alle arbeitslosen Frauen und Männer 
einbezogen werden.
Aufgrund der Kofinanzierungserfordernisse 
wird es sich dabei mehrheitlich um Leistungs-
empfänger/innen nach SGB II handeln. 
Dennoch gehören auch Leistungsempfänger 
nach SGB III und Nichtleistungsbezieher zur 
Zielgruppe der zu planenden Maßnahmen und 
Projekte. Die Kofinanzierung ist aus kommu-
nalen Mitteln, privaten Mitteln und – bis auf 
Ausnahmen – aus Mitteln des SGB II und des 
SGB III möglich. Das  erfordert auch die enge 
Kooperation mit dem Grundsicherungsträger 
und Abstimmung mit dessen Arbeitsmarkt-
programm.

So wie die Beiträge im ESF-Forum unter der 
Rubrik Regionalisierung der Arbeitsmarktpoli-
tik von Initiativbüros und AfA*-Trägern bestäti-
gen auch die bisherigen Erfahrungen mit den 
Regionalbudgets in den Modellregionen die 
Sinnhaftigkeit der Entscheidungsfindung vor 
Ort darüber, was der regionalen Entwicklung 
nutzt und gleichzeitig Arbeitslosen Beschäfti-
gung bringt. Auch die Art der Steuerung über 
Zielvereinbarungen wurde von den Modellträ-
gern bislang positiv und das Verhältnis von 
Vorgaben seitens des Landes und die Mög-
lichkeiten eigener Gestaltung als ausgewogen 
eingeschätzt.

1.

2.

3.

4.

Regionalbudgets

Die Förderung wird unter anderem die Dar-
legung der strategischen Zielstellung des 
Landkreises auf der Grundlage einer arbeits-
marktpolitischen Stärken-Schwächen-Analyse 
und einer regionalen Entwicklungskonzeption 
sowie der Ziele für den ersten Maßnahme-
zeitraum voraussetzen. Die Einschätzung der 
Förderfähigkeit erfolgt auf der Grundlage der 
vorzulegenden Konzepte und Entwürfe der 
Zielvereinbarungen. Das hat auch den Vorteil, 
im Zuge des Zielvereinbarungsprozesses 
qualitativ und quantitativ nachzusteuern, 
sodass es jeder Gebietskörperschaft möglich 
sein müsste, ihr Regionalbudget nutzen zu 
können. Nach aktuellen Planungen sollen für 
das Regionalbudget schließlich 18 Millionen 
Euro jährlich zur Verfügung stehen, die auf 
die Gebietskörperschaften aufgeteilt werden 
sollen. Wir gehen davon aus, alle mit einem 
gleichen Sockelbetrag zuzüglich eines Zu-
schlags entsprechend der Arbeitslosenzahl 
unter Berücksichtigung der erforderlichen 
Nord-Ost und Süd-West-Differenzierung zu 
fördern.
Auch in der mit der neuen ESF-Periode flä-
chendeckend möglichen Förderung wird die 
LASA GmbH als Dienstleister den Regionen 
in allen Fragen der Umsetzung unterstützend 
zur Verfügung stehen. Wir legen auch Wert 
darauf, dass die LASA GmbH an den für die 
Umsetzung des Regionalbudgets jeweils 
einzusetzenden Steuerungsgruppen beteiligt 
ist.
Die Eckpunkte der Förderung und Bewilli-
gungsvoraussetzungen sollten den Landräten 
und Oberbürgermeistern gestern zugeleitet 
worden sein, sodass die Vorlage entspre-
chender Konzepte bis Ende März erfolgen 
kann. Zeitnah nach der Zuleitung und im 1. 
Quartal 2007 wird es mehrere Workshops 
bei der LASA zur Klärung aller Fragen zur 
Erstellung des Konzepts und zum Antrag 
geben. Nach der Durchführung der Zielver-
einbarungsprozesse soll der Start am 1. Juli 
2007 erfolgen.

* Projekt „Aktiv für Arbeit“.
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Es ist auch beabsichtigt, die Förderung wäh-
rend der gesamten Laufzeit des Operationellen 
Programms durchzuführen. Die Bewilligung 
der Mittel soll jährlich erfolgen. Dabei ist der 
Maßnahmezeitraum für die erste Förderphase 
vom 1. Juli 2007 bis 29. Februar 2008, in den 
Folgejahren jeweils vom 1. März bis zum 28. 
Februar. Auch die maximale Förderhöhe je 
Gebietskörperschaft wird jährlich festgelegt. 
Es ist geplant, nach Beendigung des jewei-
ligen Bewilligungszeitraums das Konzept 
fortzuschreiben und die Zielvereinbarung 
anzupassen, sodass eine hohe Flexibilität im 
gesamten Förderzeitraum gewährleistet ist.
Die Förderung über Regionalbudgets ist für 
alle Beteiligten – auch das Land – ein Lern-
prozess, der eine vertrauensvolle Kooperation 
und gute Kommunikation voraussetzt. Es sind 
sowohl Möglichkeiten des Erfahrungsaus-
tausches als auch gute Monitoring-Systeme 
zu schaffen. Auch über ein Bonus-Malus-
System wird nachzudenken sein. Weitere 
Anregungen werden sich sicher – das ist aus 
der Modellphase bereits erkennbar – im Lau-
fe der Umsetzung ergeben und gemeinsam 
beraten werden. 

Regionalbudgets
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Eva-Maria Rhede
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes 
Brandenburg

Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
fördert seit Januar 2001 spezielle Maßnahmen 
zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen für 
Jugendliche, die die allgemeine Schulpflicht 
bereits beendet haben oder vom Schulbesuch 
vorzeitig befreit wurden durch die Richtlinie zur 
Förderung berufspädagogischer Maßnahmen 
im Rahmen der Jugendhilfe.

Bisher Erreichtes
Mit den zur Verfügung stehenden ESF-Mit-
teln wurden landesweit im Durchschnitt 350 
bis 400 Jugendliche pro Jahr in sozialpä-
dagogisch begleitete berufsvorbereitende 
Maßnahmen vermittelt.
Der Förderzeitraum reichte von drei bis 
zu 15 Monaten mit flexiblem Zu- und 
Abgang, um die Übergänge in weiterfüh-
rende Maßnahmen oder in Ausbildung zu 
ermöglichen.
Im Förderzeitraum von 2000 bis 2006 
wurden rund 12,7 Millionen Euro ESF-
Mittel bewilligt, wobei der Mittelbedarf seit 
Inkrafttreten des SGB II und damit neuer 
Finanzierungskonstellationen zum Ende 
der Förderperiode stark zunahm.

Der sozialpädagogische Unterstützungsbedarf 
wird von den Jugendämtern auf der Basis 
des § 13 des SGB VIII (Jugendsozialarbeit) 
für jeden einzelnen Jugendlichen festgestellt. 
Danach sollen im Rahmen der Jugendhilfe 
zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen 
und / oder individueller Beeinträchtigungen 
sozialpädagogische Hilfen angeboten wer-
den, die die berufliche und soziale Integration 
fördern.
Die Evaluation der ESF-geförderten berufs-
pädagogischen Maßnahmen im Jahr 2006 
hat belegt, dass die Chancen für Jugendliche 
auf eine Integration in den Arbeitsmarkt nicht 
nur von den individuellen Voraussetzungen, 
sondern auch sehr stark von den strukturellen 

•

•

•

Impulsreferat 2: 
Die Richtlinie zur Förderung  

berufspädagogischer Maßnahmen 
im Rahmen der Jugendhilfe (RLberpäd)

Faktoren der Region, in der sie leben, abhän-
gig sind.
Während der Umfang und das Spektrum von 
Jugendberufshilfeleistungen abhängig ist von 
sozioökonomischen Eckdaten, wie beispiels-
weise

der Zahl der Jugendlichen, die die Schule 
ohne Abschluss verlassen, 
der Zahl der arbeitslosen Jugendlichen 
unter 25 Jahren und 
der Zahl der Jugendlichen, die in Bedarfs-
gemeinschaften leben,

erfolgt die Bedarfsfeststellung dagegen häufig 
vorwiegend vor dem Hintergrund der finanziel-
len Ausstattung der Landkreise und kreisfreien 
Städte, aber auch der Angebote der Arbeits-
agenturen und der Grundsicherungsträger für 
benachteiligte Jugendliche in der jeweiligen 
Region.

Was unterscheidet die Jugendberufshilfe im 
Rahmen der Jugendhilfe von der Jugendbe-
rufshilfe des SGB III und SGB II? Das sind 
vor allem die Differenzierung der Zielgruppe 
hinsichtlich ihrer Benachteiligungen und damit 
des individuellen Hilfebedarfs als auch der 
Personalschlüssel in den Maßnahmen.
Das heißt, diese Maßnahmen werden als 
Angebote der Jugendämter vorgehalten für 
Jugendliche, die

Maßnahmen nach dem SGB II oder SGB 
III nicht erfolgreich beendet haben oder gar 
keinen Zugang dazu bekommen, weil sie 
bereits nach Klasse 9 von der Schulpflicht 
befreit wurden,
Drogenprobleme haben oder suchtgefähr-
det sind,
straffällig geworden oder gewaltbereit 
sind,
sonstige individuelle oder soziale Probleme 
nicht selbst überwinden können

und deshalb einen dichteren sozialpädago-
gischen Unterstützungsbedarf haben, als 
dies SGB-III- und SGB-II-Maßnahmen bieten 
können.

•

•

•

•

•

•

•
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Der Personalschlüssel der ESF-geförderten 
Maßnahmen liegt bei:

2,5 bis 3,5 Personalstellen für Gruppen von 
zwölf bis 16 Jugendlichen im Förderbereich 
„Sozialpädagogisch begleitete berufsvor-
bereitende Maßnahmen“,
ein(e) Sozialpädagoge/-pädagogin zu acht 
Jugendlichen im Maßnahmebereich „Sozi-
alpädagogische Betreuung zur beruflichen 
Integration in Einzel- und Gruppenbetreu-
ung“.

Die Ergebnisse der letzten Förderperiode 
wurden durch die Evaluation differenziert dar-
gestellt und sind in Anbetracht der Zugangs-
voraussetzungen der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer als sehr erfolgreich zu bewerten:

rund 50 Prozent: Übergang in die reguläre 
Berufsvorbereitung nach SGB III, in Ausbil-
dung oder in Beschäftigung,
rund 25 Prozent: Verbleib in der Jugend-
hilfe,
rund 25 Prozent: Abbrüche (Schwanger-
schaft [9 Prozent], Haft, medizinische 
Behandlung, unbekannt).

Ziele in der neuen Förderphase
Die ESF-Mittel werden in der neuen Förder-
phase weiterhin für mehrfach benachteilig-
te Jugendliche eingesetzt werden (Bedarf 
und Erfolg wurden durch die Evaluation 
festgestellt).
Schwerpunktverschiebung von klassischen 
berufsvorbereitenden Maßnahmen zu Ko-
operationsprojekten zwischen Jugendhilfe 
und Grundsicherungsträgern; das heißt, 
dass in den Regionen stärker als bisher 
auf den Förderbereich „Sozialpädago-
gische Betreuung“ orientiert werden sollte 
als Hauptaufgabe der Jugendhilfe bei der 
Arbeitsmarktintegration junger Menschen 
(erste Beispiele mit Jugendwerkstätten 
und Produktionsschulprojekten sind vor-
handen) bei einem gleichzeitigen Grund-
angebot berufsorientierender und berufs-
vorbereitender Maßnahmen im Rahmen 

•
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Die Richtlinie zur Förderung  
berufspädagogischer Maßnahmen  
im Rahmen der Jugendhilfe (RLberpäd)

der Jugendhilfe (Fortsetzung erfolgreicher 
Maßnahmeangebote).
Intensivierung der Kooperation zwischen 
Jugendhilfe und den Grundsicherungs-
trägern sowie den regionalen Agenturen 
für Arbeit, um die Übergänge der jungen 
Menschen von den Jugendhilfemaßnah-
men in Ausbildung oder Beschäftigung zu 
verbessern.
Umsetzung von Gender- und Cultural-
Mainstreaming.

•

•
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Ramona Gellrich 
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes 
Brandenburg

Der Rat der Europäischen Union hat mit Schrei-
ben vom 15.11.2006 Schlussfolgerungen zum 
Sonderbericht des Rechnungshofs über den 
Beitrag des ESF zur Bekämpfung des vor-
zeitigen Schulabgangs veröffentlicht. Darin 
heißt es:
„Der Rat befürwortet eine innovative Verwen-
dung von ESF-Mitteln zur Bekämpfung des 
vorzeitigen Schulabgangs ... und erinnert an 
die Querverbindungen zu Tätigkeiten in den 
Bereichen Bildung und Jugend, dass jungen 
Europäern Maßnahmen betreffend Bildung, 
Ausbildung, Mobilität sowie berufliche und 
soziale Eingliederung zugute kommen müs-
sen.“

Das Programm zur Bekämpfung 
des vorzeitigen Schulabbruchs des 
Ministeriums für Bildung, Jugend  
und Sport
Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
(MBJS) hat die Forderung der Europäischen 
Union bereits in der Förderperiode 2000–2006 
umgesetzt und ein Programm zur Förderung 
„Integrierter Projekte von Jugendhilfe und 
Schule zur Vermeidung von Schulabbrüchen 
bei schulverweigernden Jugendlichen“ aufge-
legt, das aus dem ESF finanziert wird.

1. Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler im 9. und 10. Schul-
besuchsjahr, die durch Regelangebote der 
allgemein bildenden Schule nicht mehr erreicht 
werden, die massiv die Schule verweigern 
bzw. im System Schule gescheitert sind und 
bei denen die Gefahr besteht, dass sie die 
Schule ohne Abschluss verlassen.

Impulsreferat 3: 
Sicherung der Schulabschlüsse  

für benachteiligte Jugendliche

Zielsetzung für diese Schülerinnen und 
Schüler ist:

qualifizierte Erfüllung der Schulpflicht bei 
einem freien Träger der Jugendhilfe/Ju-
gendberufshilfe,
Erreichen eines Schulabschlusses (i. d. R. 
die einfache Berufsbildungsreife),
Berufsorientierung/Berufsvorbereitung,
soziale Integration, persönliche Stabilisie-
rung der jungen Menschen.

2. Beschreibung des Projektansatzes 
und der Rechtsstruktur

Die jugendlichen Schulverweigerer werden in 
Verantwortung des freien Trägers in Räum-
lichkeiten des Trägers in der Regel außerhalb 
der Schule individuell schulisch gefördert und 
sozialpädagogisch begleitet durch ein Päda-
gogenteam bestehend aus Sozial-, Werk- und/ 
oder Erlebnispädagogen des Projektträgers 
und Lehrkräften der kooperierenden Partner-
schule.
Der Personalschlüssel sieht vor, dass für 
zwölf Jugendliche im Projekt 1,5 Stellen für 
sozial-, werk- und/oder erlebnispädagogische 
Fachkräfte zur Verfügung stehen und eine 
Lehrerstelle im Umfang von 26 Lehrerwochen-
stunden (LWS).

Die individuelle Förderung der Jugendlichen 
im Projekt beinhaltet:

schulische Förderung, orientiert am Rah-
menplan der Klasse 9 in Form von Einzel- 
und Kleingruppenunterricht, individuelle 
Förderpläne, Lernentwicklungsberichte,
praxisorientierte Arbeit in projekteigenen 
Werkstätten bzw. durch Betriebspraktika 
in Betrieben der Region,
intensive sozialpädagogische Begleitung 
der Jugendlichen in Form von Einzelbe-
treuung und gruppenpädagogischen Ange-
boten, die auch die Eltern und Familien der 
Jugendlichen mit einschließt – Elternarbeit 
ist konzeptioneller Bestandteil.

•

•

•
•

•

•

•
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Die Rechtsstruktur:
Die Schülerinnen und Schüler im Projekt 
sind formal der kooperierenden Partner-
schule zugeordnet, die Schule ist zuständig 
für die schulische Förderung, entsendet 
Lehrkräfte ins Projekt, erteilt die Zeugnisse 
etc.
Die Schulen erhalten für die Durchführung 
dieser Projekte in Kooperation mit freien 
Trägern vom MBJS eine Genehmigung als 
abweichende Organisationsform.
Die Schulen schließen mit den durchfüh-
renden Projektträgern Kooperationsverein-
barungen ab.
Die Entscheidung, welche Schüler/innen 
ins Projekt kommen, treffen Projektträger 
und Partnerschule in Abstimmung mit dem 
zuständigen Schul- und Jugendamt.

3. Umsetzung in der auslaufenden 
Förderperiode

Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
fördert solche Projekte seit dem Schuljahr 
2003/04. Begonnen wurde mit landesweit 
sechs Projekten. In den darauf folgenden 
Schuljahren erfolgte eine stetige Zunahme. 
Im laufenden Schuljahr 2006/07 werden lan-
desweit 15 Projekte in zwölf Landkreisen und 
kreisfreien Städten durchgeführt.
Für diese Projekte wird ein jährliches Aus-
schreibungsverfahren durchgeführt. Die Pro-
jektträger werden nach folgenden Auswahl-
kriterien bestimmt:

regionaler Bedarf für ein solches Projekt 
(Bestätigung durch Schul- und Jugend-
amt),
fachliche Eignung des Trägers,
Befürwortung des schulfachlichen Kon-
zepts des Trägers durch das Schulamt und 
Bereitstellung einer Lehrerstelle (Vollzeit-
einheit mit 26 Lehrerwochenstunden) zur 
Durchführung des Projekts,
Befürwortung des sozialpädagogischen 
Konzepts des Trägers durch das Jugend-
amt,

•

•

•

•

•
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Sicherung der Schulabschlüsse  
für benachteiligte Jugendliche

Vorliegen einer Kooperationsvereinbarung 
zwischen Projektträger und Partnerschu-
le,
die Partnerschule muss als mittelfristig 
gesicherter Schulstandort gelten.

Die Projekte erhalten aus dem ESF einen 
geförderten Tagessatz von gegenwärtig 
22,00 Euro pro Tag und besetztem Platz. Mit 
diesem Tagessatz werden die Personalkos-
ten (1,5 Personalstellen) und die laufenden 
Sachkosten für das Projekt finanziert. Die 
Kofinanzierung erfolgt über die Bereitstellung 
einer Lehrerstelle für dieses Projekt.

4. Zentrale Ergebnisse der Evaluation 
und Ausblick auf die neue 
Förderperiode

Von den gegenwärtig 15 Projekten nahmen 
insgesamt neun Projekte an einer landes-
weiten Evaluation des Programms teil. Die 
Projekte wurden im Schuljahr 2005/06 aus 
Mitteln des ESF evaluiert. Mit der Evaluation 
wurde das Institut für Innovation und Beratung 
(INIB) an der Evangelischen Fachhochschule 
Berlin e. V. beauftragt.
Es flossen sechs Teiluntersuchungen in die 
Evaluation ein, darunter

eine schriftliche Befragung der aktuellen 
Teilnehmer/innen im Projekt,
vertiefende Einzelinterviews mit aktuellen 
und ehemaligen Teilnehmern/-innen,
eine Auswertung der vorhandenen sta-
tistischen Daten, wie zum Beispiel der 
Schülerakten,
Gruppeninterviews mit den Pädagogen-
teams (Lehrkräfte und Sozialpädagogen),
Konzeptanalysen und
Interviews mit den regionalen Partnern 
(Schulleiter/innen der kooperierenden 
Partnerschulen, Geschäftsführer/innen der 
Projektträger, Leiter/innen der Schul- und 
Jugendämter zur Gestaltung der Koopera-
tionsbeziehungen).

Aus den Erfahrungen der auslaufenden 
Förderperiode und den Ergebnissen der 

•

•

•

•

•

•

•
•
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Evaluation ergeben sich für das Ministerium 
für Bildung, Jugend und Sport für die neue 
Förderperiode folgende Merkposten, die um-
gesetzt werden sollen:

Verstärkung präventiver Förderkonzepte 
für schulverweigernde Schüler/innen ab 
Klasse 7 mit dem Ziel der Reintegration in 
die Regelschule.
Die Übergangsbegleitung der Jugendlichen 
bei Abbruch oder regulärer Beendigung 
des Projekts durch den Projektträger ist 
konzeptionell zu überdenken, hier ist ins-
besondere die Zusammenarbeit mit den 
Jugendämtern zu verstärken.
Für die Pädagogenteams in den Projekten 
sollen künftig verbindlich Ressourcen für 
gezieltere Beratung, Fortbildung, Super-
vision, Konzept- und Teamentwicklung 
vorgesehen werden – hierzu werden ge-
genwärtig Qualitätsstandards für solche 
Kooperationsprojekte zur Vermeidung von 
Schulabbrüchen erarbeitet.
Die Dokumentation der Projekte wird in 
der nächsten Förderperiode vereinheitlicht 
werden – auch hierzu werden gegenwärtig 
Standards erarbeitet.

Dieses Programm wird in der neuen Förder-
periode 2007– 2013 fortgeführt und quantitativ 
ausgeweitet. Perspektivisch sollen bis zu 36 
Projekte landesweit gefördert werden – sofern 
ein Bedarf dafür besteht.
Geplant ist die Anzahl der Projekte zum Schul-
jahr 2007/08 zunächst auf landesweit 20 zu 
erhöhen und bis zum Schuljahr 2009/10 auf 
bis zu 36 auszubauen.

•

•

•
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Sicherung der Schulabschlüsse  
für benachteiligte Jugendliche
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Ellen Pfeiffer
BBJ Consult AG

Zusammenwirken der „zentralen“ 
Landesmaßnahmen und der 
Regionalbudgets
Die Frage des Zusammenwirkens von zen-
tralen Maßnahmen des Landes und der Re-
gionalbudgets, aber auch der Abgrenzung der 
Förderbereiche und Maßnahmen zwischen 
beiden zog sich als roter Faden durch die 
Diskussion.
Dr. Barbara Nussbaum (Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Familie – MASGF) 
zeigte in der Diskussion den Zusammenhang 
genauer auf. Sie stimmte Frank Berg (Ent-
wicklungsgesellschaft Energiepark Lausitz) 
zu, dass die Inhalte des zukünftigen Landes-
förderprogramms eigentlich nicht von den 
Regionalbudgets zu trennen seien. Vielmehr 
sei es eine politische Entscheidung gewesen, 
welche Förderung durch welches Instrument 
erfolgen solle. Wichtig sei, dass das Land sich 
Gestaltungsmöglichkeiten erhalten möchte. 
Ein Beispiel sei hier die Förderung von Nicht-
leistungsbeziehern nach dem SGB III. Da 
die Landkreise hier kein großes Interesse 
zeigten, behielte sich das Land ein entspre-
chendes Programm vor. Ebenfalls dem Zu-
ständigkeitsbereich des Landes zugeordnet 
wurden das Haftentlassenen-Programm HSI 
(Haftvermeidung durch soziale Integration) 
und die Programme des Ministeriums für Bil-
dung, Jugend und Sport (MBJS). Aufgrund 
der spezifischen Handlungsbedarfe, die sich 
aus der besonderen Situation der Zielgrup-
pen ergeben, erscheine eine Einbindung in 
die Regionalbudgets nicht sinnvoll. Lokale 
Initiativen hingegen gehörten eher in die Re-
gionalbudgets.
Ramona Gellrich (MBJS) verdeutlichte das 
näher an der Zielgruppe der Schulverwei-
gerer, die durch die Programme des MBJS 
aufgefangen werden sollen. So habe das 
Ministerium beispielsweise keinen Einfluss 
auf die Entscheidungen über Schließungen 

Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung sowie 
der Eingliederung von benachteiligten Personen 

Zusammenfassung der Diskussion

von Schulstandorten aufgrund der demogra-
fischen Entwicklung oder darauf, in welchen 
Regionen Schulverweigerung künftig verstärkt 
auftreten wird und damit mehr Unterstützung 
erhalten sollten. Eine Einbindung dieser Pro-
gramme in die Regionalbudgets würde also 
den möglichen tatsächlichen Anforderungen 
nicht gerecht werden.
Das Anliegen der Landkreise und Träger, 
möglichst viele Förderbereiche in die Re-
gionalbudgets zu überführen, konnte auch 
Eva-Maria Rhede (MBJS) nachvollziehen. 
Ihre Erfahrung aus dem vorgestellten Jugend-
berufshilfe-Programm sei aber, dass innerhalb 
der Regionen die Kooperationen zwischen 
Arbeitsverwaltung und Jugendhilfe noch 
relativ schwach ausgebildet seien. Da diese 
Erfahrungen durch die Evaluation untersetzt 
wurden, solle das vorgestellte Programm auch 
zukünftig noch nicht durch die Regionen selber 
umgesetzt werden. Das bedeute aber nicht, 
dass dies grundsätzlich abgelehnt werde.
Dr. Barbara Nussbaum stellte nochmals her-
aus, dass für innovative Ansätze und neue 
Ideen auch außerhalb der Regionalbudgets 
Platz sein müsse. Keinesfalls ausgeschlos-
sen sei aber, dass gute Ideen, die aus den 
Regionen heraus entwickelt würden, durch 
das Land aufgegriffen und in ein gesondertes 
Programm eingestellt würden. Es gehe dann 
darum, gute Ansätze durch eine besonde-
re Förderung eine Zeit lang in den Main-
stream zu überführen. Dr. Alexandra Bläsche  
(MASGF) ergänzte hierzu, dass das INNO-
PUNKT-Programm auch in der neuen För-
derperiode fortgesetzt werde, wahrscheinlich 
mit einer in 2007 beginnenden Kampagne zur 
Problemgruppe der Geringqualifizierten. Sie 
betonte, dass das MASGF gerade für dieses 
Förderprogramm auf den Input von außen an-
gewiesen sei und beantwortete damit die von 
Roman Zinter (Brandenburger Landesverband 
der Arbeits-, Bildungs- und Strukturförderge-
sellschaften e. V.) geäußerte Befürchtung, 
dass das Operationelle Programm bereits the-
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matisch geschlossen sei und aktuelle Themen 
nicht mehr flexibel bedient werden könnten.

Kriterien der Projektauswahl
Die Frage nach den Kriterien für die Projekt-
auswahl bestimmte die Diskussion ebenfalls 
sowohl auf der Ebene der „zentralen“ Lan-
desmaßnahmen als auch auf der Ebene der 
Regionalbudgets.
Wennemar de Weldige (EU-Kommission, 
Generaldirektion Beschäftigung, Soziales, 
Chancengleichheit) machte in seinem Dis-
kussionsbeitrag nochmals deutlich, dass der 
Förderschwerpunkt 3 des Operationellen Pro-
gramms von seinem Grundansatz her auf eine 
andere Zielgruppe gerichtet sei, als die allge-
meine Ausrichtung des Landes Brandenburg. 
Dieses verfolge das Ziel des „Stärken stärken“. 
Bei den Projekten des Schwerpunktes 3 gehe 
es hingegen um den Nachteilsausgleich. Ent-
sprechend hätten aus seiner Sicht hier andere 
Entscheidungskriterien für die Projektauswahl 
zu gelten. Dr. Barbara Nussbaum bestätigte, 
dass nach bisheriger Einschätzung aus den 
genannten Gründen nicht daran gedacht sei, 
die allgemeine Strategie des Landes auch für 
den Schwerpunkt 3 zum Auswahlkriterium für 
Projekte zu machen.

Zielvereinbarungen – Schnittstelle 
der Interessen des Landes und 
der Kommunen – Verzahnung 
unterschiedlicher Förderprogramme
Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit und Familie setzt als Steuerungs- und 
Controllinginstrument für die Regionalbudgets 
Zielvereinbarungen mit den Landkreisen ein, 
die Dr. Frank Schiemann (Institut SÖSTRA) als 
zentrale Schnittstelle zwischen den Interessen 
des Landes und der Kommune definierte. 
Daraus ergab sich die Fragestellung nach 
der landesseitig vorgesehenen inhaltlichen 
Ausrichtung der Zielvereinbarungen. Werde es 
zukünftig vorzugsweise um den Schwerpunkt 
Integration gehen, also um Beschäftigungs-
fähigkeit und soziale Teilhabe, oder würden 
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Zielvereinbarungen auf eine Beschäftigungs-
förderung im Sinne der Strukturentwicklung 
der jeweiligen Region ausgerichtet werden? 
Rita Nachtigall (Wirtschaftsfördergesellschaft 
Landkreis Märkisch-Oderland) schloss die 
Frage nach der weiteren Verbindung zur Ver-
zahnungs- und Chancengleichheitsförderung 
an. Diese sei bisher darauf ausgerichtet, 
Strukturentwicklung durch die Verzahnung mit 
anderen Förderprogrammen voranzubringen. 
Es sei aus ihrer Sicht nicht deutlich, wie sich 
das zukünftig darstellen werde.
Dr. Elke Mandel (MASGF) bestätigte, ein 
wesentlicher Anspruch an die inhaltliche Voll-
ständigkeit der Konzeptionen der Regional-
budgets sei, dass sich darin der Zielansatz 
der Förderung von Verzahnung und Chan-
cengleichheit wiederfinde. Bezogen auf die 
inhaltliche Ausrichtung der abzuschließenden 
Zielvereinbarungen wurde deutlich, dass 
diese arbeitsmarktlich bestimmt sein werden 
mit dem Ziel einer nachhaltigen Regional-
entwicklung. Da das Arbeitsministerium aber 
keine Wirtschaftsförderung vornehme, müsse 
sich das Konzept der Regionalbudgets aus 
den Entwicklungskonzepten der Landkreise 
ergeben und für das Ministerium erkennbar 
sein, dass die vorgesehene Beschäftigungs-
förderung die Strukturentwicklung unterstüt-
zen werde. Was sich dann in welcher Weise 
in den Zielvereinbarungen niederschlagen 
werde, sei abhängig von den Maßnahmen, 
die der Landkreis umsetzen möchte, um seine 
Strukturentwicklung voranzubringen.
Dr. Rainer Straube (TBZ Königs Wusterhau-
sen) griff das Thema des Zusammenwirkens 
verschiedener Förderinstrumente noch weiter 
gehend auf und bezog unter anderem die 
EU- und die Bundesprogramme mit ein. Am 
Beispiel der vom MBJS vorgestellten Schulver-
weigererprojekte zeigte er die mögliche weiter-
führende Verbindung zum Bundesprogramm 
„Kompetenzagenturen“ auf. Sie könnten die 
Förderung der Jugendlichen an der ersten 
Schwelle des Eintritts in das Berufsleben 
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übernehmen und damit den Übergang von der 
Schule in den Beruf sichern.

Zielgruppe der schwer Vermittelbaren 
– welche Förderung steht zur Verfügung
In der Diskussion wurde an verschiedenen 
Stellen die Sorge deutlich, dass man den 
Bedarfen der Zielgruppe der schwer bzw. 
schwerst Vermittelbaren durch die Programm-
gestaltung der neuen Förderperiode eventuell 
nicht gerecht werden könnte. Dr. Frank Berg 
(Entwicklungsgesellschaft Energiepark Lau-
sitz) stellte mit Bezug auf den Vortrag von 
Dr. Barbara Nussbaum dar, dass es für die 
genannte Zielgruppe unter dem spezifischen 
Ziel „Effizienz und Erweiterung von Hand-
lungsmöglichkeiten von Akteuren am Arbeits-
markt“ Maßnahmen mit der Möglichkeit geben 
werde, durch ehrenamtliche Tätigkeit in sozia-
len Projekten, Verbänden und Vereinen die 
Eingliederungsfähigkeit zu verbessern. Aber 
bereits bei Programmen wie „Aktiv für Arbeit“ 
unter dem spezifischen Ziel „Verbesserung der 
Bildungsbeteiligung“ befürchte er Einschrän-
kungen bei den Zugangsvoraussetzungen, da 
der Programmerfolg an Vermittlungsquoten in 
Beschäftigungsverhältnisse geknüpft sei. Aus 
seiner Sicht fehle ein Angebot für die Gruppe 
zwischen den beiden vorgenannten Personen-
kreisen. Er denke an einen Sozialbetrieb, der 
dieser Zwischengruppe eine teilweise Partizi-
pation an wirtschaftlichen Aktivitäten in einem 
geschützten Rahmen ermöglichen würde.
Dr. Barbara Nussbaum stimmte zu, dass der 
Eindruck entstehen könnte, dass es Förder-
bereiche gäbe, die nicht eindeutig der Struktur 
des Operationellen Programms zuzuordnen 
seien und die auf mehrere spezifische Ziele 
zuträfen. Dies sei weder auszuschließen 
noch problematisch und träfe gerade auf die 
Regionalbudgets zu, die mehrere spezifische 
und operationelle Ziele des Operationellen 
Programms umsetzten.

Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung sowie 
der Eingliederung von benachteiligten Personen 

Zusammenfasssung der Diskussion
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Katrin Müller
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Familie des Landes Brandenburg

Das Ministerium ist mit den konzeptionellen 
Überlegungen zur Gestaltung der Transnatio-
nalität im Operationellen Programm in der 
Planungsphase, in der die Ansatzpunkte 
für transnationale Maßnahmen, Inhalte und 
mögliche Vorgaben diskutiert werden. Wir 
sind angewiesen auf Ihre Hinweise, auf Ihre 
Erfahrungen.
Wir wollen transnationale Kooperation als 
ein Instrument zur Verbesserung unserer 
Arbeitspolitik nutzen. Innovation und Trans-
nationalität liegen nahe beieinander und die 
beteiligten Arbeitsmarktakteure spielen dabei 
eine zentrale Rolle.
Zusammenarbeit und gerade transnationale 
Zusammenarbeit und Kooperation ist ein Ins-
trument, um die Handlungsmöglichkeiten der 
Arbeitsmarktakteure zu erweitern.

Es gibt nach den Vorstellungen der Europä-
ischen Kommission drei Möglichkeiten, Trans-
nationalität in den ESF-OPs umzusetzen:

Transnationale Maßnahmen als Quer-
schnittsthema in den unterschiedlichen 
Schwerpunktbereichen des Operationellen 
Programms.
Transnationalität als eigener Schwerpunkt. 
Im eigenen Schwerpunkt besteht ein hö-
herer Interventionssatz (85 Prozent) als 
in den anderen drei Schwerpunkten (75 
Prozent) des Operationellen Programms.
Transnationalität als kombinierter Ansatz. 
Zum einen als Querschnittsthema thema-
tisch nahe angebunden an die Förderung, 
die in den anderen Schwerpunkten passiert. 
Zum anderen als eigener Schwerpunkt, in 
dem nicht spezifische Themen vorgegeben 
sind, sondern mit Hilfe der transnationalen 
Herangehensweise im Bereich der Ar-
beitspolitik Erkenntnisse und Erfahrungen 
gewonnen und innovative Lösungsansätze 
befördert werden sollen.

1.

2.

3.

Grundsatzreferat zum Schwerpunkt 4: 
Transnationalität im Operationellen Programm des 
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Wir haben uns für diesen kombinierten Ansatz 
entschieden, der beides ermöglicht: Transnatio-
nalität als Querschnittsthema und transnatio-
nale Kooperation als eigenen Schwerpunkt. 
Ich versuche, Ihnen unsere Überlegungen 
dazu zu erläutern.

Transnationalität als Querschnittsthema
Transnationalität als Querschnittsthema, 
wie wir es planen, zielt vor allen Dingen auf 
Maßnahmen ab, die die Qualifizierung über 
Austauschprogramme, Praktika, aber auch 
Austauschseminare fördert.
Nach dem OP-Entwurf wurde überlegt, im 
ersten Schwerpunkt, der sehr betriebsnah 
– hierhin gehört zum Beispiel Beratung im 
Bereich Personalentwicklungskonzepte – aus-
gelegt ist, Ansätze zu finden, die sich mit der 
Kompetenzentwicklung von Fachkräften, 
aber auch mit Existenzgründungsförderung 
beschäftigen, und diese Bereiche durch trans-
nationale Aspekte anzureichern. Ich denke vor 
allem an Sprachkurse, Austauschprogramme, 
Praktika, Seminare, in denen Europafähigkeit 
vermittelt und die Verbesserung der interkultu-
rellen Kompetenz gefördert werden soll. Dies 
funktioniert am besten, wenn es Austausch-
programme mit anderen Ländern umfasst 
und nicht nur theoretisch und auf dem Papier 
passiert.
Im zweiten Schwerpunkt „Verbesserung des 
Humankapitals“ kann ebenfalls an der Qualifi-
zierung angesetzt werden: Qualifizierung von 
Schülern, von Auszubildenden, Studentinnen 
und Studenten, Beschäftigten sowie Arbeitslo-
sen. Qualifizierung wird durch den Spracher-
werb in anderen EU-Mitgliedstaaten effektiver, 
interkulturelle Kompetenzen werden vor Ort 
erworben und man lernt andere rechtliche 
Rahmenbedingungen kennen. Auslandsprak-
tika sind nützlich für die Verbesserung der 
Beschäftigungschancen für einen Arbeitslosen 
mit einer bestimmten Grundqualifikation.
Im dritten Schwerpunkt „Verbesserung des 
Zugangs zu Beschäftigung sowie der sozialen 
Eingliederung von benachteiligten Personen“ 



�2

denken wir an Möglichkeiten der Förderung, 
die im Rahmen von Netzwerken stattfinden 
könnten.
Da wir planen, uns im eigenen Schwerpunkt 
auch auf Kooperationen und Netzwerke zu 
konzentrieren, würde als Querschnittsthema 
im dritten Schwerpunkt auf den ersten Blick 
nicht sehr viel passieren. Betrachtet man 
jedoch, was dort geplant ist, findet man sehr 
viele Ansätze, um die Beschäftigungschancen 
für Arbeitslose und Benachteiligte beispiels-
weise über berufsbezogene Qualifizierung 
und Verbesserung der „Europafähigkeit“ der 
Arbeitslosen zu erhöhen.
Man könnte sich auch vorstellen, dass der 
eine oder andere Schüler, der zum Beispiel 
schulabbruchgefährdet ist, durch einen Aus-
landsaufenthalt und durch Erlebnisse, die er 
in einem anderen europäischen Land und an 
einer dortigen Schule oder in einem dortigen 
Betrieb hat, einen Motivationsschub erlebt.

Richtlinien
Es ist angedacht, die Umsetzung der Trans-
nationalität als Querschnittsziel sukzessive in 
die Richtlinien zu integrieren und zu prüfen, 
welche Richtlinien sich für die Erweiterung des 
transnationalen Aspekts anbieten und wo sinn-
voll Anreize für transnationale Maßnahmen 
geschaffen werden können. Dies soll im Zuge 
der Landesprogramm-Reform nach und nach 
in die Richtlinien eingefügt werden.
Es ist bisher nicht daran gedacht, ein bestimm-
tes Budget für transnationale Bereiche inner-
halb der einzelnen Richtlinien festzulegen. 
Dazu fehlen uns die Erfahrungen. Thematisch 
orientieren sich die Querschnittsförderungen 
immer an den Themen, die in den Schwer-
punkten relevant bzw. in den Richtlinien of-
fensichtlich sind.

Transnationalität als eigener 
Schwerpunkt
Keine eindeutige thematische Vorgabe soll es 
im eigenen Schwerpunkt „Transnationalität“ 
geben. Hier soll die Methode „Transnationali-
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tät“ gefördert und entwickelt werden, nämlich 
transnationale Zusammenarbeit mit dem Ziel 
des Erkenntnisgewinns und der Effizienzstei-
gerung anzuwenden.
Deswegen sollen hier Erfahrungsaustausch 
und das gegenseitige Lernen von guten Prak-
tiken zwischen verschiedenen Akteuren aus 
Brandenburg und anderen EU-Mitgliedstaaten 
gefördert werden. Brandenburg ist wohlge-
merkt dabei nicht nur der Lernende, sondern 
es sollten auch Ansätze, die wir entwickelt und 
erfolgreich erprobt haben, zum Beispiel das 
Regionalbudget, anderswo bekannt gemacht 
und zur Nachnutzung angeboten werden. Es 
soll ein Geben und Nehmen sein.

Intensitäten der Zusammenarbeit
Es gibt unterschiedliche Intensitäten in der 
transnationalen Zusammenarbeit.
Ein Austausch zur Qualifizierung unterscheidet 
sich im Ansatz von einem kurzen Erfahrungs-
austausch. Und ein Erfahrungsaustausch 
hat eine andere Intensität als die dauerhafte 
Arbeit in einem europäischen Netzwerk. Ein 
festes Netzwerk bietet eine beständige Zu-
sammenarbeit und ist damit eine recht weit 
entwickelte Stufe.
Wir prüfen die Möglichkeit, unterschiedliche 
Qualitäten/Intensitäten der Zusammenarbeit 
auch in einer Förderrichtlinie oder einem 
Förderprogramm mit unterschiedlicher Finan-
zierung zu berücksichtigen; oder als einen 
Entwicklungsansatz zu betrachten, der als 
Erfahrungsaustausch beginnt und im Laufe 
der Zeit sich zu einem Netzwerk entwickelt und 
damit auch andere Fördervoraussetzungen 
erfüllt.

Zielgruppen für Transnationalität
Im aktuellen OP-Entwurf ist vorgesehen, 
die Kooperation zwischen Sozialpartnern 
aus verschiedenen EU-Staaten im eigenen 
Schwerpunkt zu fördern, aber auch die Zusam-
menarbeit zwischen den Regionen (Stichwort 
Regionalbudget) und ihren Verwaltungen.
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Denkbar ist auch die Kooperation beispielswei-
se zwischen Fondsverwaltungen. Das ist für 
Sie vielleicht nicht ganz so interessant, aber 
wenn die Fondsverwaltungen dazulernen und 
wertvolle Informationen über Programman-
sätze in anderen Ländern und Regionen in 
Europa erhalten, dann profitieren alle in Bran-
denburg davon.
Auch für die Unternehmen, insbesondere 
kleine und mittlere, kann im Bereich des 
Wissenstransfers die transnationale Zusam-
menarbeit noch ausgebaut werden. Dabei 
sollten über die Kontakte der Unternehmen 
mit Hochschulen in der eigenen Region hi-
naus auch mit Hochschulen, Forschungs- und 
Wissenschaftsnetzwerken in anderen EU-
Mitgliedstaaten Kooperationen entwickelt und 
ausgebaut werden.

Wir sind uns noch nicht über die Form im Kla-
ren, ob Transnationalität im eigenen Schwer-
punkt über eine Richtlinienförderung statt-
finden wird oder ob es ein anders geartetes 
Förderprogramm gibt.
Überlegt wird, eine Richtlinie mit Antragsfens-
tern und Bewilligungen zu bestimmten Stich-
tagen zu erarbeiten. Anträge werden dann bis 
zu einem bestimmten Stichtag gesammelt. 
Anschließend werden die Anträge gesichtet 
und ausgewertet. Bei der Auswahl sollten 
Qualitätskriterien berücksichtigt werden, die 
den besonderen Mehrwert eines geplanten 
Vorhabens durch die Nutzung der Methode 
transnationaler Zusammenarbeit nachweist.

Transnationalität EFRE/ESF
Der ESF ist nicht der einzige Fonds, der in 
Zukunft Transnationalität bedient. Der EFRE 
finanziert mit der Ziel-3-Förderung die Nach-
folge der Gemeinschaftsinitiative INTERREG, 
die auch in verschiedenen Bereichen die 
Förderung der Humanressourcen umfasst. 
Es gibt also eindeutige Schnittmengen mit der 
Transnationalität im ESF. Es ist unsere Aufga-
be für eine sinnvolle Abgrenzung zu sorgen 
und Überschneidungen zu verhindern. Wir 
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stehen mit dem Wirtschaftsministerium dazu 
in regelmäßigem Kontakt.
Insbesondere beim Thema der Zusammen-
arbeit mit Polen sollte die Unterscheidung 
zwischen Förderungen aus Ziel 3 (EFRE) und 
der Förderung transnationaler Maßnahmen 
aus dem ESF präzise sein. Deshalb haben 
wir zwischen Grenzregionen und Nichtgrenz-
regionen unterschieden.

Ziel 3 (EFRE) richtet sich nach unserem 
Verständnis im Bereich Humanressourcen 
stark auf die spezifischen Probleme der 
Grenzregionen, verstanden als Regionen, 
die eine Staatsgrenze übergreifen.
Transnationalität im ESF konzentriert sich 
auf die Verbesserung der Möglichkeiten für 
Regionen in ganz Brandenburg, was nicht 
heißen soll, dass Brandenburger Regionen 
entlang der Grenze von der Förderung aus 
dem ESF ausgeschlossen sein sollen.

Mit anderen Worten: Die deutsch-polnische 
Grenzregion hat unter anderem einen bran-
denburgischen und einen polnischen Teil. Die 
Bearbeitung der typischen Grenzprobleme in 
diesem Bereich verstehen wir nicht als Auf-
gabe des ESF im Bereich Transnationalität, 
sondern wir sehen es als einen Bereich, der 
möglicherweise durch Ziel 3 bedient wird. Wo 
es aber darum geht, dass eine an der Grenze 
zu Polen gelegene brandenburgische Region 
kooperieren will, um Probleme in ihrem Ar-
beitsbereich zu lösen, dann kann es durchaus 
sein, dass es in die Förderung aus der ESF-
Transnationalität fällt.
Auch wird überlegt, nur dann transnationale 
Vorhaben aus Mitteln des ESF zu fördern, 
wenn mindestens drei Partner aus unter-
schiedlichen EU-Mitgliedstaaten zu einer 
geplanten Partnerschaft gehören. So kann 
ausgeschlossen werden, dass im Rahmen der 
ESF-Förderung benachbarte Regionen koo-
perieren, um ihre speziellen grenztypischen 
Probleme zu bearbeiten.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue 
mich auf eine angeregte Diskussion!

•

•
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Thomas Bender
Generaldirektion Beschäftigung,  
Soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit, 
Europäische Kommission, Brüssel

Kurz zu meiner Person: Ich habe bis Sommer 
2004 für die Generaldirektion Beschäftigung in 
der EU-Kommission den ESF in Brandenburg 
begleitet und bin jetzt für Bulgarien, Ungarn, 
die Niederlande und Kroatien zuständig. Des-
wegen ist mir weder Brandenburg noch die 
Thematik als solche völlig fremd.

Anything goes
Frau Müller hat richtig gesagt, dass die ESF-
Verordnung in Bezug auf die Transnationalität 
ziemlich postmodern ist: „Anything goes“. Sie 
bietet Ihnen, und Sie sollten das als Chance 
annehmen, wirklich immens viele Möglichkei-
ten. Die Gesetzgeber haben nicht versucht, die 
einzelnen Mitgliedstaaten oder die Regionen 
einzuschränken in dem Bemühen, transnati-
onale und grenzüberschreitende Aktivitäten 
zu organisieren, sondern die Verordnung hat 
Ihnen allen erdenklichen Spielraum gelassen. 
Den gilt es zu nutzen.

Europagedanken zu den Bürgern
Ich möchte nicht wiederholen, was in der 
Präambel der Verordnung und was in den 
Artikeln 3, 8 und 9 steht. Das können Sie alles 
nachlesen. Interessant ist, warum das Thema 
„Transnationalität“ jetzt in dieser Weise in die 
Verordnung aufgenommen wurde.
Die erste einfache Antwort ist, dass – über-
spitzt ausgedrückt – in den großen ESF-Pro-
grammen das einzig Europäische die Geld-
quelle war. Alles andere war sehr national oder 
regional und hatte mit Europa eigentlich sehr 
wenig zu tun. Eine der Grundideen ist, dass 
wir nun auch in den großen ESF-Programmen 
den Europagedanken nicht nur in die Fonds-
verwaltungen, sondern auch über die Träger 
zu den Bürgern hineintragen wollen. Die EU 
ist sich bewusst, dass sie Probleme hat, mit 
den Bürgern zu kommunizieren. Wobei doch 
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der ESF ein Instrument ist, das sich eigentlich 
auch sehr gut eignet, ein Stück Europa zu den 
Menschen zu bringen.

Vereinfachung
Der zweite Grund, die Gestaltung der Transna-
tionalität in die Verantwortung der Mitgliedstaa-
ten zu übertragen, war die Vereinfachung. Wir 
glaubten, dass das Nebeneinander von einem 
transnationalen ESF-Instrument (EQUAL) 
plus den Artikel-6-Projekten plus den großen 
Programmen des Guten zu viel war. Der Ver-
waltungsaufwand stand letztlich in keinem 
Verhältnis zum Ertrag. Die Vereinfachung 
bietet Ihnen die Möglichkeiten, transnationale 
Aktivitäten in das eine große ESF-Programm 
zu übertragen und nicht mehrere Programme, 
mehrere Instrumente parallel nutzen zu müs-
sen.

Voneinander lernen
Die dritte Grundüberlegung war, dass wir na-
türlich daran glauben, dass man voneinander 
lernen kann. Die EU besteht im Wesentlichen 
nicht darin, zu harmonisieren, sondern für Har-
monie zu sorgen. Für Harmonie und gegen-
seitigen Austausch kann man sorgen, indem 
man den Mitgliedstaaten und den Menschen 
die Möglichkeiten gibt, auch mit EU-Geldern 
voneinander zu lernen. Das gegenseitige Ler-
nen ist sinnvoll, geschieht auch schon, kann 
aber noch viel mehr und viel besser genutzt 
werden.

Mainstreaming wirkungsvoller gestalten
Und der vierte Grund, warum wir glaubten, die 
Transnationalität in dieser Form zu gestalten, 
ist das berühmte Mainstreaming. Das ist ein 
strapazierter Begriff, und wir reden seit Jahr-
zehnten davon, sehen aber ganz deutlich, dass 
es sehr schwierig ist. Das Mainstreaming von 
EQUAL-Erfahrungen in die ESF-Programme 
und in die nationale Politik erfolgt nur in sehr 
beschränktem Maße, auch weil die Akteure 
häufig voneinander getrennt arbeiten. Wir 
haben Verwaltungsbehörden auf regionaler, 
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auf Länderebene in Deutschland und wir 
haben ein nationales EQUAL-Programm. Die 
Verbindung dazwischen ist relativ schwach, 
ebenso wie die Verbindung zwischen unserem 
EQUAL-Referat in der Kommission und den 
geografischen Referaten, die für die großen 
Programme zuständig sind.
Um das zu verbessern, sollten die transnatio-
nalen Aktivitäten von den gleichen Akteuren 
geplant und durchgeführt werden wie die na-
tionalen und regionalen Aktivitäten. Wir gehen 
davon aus, dass damit die Verbindlichkeit für 
das Mainstreaming erhöht wird – und damit 
sein Erfolg.

Ansatz: Querschnittsthema/eigener 
Schwerpunkt
Das bringt uns natürlich zu einer Frage, die 
schon angesprochen worden ist: In welchem 
Modell kann das am besten funktionieren. 
Ich muss nicht mit der Verwaltungsbehörde 
in Brandenburg verhandeln, deswegen kann 
ich relativ frei über den Programmentwurf 
reden.
Vor meiner Einladung nach Brandenburg durch 
Herrn Fischer bin ich davon ausgegangen, 
dass Transnationalität als Querschnittsthema 
behandelt werden sollte und nicht als eigener 
Schwerpunkt. Denn der Zehn-Prozent-Anreiz, 
den Sie bei einer eigenen Priorität haben, ist 
bei einer relativ geringen Mittelzuweisung auf 
diese Priorität eigentlich nicht viel wert.
Außerdem habe ich geglaubt, dass die Ver-
bindung und Verzahnung zwischen den Fach-
abteilungen, die für einzelne Instrumente oder 
für einzelne Schwerpunkte zuständig sind, und 
den transnationalen Aktivitäten innerhalb die-
ser Schwerpunkte besser gelingen kann, als 
wenn Transnationalität außerhalb der anderen 
Schwerpunkte angesiedelt wird.
Ich bin mir heute nicht mehr ganz so sicher. 
Vielleicht ist der von Ihnen geplante Ansatz 
ganz vernünftig: Sie haben jemanden, der 
versucht, das große Ganze für die Schwer-
punkte themenübergreifend zu überblicken 
und gleichzeitig versuchen Sie, spezifische 
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Maßnahmen in den Schwerpunkten umzu-
setzen.

Budget für Transnationalität
Stellt sich noch die Frage des Budgets. Was 
ich gesehen habe – ein Prozent für den 
Schwerpunkt – ist nicht besonders ambitio-
niert. Ich würde darüber mit Ihnen noch ein-
mal reden wollen. Auf der anderen Seite gibt 
es auch Möglichkeiten, dieses eine Prozent, 
oder worauf immer Sie sich einigen, durch 
entsprechende Passagen im Programm zu un-
terfüttern. Hier könnte verpflichtend klargestellt 
werden, dass Sie in den Schwerpunkten auch 
tatsächlich etwas Transnationales machen 
wollen und was das sein soll.
So gesehen wäre die Kombination aus 
„Schwerpunkt mit Geld“ plus „horizontaler An-
satz mit Verpflichtungen“, vielleicht ein Erfolg 
versprechender Ansatz.

Formen transnationaler Zusammenarbeit
Zum einen ist zu klären, wollen wir eigentlich 
grenzüberschreitend oder wollen wir wirklich 
transnational arbeiten? Also zunächst die 
möglichen Aktivitäten dieser Frage zuordnen 
und dann versuchen, eine Matrix zu erarbei-
ten.
Zunächst empfiehlt es sich, die interessan-
ten Themen für eine transnationale oder 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu 
identifizieren. Anschließend sollten die un-
terschiedlichen Ebenen für die Umsetzung 
bestimmt werden. In vielen Bereichen ist eine 
transnationale Aktivität der Projekte zwar sehr 
gut und sehr ambitioniert, allerdings auch sehr 
teuer und in seinen Ergebnissen, soweit ich 
das sehe, oft sehr beschränkt.
Deswegen muss überlegt werden, ob

eine Projektkooperation auf allen Ebenen 
gewünscht wird oder
nur stärker mit den Trägern transnational zu 
arbeiten ist, die spezifische regionale und 
nationale Projekte machen; oder
für die Nutzung der Ergebnisse aus trans-
nationaler Zusammenarbeit die Ebene 

•

•

•
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der Verbände und Sozialpartner und die 
der Verwaltungsstrukturen sich am besten 
eignet.

Auch hier bestimmen Themen und Koopera-
tionsformen transnationaler Zusammenarbeit 
den Nutzen für entweder praxisorientierte oder 
Verwaltungs- und konzeptionelle Fragen. Da 
gibt es ganz gute Beispiele. Meine hollän-
dischen Kollegen kamen kürzlich zu mir und 
berichteten über sehr positive Erfahrungen 
aus Brandenburg im Bereich der Einstiegs-
teilzeit. Sie würden gern das Brandenburger 
Fördermodell in das nächste ESF-Programm 
übernehmen. Beim genannten Beispiel aus 
den Niederlanden ist jetzt vom „Rucksack“ 
die Rede. Arbeitnehmer, die im Rahmen des 
Projekts neu eingestellt werden, erhalten ei-
nen „Rucksack“, der aus dem ESF finanziert 
werden sein soll. Diese „Rucksackidee“ ist 
zustande gekommen, weil die Verwaltungen 
aus Deutschland und den Niederlanden 
miteinander gesprochen haben. Vermutlich 
fragte ein holländischer Kollege den für den 
ESF verantwortlichen Mitarbeiter im Bundes-
ministerium, Herrn Winkler, nach Modellen 
aus Deutschland zur Einstiegsteilzeit. Dieser 
empfahl die Kontaktaufnahme zu Herrn Fi-
scher vom Ministrerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Familie, und so kam der Ball 
ins Rollen. Das ist gut, aber man kann das 
natürlich institutionalisieren und sehr viel mehr 
bewirken.

Abgrenzen – Ergänzen – Kontrolle
Es gibt nicht nur Schnittmengen für die För-
derung transnationaler Aktivitäten mit den 
Strukturfonds im Bereich des neuen Ziels 3. Es 
gibt auch noch die Gemeinschaftsprogramme 
im Bereich der allgemeinen und beruflichen 
Bildung.
Es ist sinnvoll, die Gemeinschaftsprogramme 
als eine Ergänzung zu sehen, aber auch eine 
thematische Unterscheidung vorzunehmen. Es 
ist angebracht „Sicherungsnetze“ einzubauen, 
um zu verhindern, dass an unterschiedlichen 
Quellen Mittel abgegriffen werden. Dies kann 
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zum Beispiel durch den Abgleich von Daten-
banken geschehen. Damit kann man verhin-
dern, dass man vielleicht doch für die gleichen 
oder ähnliche Aktivitäten bei verschiedenen 
Quellen anklopft.

Wo steht Brandenburg?
Wenn ich die Länder in meiner Zuständigkeit 
betrachte, dann stelle ich fest, dass die Bran-
denburger Diskussion schon weiter fortge-
schritten ist. Das ist im Falle Bulgariens kein 
großes Wunder, denn die Bulgaren wussten 
bis September nicht, ob sie überhaupt ab 
Januar den ESF in Anspruch nehmen können 
oder nicht. In Bulgarien sind die Diskussionen 
zum Thema Transnationalität noch sehr be-
schränkt. Es gibt auf bulgarischer Seite nur 
eine sichere Entscheidung: Wir wollen zwei 
Prozent des ESF für Transnationalität aus-
geben. Die Bulgaren sind momentan in dem 
Stadium, dass sie lediglich die Möglichkeiten, 
die ihnen die Verordnung gibt, in ihrem OP-
Entwurf auflisten.
Die Niederländer sind etwas weiter, aber leider 
auch viel restriktiver, als Sie in Brandenburg. 
Die Holländer wollen im Prinzip nur eine ins-
titutionelle Kooperation und einen Internetauf-
tritt für die Transnationalität. Das, kann ich 
mir vorstellen, wird noch einige schwierige 
Diskussionen mit der Kommission geben, 
denn wir wollen natürlich ein bisschen mehr 
sehen. Wir wollen mehr als nur einen Erfah-
rungsaustausch durch das Internet oder durch 
das eine oder andere Seminar.
Interessanterweise planen die Holländer zu-
sammen mit einigen skandinavischen Ländern 
einen Schwerpunkt oder eine Operation mit 
dem Namen „Soziale Innovation“. Hier geht 
es sehr stark um Arbeitsorganisation, dabei 
vor allem um die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. In diesem Bereich wollen sie auf 
transnationaler Ebene tätig werden. Und das, 
wenn ich die Diskussionen und die Vorträge 
heute Morgen gehört habe, könnte durchaus 
ein Bereich sein, der auch für Sie von Interesse 
sein könnte.
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Von den Ungarn schließlich habe ich ver-
schiedene OP-Entwürfe. Einmal hatte der 
Programmentwurf einen transnationalen 
Schwerpunkt, und das andere Mal hatte er 
keinen. Der letzte Entwurf, der jedoch nur in 
Ungarisch vorliegt, hat wieder einen Schwer-
punkt. Dieser Schwerpunkt spiegelt genau 
das eingangs geschilderte Problem wider. Wir 
haben es in Ungarn mit einer sehr zentrali-
sierten Programmumsetzungsstruktur zu tun. 
Die nachgeordneten Stellen, die für einzelne 
Schwerpunkte zuständig sein werden, empfin-
den das Anliegen der Verwaltungsbehörde, ei-
nen eigenen Schwerpunkt Transnationalität zu 
beanspruchen, als Angriff auf ihre Kompetenz. 
Sie fragen: „Was sollen wir dann machen? 
Was haben wir damit zu tun?“ Denn eigentlich 
will das Sozialministerium transnational und 
grenzüberschreitend Beschäftigungspakte 
realisieren und die Arbeitsverwaltung zusam-
men mit den Nachbarn stärken. Das Erzie-
hungsministerium wird sich vor allem darum 
kümmern, dass Ungarn, die nicht in Ungarn 
wohnen, auch eine ordentliche Ausbildung 
bekommen, und deswegen mit den Slowaken 
und mit den Rumänen arbeiten wollen. Wie es 
genau ausgeht, das weiß ich noch nicht, aber 
eventuell werde ich Brandenburgs Beispiel als 
Möglichkeit verwenden, einen Kompromiss 
zu finden.
Planung Transnationalität
Was sind die nächsten Schritte? Ich glaube, 
was Sie zu Recht erwarten können, ist eine 
bessere Handreichung von der Kommission, 
was eigentlich gemacht werden kann und was 
die Kommission tun wird, um Ihnen dabei zu 
helfen. Ich kann Sie beruhigen, es gibt mittler-
weile Entwürfe von solchen Handreichungen; 
klar ist, dass wir genauer aufzeigen müssen, 
wie wir die Gelder aus der Technischen Hilfe, 
die uns zur Verfügung stehen, nutzen wollen, 
um den Verwaltungsbehörden, den Partnern in 
Europa zu helfen, diese Transnationalität auch 
zu organisieren, etwa durch Datenbanken, 
durch Seminare, durch die Organisation von 
Erfahrungsaustausch, durch die Hilfe bei der 
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Partnersuche in anderen Mitgliedstaaten. Das 
wird auf jeden Fall passieren.

Brandenburg
Sie sollten sich meines Erachtens nach der 
heutigen Diskussion mit konkreten Vorschlä-
gen an uns wenden. Wenn Sie glauben, dass 
bestimmte Länder für Sie in Frage kämen, weil 
sie modellhaft konkrete Sachen schon auspro-
biert oder umgesetzt haben, dann lassen Sie 
das Frau Clark oder Herrn de Weldige wissen. 
Beide werden sich zur Abstimmung mit meinen 
Kollegen auf der Ebene der Generaldirektion 
zusammensetzen, beispielsweise mit dem 
Kollegen, der für Großbritannien zuständig 
ist, oder vielleicht mit mir, wenn es um Ungarn 
geht.
Ihre Anliegen werden wir in die Diskussion 
über unsere Programme einbringen. Es wäre 
auch wichtig, über das Bundesministerium für 
Arbeit die Kollegen auf europäischer Ebene 
direkt zu benachrichtigen, damit wir die prak-
tische Umsetzung vorbereiten können.
Ansonsten kann man den Schwerpunkt oder 
das Thema Transnationalität im Operatio-
nellen Programm ziemlich offen lassen und 
darauf hoffen, dass es sich im Zeitraum der 
Umsetzung von alleine konkretisieren wird. 
Das wäre zu wünschen, und ich glaube, wir 
werden zu einem gewissen Anteil darauf auch 
bauen müssen. Ich denke trotzdem, wir sollten 
Grundsätze und Prinzipien jetzt schon fixieren 
und aushandeln, damit wir einen sicheren 
Start- und auch wieder Landeplatz für die 
Umsetzung haben.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!
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Mandy Mehlhorn 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Familie des Landes Brandenburg

Transnationalität als eine Komponente in-
nerhalb der Strukturfonds gibt es bereits seit 
1988; die neuen Bundesländer beteiligen 
sich seit 1991 aktiv in diesem Bereich. Viele 
von den heute Anwesenden haben bereits 
Erfahrungen mit transnationalen Programmen 
sammeln können.
In der Förderperiode 2000 – 2006 boten die 
Strukturfonds im Rahmen der folgenden Pro-
gramme und Gemeinschaftsinitiativen Gele-
genheit für transnationale Kooperationen: 

Europäische Sozialfonds – Artikel-6-Maß-
nahmen, EQUAL;
Europäischer Fonds für Regionale Ent-
wicklung – unter anderem INTERREG, 
Interact, Urbact,
Europäischer Ausgleichs- und Garan-
tiefonds für die Landwirtschaft – LEA-
DER+.

Die Anforderungen an transnationale Koope-
rationen innerhalb der verschiedenen Pro-
gramme unterschieden sich nicht nur thema-
tisch. Bei LEADER+ konnte man beispiels-
weise eine transnationale Zusammenarbeit 
beantragen, ohne dass diese Voraussetzung 
für eine Bewilligung war. Bei den Gemein-
schaftsinitiativen INTERREG und EQUAL war 
die Kooperation mit Akteuren aus anderen 
Mitgliedstaaten dagegen eine Grundvoraus-
setzung für eine Förderung.
Die Anzahl der transnationalen Partner vari-
ierte erheblich; bei EQUAL brauchte man min-
destens einen Partner, bei INTERREG III C 
Partner aus mindestens drei verschiedenen  
Ländern, bei Netzwerken waren es sogar fünf 
verschiedene Länder.
Unterschiede ergaben sich auch in der Teil-
nahme von Akteuren aus Mitgliedstaaten, 
Bewerberländern und Drittländern. Bei EQUAL 
waren nur Partner aus den Mitgliedstaaten 
zugelassen, bei INTERREG III C konnten 

•

•

•
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auch Partner aus Nicht-Mitgliedstaaten mit-
arbeiten.

Interesse des Ministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Familie
Das inhaltliche Interesse des MASGF rich-
tete sich nicht nur auf die ESF-finanzierten 
Programme, wie zum Beispiel EQUAL und 
Artikel-6-Maßnahmen, sondern auch auf 
EFRE-finanzierte Programme. Auch hier 
wurden arbeitsmarktrelevante Aspekte be-
rücksichtigt.
Im Rahmen der Artikel-6-Maßnahmen wurden 
drei Projekte mit brandenburgischer Betei-
ligung gefördert. Hierfür wurden insgesamt 
2,4 Millionen Euro durch die EU-Kommissi-
on bewilligt. Es ging insbesondere um die 
Themen Anpassung an die neuen wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen im Rahmen des 
sozialen Dialogs und innovative Ansätze zur 
Bewältigung des Wandels sowie um den 
Transfer und Verbreitung von Innovationen 
aus Projekten, die im Rahmen von Artikel 6 der 
ESF-Verordnung durchgeführt wurden.
Mit Mitteln der Gemeinschaftsinitiative EQUAL 
konnten 13 Brandenburger Entwicklungs-
partnerschaften gefördert werden. Insgesamt 
waren ca. 70 Träger, Unternehmen und Ver-
eine aus Brandenburg beteiligt. Es standen 
rund 31 Millionen Euro für die Projekte der 
Entwicklungspartnerschaften zur Verfügung. 
Die Bandbreite der Themen lässt sich wie 
folgt unterteilen:

Beschäftigungsfähigkeit – Förderung be-
nachteiligter Personen am Arbeitsmarkt,
Unternehmergeist – Erleichterung der Un-
ternehmensgründung und die Entwicklung 
der Potenziale der Sozialwirtschaft,
Anpassungsfähigkeit – Unterstützung 
von Unternehmen und Beschäftigten bei 
der Anpassung an den wirtschaftlichen 
Wandel,
Chancengleichheit von Frauen und Män-
nern – Bekämpfung geschlechtsspezi-
fischer Diskriminierungen,

•

•

•

•
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Berufliche Eingliederung von Asylbewer-
berinnen und Asylbewerbern.

20 Projekte aus Brandenburg konnten im Rah-
men der Gemeinschaftsinitiative INTERREG 
III C bewilligt werden. Hierdurch konnten mehr 
als vier Millionen Euro zusätzlich zur Regelför-
derung ins Land Brandenburg geholt werden. 
Themen waren unter anderem: Beschäftigung, 
soziale Eingliederung, Förderung der Human-
ressourcen und Bildung.

EQUAL
Die Brandenburger Entwicklungspartner-
schaften arbeiteten in der Regel mit mehr als 
einer Entwicklungspartnerschaft aus dem Aus-
land zusammen. Um diese Zusammenarbeit 
verbindlich zu machen, wurde eine schriftliche 
Vereinbarung zur transnationalen Zusammen-
arbeit (TCA) erarbeitet. Eine Entwicklungs-
partnerschaft konnte auch mehrere TCAs 
mit verschiedenen Partnern abschließen. Die 
transnationalen Partner waren private Bil-
dungsträger, Kammern, Vertreter öffentlicher 
Verwaltungen, private Berufsschulorganisation 
und Lehrerbildungsinstitute. Die Herkunft der 
Partner war breit gefächert (fast alle Mitglied-
staaten). Zu den transnationalen Aktivitäten 
gehören unter anderem Studienbesuche, Tref-
fen von Arbeitsgruppen sowie transnationale 
Tagungen. Begleitend hierzu erstellten die 
Partner häufig transnationale Newsletter. Als 
Produkte der Kooperationen wurden DVDs, 
E-Learning-Materialien, Filme, Internetauftritte 
und Datenbanken, Handbücher und Broschü-
ren erarbeitet. Bei zahlreichen Messeauftritten 
wurde über die Arbeit der einzelnen Partner 
informiert.

Bleibende Ergebnisse
Im Rahmen der Kooperationen haben sich 
stabile Netzwerke entwickelt, die teilweise 
auch nach Beendigung der Förderung Bestand 
haben. Innovative Konzepte und Materialien 
stehen in großem Umfang zur Verfügung und 
können über die speziellen Datenbanken der 
einzelnen Programme eingesehen werden. 

•
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Die beteiligten Organisationen konnten durch 
die Vielzahl der Austauschaktivitäten ihre 
Sprachkompetenz und ihre Europafähigkeit 
vertiefen bzw. erweitern sowie neue Perspek-
tiven und Sichtweisen für ihre eigene Arbeit 
erhalten (Erweiterung des Horizonts).

Problemfelder
Die Partnersuche ohne eine geeignete Daten-
bank gestaltete sich oftmals schwierig.
Auch nach erfolgreicher Partnersuche konnte 
es immer wieder zu Problemen mit der Pass-
genauigkeit der Partner kommen. Dabei ging 
es sowohl um inhaltliche Fragen, aber auch 
um die sehr unterschiedlichen rechtlichen 
Rahmenbedingungen in den einzelnen Mit-
gliedstaaten. Sprachbarrieren und fehlende 
interkulturelle Kompetenz standen erfolg-
reichen Austauschaktivitäten und Kooperatio-
nen im Wege. Oftmals fehlte es auch an der 
politischen Aktualität einiger Projekte, sodass 
das vertikale Mainstreaming auf der Strecke 
blieb.

Abschließend kann festgehalten werden, dass 
sich die transnationale Zusammenarbeit zu 
einem ernst zu nehmenden Instrument inner-
halb der Strukturfonds entwickelt hat.
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Clemens Russell
BBJ Consult AG

Zu Beginn der Diskussion forderte die Mode-
ratorin Susanne Kretschmer (BBJ Consult AG) 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf, ihre 
Erfahrungen mit transnationalen Maßnahmen 
zu beschreiben bzw. ihre Erwartungen an 
Transnationalität zu formulieren.

An vorhandene Erfahrungen anknüpfen
Mathias Kuhlmann von der LASA Brandenburg 
GmbH bestätigte die Darstellung von Mandy 
Mehlhorn (MASGF), dass Brandenburg be-
reits einen umfangreichen Erfahrungsschatz 
transnationaler Aktivitäten vorzuweisen habe, 
der den Akteuren allerdings meist gar nicht 
bewusst sei, an den es jedoch anzuknüpfen 
gelte. Transnationalität sei kein neues Thema, 
es werde im ESF nur strategisch neu ange-
gangen. Konkret forderte er dazu auf, sich in 
der Übergangszeit, bis die ersten Förderungen 
operativ würden, einen systematischen Über-
blick über die konkreten Ergebnisse der bis-
herigen Gemeinschaftsinitiativenprojekte zu 
verschaffen (beispielsweise bereits erarbeitete 
EU-Handbücher über globale Beschäftigungs-
strategien) und diese in einer Datenbank 
festzuhalten, um sie für spätere Aktivitäten 
nutzbar zu machen.
Der Aufbau bzw. die Weiterentwicklung von 
Datenbanken wurde auch von anderer Seite 
für sinnvoll erachtet. Zum einen habe sie sich 
bei der Suche nach Partnern für transnationale 
Projekte als erfolgreich erwiesen, zum ande-
ren müsse „beim neuen dezentralen Ansatz 
für die Gestaltung transnationaler Zusammen-
arbeit das Rad nicht erneut erfunden werden“ 
(Sigrid Wölfing, tamen GmbH, Berlin).
Katrin Müller (Ministerium für Arbeit, Soziales, 
gesundheit und Familie – MASGF) berichtete, 
dass es im Ministerium und im Referat 34 
bereits einen Mitarbeiter gebe, der sich regel-
mäßig einen Überblick über die Aktivitäten im 
Bereich EQUAL verschaffe; es sei ihrer Mei-
nung jedoch angemessen, ein „konstanteres 

Gremium“ zu installieren, eine Art Scouting- 
Agentur, die beispielsweise beobachte, wel-
che Aktivitäten sich im Hinblick auf das in 
Brandenburg gerade aktuelle Thema auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten der EU entwickel-
ten. Sie erachtete den Zugriff auf (EU-weite) 
Datenbanken zwar als hilfreich, befürwortete 
aber auch den Vorschlag von Sigrid Wölfing, 
zukünftige transnationale Partnerschaften 
zur direkten Unterstützung mit einer Art Tutor 
auszustatten, das heißt, einzelne Akteure bzw. 
Träger einzubeziehen, die bereits transnatio-
nale Erfahrungen gesammelt haben.

Transfer und Grenzen des Transfers
Die Frage des Transfers bzw. dessen Grenzen 
war ebenfalls ein zentrales Thema der Diskus-
sion. Zum einen sollten die oben erwähnten 
Datenbanken einen Zugang zu den bereits 
erarbeiteten Ergebnissen transnationaler 
Partnerschaften eröffnen. Sigrid Wölfing wies 
in ihrem Beitrag darauf hin, dass es gerade 
im Hinblick auf die unterschiedlichen Aus-
gangsvoraussetzungen in den verschiedenen 
Partnerländern (beispielsweise Arbeitsgesetz-
gebung, kulturelle Aspekte etc.) notwendig 
sei, auf diese Erfahrungen zurückgreifen 
zu können, um den Aufwand zukünftig zu 
reduzieren. Für Katrin Müller wäre die kom-
petente Beurteilung, welche Instrumente und 
Good-Practices aus anderen Ländern bzw. in 
andere Mitgliedstaaten sinnvollerweise über-
tragen werden könnten, eine Aufgabe für die 
Scouting-Agentur.
Bezüglich des Aufwands und der Grenzen 
des Transfers stimmte Ursula Klingmüller 
(MASGF) der Einschätzung Sigrid Wölfings zu, 
gab jedoch zu bedenken, dass beispielsweise 
WZB, Prognos und Bertelsmann in ihren Län-
dervergleichen auf die nicht zu bestreitenden 
Erfolge zum Beispiel im Hinblick auf die In-
tegration von Älteren in Finnland hinwiesen, 
aber nicht auf die unterschiedlichen institutio-
nellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen und möglicherweise 
negativen Begleiterscheinungen. Hier müsse 
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sehr viel genauer hingeschaut werden, welche 
Beispiele wirklich die Übernahme lohnten.
Thomas Bender (EU-Kommission) zeigte sich 
eher skeptisch gegenüber der Übertragbarkeit 
von Ergebnissen aus vorangegangenen Pro-
grammen („Halbwertzeit des Wissens“). Zum 
einen stelle sich die Frage, wie weit zurück 
man gehen wolle, um die Historie aufzuarbei-
ten, zum anderen bezweifle er, dass jemand 
Lust dazu hätte, alte Berichte zu lesen: „Wir 
alle erfinden viel lieber irgendetwas Neues, als 
dass wir etwas Altes irgendwo aufgreifen.(...) 
Das ist einfach nicht so schick und schön.“

TWINNING – Hilfreiches Instrument oder 
Sackgasse?
Über die Erfahrungen im Zusammenhang mit 
den TWINNING-Projekten waren die Diskutan-
den geteilter Meinung. Dr. Ernst Cantner vom 
Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt 
und Verbraucherschutz (MLUV) verwies auf 
eine erfolgreiche Kooperation mit Polen und 
auf ein „unglaubliches Potenzial“, das diese 
biete. Auf die Frage nach dem Fortbestand 
der INTERACT-Büros antwortete Katrin Müller, 
dass das Programm vom Ziel 3 (EFRE) abge-
löst werden solle. Hier werde es auch zukünftig 
Überschneidungen zum ESF geben – bei der 
Förderung des Humankapitals bzw. bei der 
finanziellen Unterstützung von Qualifizierungs-
netzwerken etc., nicht jedoch für betriebliche 
Kooperationen. Eine Doppelförderung solle 
ausgeschlossen werden, um die vorhandenen 
Mittel möglichst effektiv einsetzen zu können. 
Dementsprechend müssten gleich zu Beginn 
die Schwerpunkte für die jeweilige Finan-
zierung festgelegt werden. Für die Lösung 
grenzraumspezifischer Probleme müsse das 
Ziel 3 unter Umständen auch für den ESF 
relevanter gemacht werden. Katrin Müller war 
der Meinung, dass die Partnerschaft mit Polen 
zwar oft auf schwierigem Terrain verlaufe, aber 
deshalb das Land nicht von transnationalen 
Aktivitäten ausgeschlossen werden dürfe 
– allerdings sollte dies nicht im Rahmen des 
„kleinen Grenzverkehrs“ geschehen, denn den 

gebe es nicht mehr, sondern im „globaleren“ 
europäischen Rahmen.
Hendrik Fischer (MASGF) sah die Ergebnisse 
der TWINNING-Projekte dagegen eher ernüch-
ternd: Aufgrund der häufigen Personalwechsel 
auf polnischer Seite sei die Kontinuität der Zu-
sammenarbeit mühselig aufrecht zu erhalten, 
man müsse immer wieder von vorn anfangen, 
Kontakte aufzubauen. Daher betrachte er die 
TWINNING-Projekte nicht als den zentralen 
Ansatz für Kooperationen, sondern vielmehr 
die Partnerschaften und Netzwerke, die aus 
den Entwicklungspartnerschaften entstanden 
seien.
Bezüglich der Abgrenzung zwischen EFRE-
Ziel 3 und ESF in der Oderregion ergänzte 
Petra Meyer (Deutscher Gewerkschaftsbund 
– DGB), dass sie sich noch einmal eine andere 
Plattform wünsche, auf der auf Initiative des 
MASGF über die spezifischen Probleme des 
Grenzraumes diskutiert werden könne. Diesen 
Vorschlag unterstützte Hendrik Fischer, da 
das Thema angesichts der fortgeschrittenen 
Zeit in dieser Veranstaltung nicht mehr zu 
vertiefen sei.
Thomas Bender wollte schließlich noch einmal 
eine Lanze für das TWINNING-Programm 
im Allgemeinen brechen. Er betrachte es als 
ein sehr wichtiges Instrument in den neuen 
Mitgliedstaaten, mit dessen Hilfe beispiels-
weise deutsche Kollegen helfen würden, dort 
die entsprechenden Strukturen aufzubauen, 
um „EU-Gelder umzusetzen“. Hier könnten 
insbesondere die mittlerweile „erwachsen“ 
gewordenen neuen Bundesländer ihre 
Erfahrungen produktiv einbringen. Die per-
sönlich wesentlichste Erkenntnis aus dieser 
Veranstaltung sei, dass er bei den nächsten 
Diskussionen beispielsweise über Programme 
zur Verbesserung der Verwaltungskapazität in 
Bulgarien oder Ungarn auf eine transnationale 
Komponente dringen werde. Sie brauchten 
dringend die Hilfe und die Erfahrungen der 
alten Mitgliedstaaten, und damit schlösse sich 
der Kreis zu den positiven Erfahrungen der 
TWINNING-Projekte.
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Transnationale Maßnahmen 
Zusammenfassung der Diskussion

Transnationalität – Die Idee Europa in 
den Köpfen verankern
Eine Mitarbeiterin aus einem Brandenburger 
EQUAL-Projekt zeigte sich erfreut darüber, 
dass für die nächste Förderperiode Trans-
nationalität ein besonderes Gewicht in der 
Strukturförderung erhalten soll. Die bisherigen 
Erfahrungen mit transnationaler Kooperation 
im letzten Förderzeitraum seien „unerhört 
wichtig“ gewesen, insbesondere der gleich-
berechtigte Austausch unter den Partnern: 
„Wir sind sehr viel europäischer geworden im 
Denken und Handeln.“ Die Zusammenarbeit 
hätte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Projektes dahingehend motiviert, auch zukünf-
tig neue Projekte im Rahmen der Transnatio-
nalität angehen zu wollen. Hierbei seien die 
Datenbanken von großem Wert – zum einen 
bei der Suche nach neuen Inhalten, aber auch 
nach den entsprechenden Partnern. Sie be-
grüßte die Überlegungen, die Zahl der teilneh-
menden Mitgliedstaaten an transnationalen 
Partnerschaften – anders als bei EQUAL, wo 
bisher ein Partner reichte – auf mindestens 
drei festzulegen, um damit das Projekt bes-
ser abzusichern, da gelegentlich die Gefahr 
bestünde, dass sich ein Partner aus der Ko-
operation verabschiede. Sie bedauerte, dass 
– nachdem sich doch die Abstimmung unter 
den verschiedenen Partnern in Bezug auf die 
jeweils gültigen nationalen Programme und 
Regelungen in den beiden vorangegangenen 
Runden der Gemeinschaftsinitiative immer 
besser entwickelt hätte – keine Fortsetzung 
als EQUAL 3 geplant sei.
Die Idee Europa über die Verankerung der 
Transnationalität in einem Operationellen 
Programm „in die Köpfe zu transferieren“, auf 
diesem Weg voneinander zu lernen betrachte-
te Petra Meyer als einen spannenden Prozess. 
An Ideen mangele es nicht. Es gelte aber eine 
operative Form zu finden, die diese und die 
existierenden Rahmenbedingungen „vernünf-
tig“ miteinander verbänden. Das Kriterium, 
dass Transnationalität mehr als drei Partner 
erfordere, halte sie für bedenkenswert.

Ursula Klingmüller wies in ihrem Beitrag auf 
die positiven Erfahrungen Brandenburgs im 
Zusammenhang mit dem berufbezogenen 
internationalen Jugendaustausch hin. Das in 
Kooperation mit BBJ entwickelte Programm 
enthielt zwei Komponenten: zum einen den 
internationalen Austausch von jungen Leuten 
während und nach der Ausbildung, um deren 
Vermittlungschancen zu erhöhen und größere 
Weltoffenheit zu erreichen, zum anderen den 
Erfahrungsaustausch zwischen den Orga-
nisatoren. Insofern sei ihrer Meinung nach 
genau das gelungen, was für transnationale 
Maßnahmen gefordert würde.
Auch im Zusammenhang mit dem größten In-
vestitionsprojekt in der Brandenburger Region, 
dem Ausbau des BBI-Flughafens Schönefeld, 
hätten sich im Rahmen eines EQUAL-Pro-
jektes der ersten Förderperiode „umfängliche 
und tatkräftige Strukturen“ herausgebildet, 
berichtete Mathias Kuhlmann, an die bei der 
Gestaltung des Operationellen Programms 
angeknüpft werden sollte. Hier befänden sich 
die erfahrenen Akteure, die letztlich über die 
Partnerschaften entscheiden sollten, da sie 
die Situation vor Ort am besten beurteilen 
könnten. Diese warteten lediglich darauf, 
welche Unterstützungsinfrastruktur ihnen das 
Landesprogramm biete, um transnationale 
Projekte umzusetzen. Aus der Perspektive 
der Wirtschaftsförderung sehe er aber den 
Rahmen der Umsetzung transnationaler Maß-
nahmen auf übergreifende Fragestellungen 
begrenzt, beispielsweise: Wie schafft man es, 
solch ein Flughafenumfeld im Sinne der Wirt-
schafts- und Gewerberaumentwicklung attrak-
tiv zu gestalten? Die wesentlichen Grundlagen 
der Wirtschafts- sowie der Arbeitsförderung 
würden sich auch durch transnationale Pro-
jekte nicht grundsätzlich verändern.
Mit Blick auf die entstandenen Netzwerke 
um den Flughafen ergänzte Ursula Kling-
müller, dass der Schwerpunkt des ESF sein 
müsse, Arbeitslosen und Kleinbetrieben den 
Anschluss an Europa zu erleichtern: „Den 
Großkonzernen und größeren Unternehmen 



10�

Transnationale Maßnahmen 
Zusammenfassung der Diskussion

braucht man wahrscheinlich nicht Internatio-
nalität beizubringen.“ Es müsse deutlicher 
herausgearbeitet werden, was ein ESF-Initial-
fonds an dieser Stelle leisten könne.

Fremdsprachenkompetenz als 
grundlegende Voraussetzung
Als ein wesentlicher Aspekt transnationaler 
Kooperation wurden interkulturelle und vielfäl-
tige Sprachkenntnisse genannt. Eva Schand 
von der Europäischen Akademie Berlin (EAB) 
bemängelte, dass jenem in Brandenburg bzw. 
in Deutschland überhaupt nicht die angemes-
sene Beachtung geschenkt würde. Selbst 
Auszubildende, die Englisch oder Französisch 
sprächen, könnten kaum eingestellt werden, 
und sie hätten vor allem polnische und bul-
garische Partner. Diese würden zwar danach 
ausgesucht, dass sie auch Deutsch sprechen 
könnten – zumindest in Ansätzen, aber das 
Thema Fremdsprachenlernen sei insbeson-
dere für Auszubildende im Allgemeinen weit-
gehend vernachlässigt worden, während auf 
der anderen Seite Europaschulen aufgebaut 
und Sprachkurse an Universitäten angeboten 
würden.
Es gehe nicht darum, dass beispielsweise 
Bulgarisch als Fremdsprache in der Schule 
angeboten werden sollte, sondern vielmehr 
um die allgemeine Bereitschaft junger Leute, 
auch weniger verbreitete Fremdsprachen zu 
lernen und die Möglichkeit zu einem Auslands-
aufenthalt zu nutzen.
Die Moderatorin Susanne Kretschmer (BBJ 
Consult AG) bekräftigte noch einmal die Aus-
führungen ihrer Vorrednerin. Sprache sei nicht 
nur ein Medium für den Erfahrungsaustausch, 
sondern nicht zuletzt als Kommunikations-
mittel notwendig im Rahmen internationaler 
Wirtschaftsbeziehungen. Der Entwicklung 
der Fremdsprachenkompetenz müsse viel 
mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Es 
sei zwar nur ein kleiner Teilbereich, aber für 
sie zentraler Schlüssel zur Lösung bisher 
vernachlässigter Probleme.

Abschließende Bemerkungen
„Back to the basics: Durch Austauschpro-
gramme, Sprachentraining wird Transnatio-
nalität ganz einfach“, so lautete die Zusam-
menfassung Thomas Benders in seinem 
Abschlussstatement. Er forderte dazu auf, 
diesen Aspekt in das Brandenburger Operatio-
nelle Programm aufzunehmen und damit „dem 
europäischen Arbeitsmarkt, dem europäischen 
Bildungsmarkt und Ausbildungsmarkt ein biss-
chen was hinzuzufügen“. Das sei sicherlich 
einfacher zu bewerkstelligen als vieles ande-
re, das im Laufe der Veranstaltung diskutiert 
wurde, habe aber seiner Meinung nach einen 
wichtigen Stellenwert.
Wie unter Umständen das Finanzierungs-
problem gelöst werden könne, das auftreten 
könnte, wenn in einem anderen Mitgliedstaat 
kein eigener Schwerpunkt Transnationalität 
finanziert werde – was gleichbedeutend sei 
mit der Behandlung als Querschnittsthema im 
negativen Sinne, blieb für Katrin Müller eine 
offene Frage. Im Hinblick darauf sei es wichtig, 
intensiver darüber nachzudenken, wie man 
zuverlässige Informationen darüber erhalte, 
wie in anderen Ländern die ESF-Programme 
aufgebaut seien.
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Dr. Alexandra Bläsche
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Familie des Landes Brandenburg

Maßgeblich für den Erfolg der ESF-Inter-
ventionen in der Förderperiode 2007–2013 
ist ein begleitendes Qualitätssicherungs-
system. Wirksame Verfahren der Quali-
tätssicherung tragen dazu bei, dass die 
Ziele der Brandenburger Arbeitspolitik 
bestmöglicht erreicht werden können. Wir 
können hier auf gute Erfahrungen der letz-
ten Förderperiode zurückgreifen.

Für die Erreichung einer besseren Qualität 
der ESF-Förderung ist in dem Operatio-
nellen Programm des Landes Branden-
burg das Steuerungsprinzip über Ziele 
entwickelt worden. Durch die konsequente 
Steuerung über strategische, spezifische 
und operative Ziele streben wir sowohl 
gute Ergebnisse wie auch eine verbesserte 
Qualität an. Dies erfordert die fortlaufen-
de Überprüfung der Zielerreichung. Die 
entscheidende Leitfrage bei der Erfolgs-
beurteilung unserer Förderpolitik lautet 
demnach, ob wir das richtige tun (Ziele) 
und ob wir es richtig tun (Mittel).

Maßgeblich für die Funktionalität der Steu-
erung über Ziele ist die klare Definition von 
Zielen und deren Operationalisierung. Die 
Zielformulierung basiert auf einer systema-
tischen Ableitung von strategischen Zielen 
aus der sozio-ökonomischen Analyse her-
aus. Aus den strategischen Zielen lassen 
sich wiederum spezifische Ziele entwickeln, 
die mit den ESF-Interventionen tatsächlich 
angestrebt werden (Wirkungsziele). Auf 
der Grundlage der jeweiligen spezifischen 
Ziele können dann in einem nächsten 
Schritt operative Ziele bestimmt werden, 
dabei werden die konkreten Maßnahmen 
und Operationen festgelegt.

1.

2.

3.

Qualität der neuen ESF-Interventionen  
sichern und optimieren 

Thesen

Die Qualitätssicherung hat die zentrale 
Aufgabe, die Prozess-, Produkt- und Er-
gebnisqualität der Maßnahmen auf Pro-
grammebene zu sichern. Denn nicht nur die 
Qualität der Maßnahmedurchführung bzw. 
-umsetzung, sondern auch die Erhöhung 
der Wirksamkeit sind Ziele der Qualitäts-
sicherung von Arbeitsförderung. Sowohl 
Effektivität und Effizienz wie auch Trans-
parenz sind die Qualitätsmaßstäbe bei der 
Realisierung der ESF-Programme.

Eine wesentliche Veränderung gegenüber 
der letzten Förderperiode sind erhöhte 
Qualitätsansprüche bei der Konzeption 
eines leistungsfähigen Indikatorensys-
tems. Die Strukturfondsverordnung sieht 
vor, dass in der neuen Förderperiode der 
Einsatz der ESF-Mittel stärker ergebni-
sorientiert verwaltet wird. Hierfür ist ein 
Indikatorensystem erforderlich, das vor 
allem aus Ergebnisindikatoren besteht, 
die ex ante quantifiziert und im Laufe der 
Förderperiode fortlaufend gemessen wer-
den können.

Die beiden Kernelemente des Qualitäts-
sicherungssystems sind die Instrumente 
Monitoring und Evaluation, die dazu die-
nen, zeitnah Aussagen zu den zentralen 
(Ergebnis-)Indikatoren zu erheben, die den 
Erfolg der ESF-Interventionen beschreiben. 
Monitoring und Evaluation haben einerseits 
gemeinsame Schnittstellen, andererseits 
aber jeweils gesonderte Aufgaben.

Durch das Monitoringverfahren ist die re-
gelmäßige und umfassende Beobachtung 
bzw. Begleitung des Fördergeschehens 
anhand von Indikatoren möglich. Das Moni-
toring bildet die finanziellen und materiellen 
Verlaufsdaten sowie die individualisierten 
Daten zu den Ergebnisindikatoren ab. 
Gegenüber der Förderperiode 2000 – 2006 
können wir auf zwei deutliche Verbesse-
rungen hinweisen: Durch die Einführung 

4.

5.

6.

7.



10�

einer modifizierten elektronischen Platt-
form und durch die Überarbeitung des so 
genannten Stammblattverfahrens kann 
den erhöhten Anforderungen hinsichtlich 
der Datenerfassung und der Datenvalidität 
entsprochen werden.

Mit Hilfe des Einsatzes von Evaluationen 
kann der begrenzten Aussagekraft des 
Monitoring begegnet werden, indem 
vertiefende Befunde zur Akzeptanz, 
Passfähigkeit, Wirkung und Wirksamkeit 
bestehender Förderprogramme ermittelt 
werden können. Die Evaluationen werden 
als Forschungsaufträge an sozialwis-
senschaftliche Forschungseinrichtungen 
und Institute vergeben. Das Instrument 
Evaluation und deren Konzeption wird in 
der neuen Förderperiode ebenfalls wei-
terentwickelt, so werden wir beim Einsatz 
von Evaluierungen stärker adressaten-
bezogene Erfolgskriterien beachten, wie 
wir auch die Wissenschaft ermutigen, ver-
schiedene Untersuchungsmethoden bei 
der Bewertung der Programme einzuset-
zen (etwa Fallstudien oder die Verwendung 
von Vergleichsgruppenanalysen).

Überdies ist darauf hinzuweisen, dass 
Evaluierung bzw. Wirkungsforschung auch 
die Funktion besitzt, aktive Politikberatung 
durchzuführen. Anhand von Handlungs-
empfehlungen seitens der Wissenschaftler 
lassen sich Evaluationsergebnisse „in den 
politischen Prozess einspeisen“. Damit 
dies künftig auch erfolgreich bzw. besser 
geschieht, müssen wir als Auftraggeber die 
gemachten Erfahrungen der Evaluatoren 
aufmerksam zur Kenntnis nehmen. Die 
Folie hierfür können auch die Erfahrungen 
aus dem umfangreichen Evaluationspro-
gramm der Hartz-Gesetze I bis III sein. 
Das Plädoyer seitens Wissenschaft lautet 
Evaluationen stärker „formativ“, prozess-
orientiert und diskursiv anzulegen.

8.

9.

Qualität der neuen ESF-Interventionen  
sichern und optimieren 
Thesen

Schlussendlich entstehen durch die neue 
Steuerungslogik Herausforderungen für 
alle Akteure im Kontext des ESF. Pro-
grammverantwortliche sind gefordert 
geeignete Ziele zu formulieren sowie 
die Steuerung von Programmen zu ver-
bessern. Auch für Projektträger gilt ein 
stärkerer Fokus auf Ziele und Indikatoren, 
künftig werden mehr methodische Kompe-
tenzen benötigt, wie Indikatorenbildung. 
Denn Förderansätze variieren zunehmend 
zwischen externen Vorgaben und Zielver-
einbarungen bzw. Kontrakten. Evaluatoren 
sind konfrontiert mit der Anforderung, 
präzise, steuerungsrelevante Informa-
tionen und Hinweise zu gewinnen und 
kurzerhand verfügbar zu machen. Dabei 
sind sowohl die Weiterentwicklung der 
Evaluationsmethodik als auch das Her-
ausarbeiten von Wirkungsmechanismen 
(Funktionsweisen) unerlässlich. 

10.
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Hendrik Fischer 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Familie des Landes Brandenburg

Sehr geehrte Damen und Herren,
schon fast am Ende unserer Tagung obliegt es 
nun mir, die nächsten Schritte zu erläutern. Ich 
hoffe zunächst, dass es uns heute gelungen 
ist, Ihnen den gegenwärtigen Planungsstand 
umfassend darzustellen. Wir glauben, mit dem 
jetzt vorliegenden Entwurf des Operationellen 
Programms für den zukünftigen ESF in Bran-
denburg ein gutes Dokument auf den Weg zu 
bringen. Wissen werden wir dies erst in sieben 
oder acht Jahren, wenn sich die Wirkungen der 
Strukturförderungen nachweisen lassen. Und 
natürlich hoffen wir, dass wir dann sagen kön-
nen: Ja, das war schon eine ganz gute Sache, 
die wir 2007 auf den Weg gebracht hatten.

Planung Operationelles Programm
Das Wichtigste ist für uns alle, dass wir uns 
jetzt in der Fondsverwaltung in der Abteilung 
Arbeit unter Beteiligung der anderen betrof-
fenen Ressorts bemühen werden, noch im 
Dezember 2007 das Operationelle Programm 
offiziell in Brüssel einzureichen. Dabei geht 
aber Sorgfalt ausdrücklich vor Schnelligkeit. 
Denn es ist wenig sinnvoll, lange Briefe mit 
Anforderungen zur Überarbeitung aus Brüs-
sel zu erhalten, nur weil man Ende 2006 das 
Operationelle Programm einreichen wollte. 
Hier sind wir aber in völliger Übereinstimmung 
mit den Kolleginnen und Kollegen von der 
EU-Kommission.
Auch für den Fall, dass der Entwurf erst Anfang 
2007 offiziell eingereicht wird, sei hier klarge-
stellt: Die Zuschussfähigkeit im Rahmen des 
Operationellen Programms ist auf jeden Fall 
ab 1.1.2007 gegeben. Da wir dank der zügigen 
und konstruktiven Arbeit der Abgeordneten im 
Landtag auch rechtzeitig das Haushaltsgesetz 
2007 auf dem Weg haben werden, werden Sie 
also de facto am 2.1.2007 keine Förderlücke 
haben.

Vom Operationellen Programm zum 
Landesprogramm – die nächsten Schritte

Wenn wir das Operationelle Programm abge-
geben haben, hoffen wir, zügig Verhandlungen 
mit der Europäischen Kommission führen zu 
können. Wir fangen mit den Verhandlungen 
aber nicht bei „Null“ an. Schon seit Beginn des 
Planungsprozesses gibt es ständige informelle 
Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen 
in der EU-Kommission. Natürlich wollen wir 
möglichst früh im Jahresverlauf 2007 ein ge-
nehmigtes Operationelles Programm haben. 
Und wenn man sich die Fristen der Kommis-
sion heute morgen angehört hat, dann ist das 
vielleicht ganz realistisch anzunehmen, dass 
wir tatsächlich in der ersten Jahreshälfte 2007 
eine Genehmigung bekommen.
Selbst dann, wenn das Operationelle Pro-
gramm genehmigt ist, werden noch ein paar 
Schritte nachfolgen. Das betrifft zum Beispiel 
die Einsetzung des Begleitausschusses, die 
Beschreibung der Verwaltungs- und Kontroll-
systeme, der Zertifizierung, die Erarbeitung 
des Kommunikationsplanes oder die Erarbei-
tung von Kriterien für die Projektauswahl.
Es gibt also noch einiges auch nach der Ge-
nehmigung für die ESF-Fondsverwaltung zu 
tun. Parallel dazu hat aber schon ein zweiter 
Prozess begonnen, mit dem das Operatio-
nelle Programm in konkrete Förderungen 
„übersetzt“ wird. Dabei geht es um die Reform 
unseres Landesprogramms „Qualifizierung 
und Arbeit für Brandenburg“.

Landesprogramm
Schon die Definition dieses nächsten Arbeits-
schrittes ist mit ersten Fragen verbunden: 
Nennen wir es Reform, Überarbeitung  oder 
Neuauflage? Ich glaube, es trifft an sich alles. 
Klar ist: Wir werden mit dem neuen Landes-
programm ganz systematisch auf dem neuen 
Operationellen Programm aufbauen müssen. 
Und: Wir werden nicht sagen, zum 1.7.2007 
legen wir ein neues Landesprogramm vor, 
und dann sind alle Richtlinien neu. Wir wer-
den das Jahr 2007 nutzen, um sukzessive 
die Förderprogramme zu überarbeiten und 
gegebenenfalls neu aufzulegen. Wir wollen 
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keine Stichtagreform, sondern eine sukzes-
sive Überarbeitung und verstehen dies als 
Prozess.
In der Überarbeitung des Landesprogramms 
„Qualifizierung und Arbeit für Brandenburg“ 
wird es dabei drei Kategorien von Program-
men geben:

Es gibt Programme, die werden unverän-
dert fortgeführt, weil sie gut laufen. Das 
Paradebeispiel kennen Sie alle: die über-
betriebliche Lehrlingsunterweisung.
Dann werden Programme überarbeitet, 
einige habe ich schon genannt – PRÄV 1, 
Lotsendienstrichtlinie; bei den INNO-
PUNKT-Initiativen wird es Veränderungen 
beim Verfahren geben.
Und dann wird es komplett neue Pro-
gramme wie zum Beispiel die Schulab-
brecherprogramme geben. Hier werden 
die bisherigen Modellvorhaben in einen 
systematischen Förderansatz überführt. Zu 
den vollständig neuen Programmen gehört 
auch die Netzwerkförderung innerhalb des 
Schwerpunkts 2 im Operationellen Pro-
gramm und ebenfalls fast alles, was das 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kultur (MWFK) an neuen Fördermög-
lichkeiten vorgeschlagen hat.

Der Prozess zur Überarbeitung des Landes-
programms ist bereits angelaufen und wird 
sich letztlich über das ganze Jahr 2007 hinzie-
hen. Ich will nur zwei Stichworte nennen:

Die Überarbeitung der Richtlinie zur För-
derung der Lotsendienste ist bereits weit 
gediehen. Wir werden in Kürze in das of-
fizielle Abstimmungsverfahren einsteigen. 
Das ist dann schon die erste neue Richtlinie 
innerhalb des neuen Programms.
Die ersten Evaluationsergebnisse für die 
Richtlinie „Qualifizierung und Kompetenz-
entwicklung in KMU“ liegen vor. Sie werden 
eine wichtige Grundlage für die Überarbei-
tung der Förderung sein.

1.

2.

3.

1.

2.

Vom Operationellen Programm zum 
Landesprogramm – die nächsten Schritte

Finanzierung
Wie schon dargestellt, ist ab dem 1.1.2007 
die so genannte Zuschussfähigkeit aus dem 
neuen Operationellen Programm gegeben. 
Dennoch werden wir im Jahr 2007 einen 
erheblichen Teil der vorgesehenen Förde-
rungen aus dem laufenden Operationellen 
Programm finanzieren. Einen anderen Teil der 
Programme werden wir schon aus dem neuen 
Teil des Programms bestreiten.

Stichwort SMART
Für alle Förderungen, die aus dem neuen Ope-
rationellen Programm finanziert werden, sollen 
die Anträge auf elektronischem Wege gestellt 
werden. Hierfür ist bei der LASA Brandenburg 
GmbH ein – wie es wohl neuerdings heißt 
– entsprechender Antragstool eingerichtet 
worden. Die Kurzbezeichnung für diese neue 
Plattform ist SMART-LASA. Um Ihnen den 
Umstieg so einfach wie möglich zu gestalten, 
werden Sie von der LASA eine Einladung zu  
Schulungsveranstaltungen erhalten, in denen 
erklärt wird, wie dieses System funktioniert. 
Sie werden dann faktisch über diese SMART-
LASA Anträge und Mittelanforderungen stel-
len.

Wir hoffen, dass der Reformprozess für das 
Landesprogramm in Form eines komplett 
überarbeiteten Landesprogramms „Qualifi-
zierung und Arbeit des Landes Brandenburg“ 
Ende 2007 abgeschlossen ist.

Struktur des Programms
Wir denken, die Struktur des Landespro-
gramms künftig an das Operationelle Pro-
gramm anzupassen. Das hat mehrere Vorteile: 
Wenn wir die Struktur des Landesprogramms 
konsequent an das Operationelle Programm 
anlehnen, dann verdeutlichen wir auch besser 
als bisher, wofür der ESF in Brandenburg 
eingesetzt wird. Es gibt eine stärkere Sicht-
barkeit der ESF-Förderung des Operationellen 
Programms im Landesprogramm. Ich denke, 
dass dies gerade auch für die Europäische 
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Kommission wichtig ist. Zudem sollte mit der 
einheitlichen Struktur auch der administrative 
Aufwand sinken.
Deutlich stärker als bisher werden wir im Lan-
desprogramm bis hinunter in die einzelnen 
Förderungen verankern, welchen Beitrag das 
jeweilige Förderprogramm zur Erreichung der 
Ziele des Operationellen Programms bringt. 
Das wird zur Folge haben, dass sich die Indi-
katoren, spezifischen Ziele, operativen Ziele, 
die sich jetzt im Operationellen Programm 
befinden, auch in Richtlinien wiederfinden. 
Dadurch wollen wir den  Zusammenhang zwi-
schen den Richtlinien und dem Operationellen 
Programm stärker verdeutlichen.

Förderstrategie des Landes
Auch der ESF muss sich in die Förderstrategie 
des Landes Brandenburg einpassen, sodass 
natürlich das Landesprogramm stärker als 
bisher eingebettet sein wird in die Förderstra-
tegie des Landes Brandenburg. Dabei ist völlig 
klar, dass es Bereiche gibt, in denen es bereits 
sehr gut funktioniert. So kann bei der Richtlinie 
„Qualifizierung und Kompetenzentwicklung in 
kleinen und mittelständischen Unternehmen“ 
eine Priorität für Wachstumskerne auch in 
Branchenkompetenzfeldern eingebaut wer-
den. Das ist im Bereich der Schulabbrecher-
projekte dann schon schwieriger.

Partnerschaft
Die heutige Veranstaltung ist keineswegs der 
Abschluss des Partnerschaftlichen Abstim-
mungsprozesses. Sie alle wissen, dass Part-
nerschaft in Brandenburg gerade im Bereich 
Arbeitspolitik/Arbeitsmarktpolitik eine lange 
Tradition hat. Die partnerschaftliche Diskus-
sion wurde mit der Aktion „Arbeit für Bran-
denburg“ 1991 von Dr. Regine Hildebrandt 
angestoßen. Diese Form konnte faktisch 
immer weitergeführt werden. Und deshalb 
werden wir selbstverständlich auch über eine 
Änderung der PRÄV-1-Richtlinie mit denen, 
die davon betroffen sind, partnerschaftlich 
diskutieren.

Vom Operationellen Programm zum 
Landesprogramm – die nächsten Schritte

Jahrestagung 2007
Spätestens zur ESF-Jahrestagung 2007 wol-
len wir den Reformprozess in den wesentlichen 
Punkten abgeschlossen haben. Wir erwarten 
bei dieser Veranstaltung eher einen Bedarf an 
Informationen als an Diskussionen.
Geplant ist, Ihnen auf der Jahrestagung 2007 
ein neues Landesprogramm zu präsentieren. 
Schon jetzt gilt: Sie sind herzlich eingeladen 
zur ESF-Jahrestagung 2007. Ich bedanke 
mich für die Aufmerksamkeit!
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